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Id iäsw Anm. 2. Vgl. nunmehr auch Thon, Rechts-
norm S. 244 fg. /

Zusatz S. 297 Z. 17 von.unten: Ueber die Natur des
Gehalts nunmehr I h e r i n g , Zweck im Recht S. 200 fg.

Bericht igung S. 298 unten. Die letzten Worte sind
geschrieben auf Grund des mir vorliegenden Textes des Nach-
tragetats 1877/78. Nach dem Entwurf des Etats von
1878/79 sind diese Nebenämter nicht pensionsfähig. (Patentbl.
1878 S. 79.)

Zusatz S. 310 unten: Vgl. auch Thon, Rechtsnorm
S. 373.

Zusatz S. 367 Z. 3 von oben: Bezüglich des frühern
deutschen Rechts vgl. Übereinkunft der Zollvereinsstaaten
21./9 1842 § VI I .

Zufatz S. 368 unten: Vgl. auch Patentblatt 1877
S. 68. , ,

Zusatz S. 370. Auch die Zurückziehung eines Patent-
gesuchs, nach bereits erfolgtem Aufgebot, pflegt bekannt ge-
macht zu werden, vgl. z. V. Patentliste 1878 S. 44.

Zusatz S. 371 Z. 7 und 8 von oben: Vgl. nunmehr
auch Degenkolb, Einlaßzwang S. 75 fg. und Schmitt, die
Grundlagen der Verwaltungsrechtspflege S. 123 fg.

Zusatz S . 372 Z. 8 von oben ist beizufügen: So nun-
mehr auch Schmitt, Grundlagen der Verwaltungsrechtspflege
S. 124 fg., wo, nebenbei bemerkt, meine Ausführungen in der
Zeitschrift für Verwaltung, wie überhaupt, so auch in diesem
Punkte völlig ignorirt sind!

Idiä. Zur Anmerkung: Röster in Grünhut's Zeitschr.
IV. S. 265 erkennt an, daß mindestens ausnahmsweise ein
Verwaltungsrechtstreit unter Privaten vorkommen kann. Noch
weiter geht derselbe ebenda S. 339 fg.

Zusatz S. 374 Z. 5 ist zu Röster S. 201 fg. beizu-
füZM: 212 fg. 268. .

Zusatz S . 375 zur Anmerkung: Auch Schmitt , Grund-
lagen der Verwaltungsrechtspflege S. 121, verlangt für Ver-
waltungsgerichtsfachen mindestens die Einsetzung besonderer
Senate mit Richter von fpecifischer Fachbildung.



— 735 —

Zusatz S. 376 Z. 13 von oben: Vgl. auch Röster in
Grünhut's Zeitschr. IV. S. 328 fg., Schmitt , die Grundlagen
der Verwaltungsrechtspflege S. 123.

Ebenda Z. 18 von oben: Vgl. T h o n , Rechtsnorm
S. 129 fg.

Zusatz S . 380 Z. 12 von oben: Die s. g. Verhand-
lungsmaxime auch im Verwaltungsprocesse verlangt Schmitt ,
die Grundlagen der Verwaltungsrechtspflege S. 124.

Zusatz S . 383 Z. 13 von unten: So auch § 296 der
C.Pr.O., vgl. auch Degenkolb, Einlaßzwang S. 20 fg.

Zusatz S. 385 Z. 3 von unten ist beizufügen: Röster
in Grünhut's Zeitschr. IV. S. 323. 331.

Zusatz S . 390 Z. 13 von unten: Ueber die Zustimm-
ung des etwaigen Gläubigerausschusses ist hier nicht zu
handeln; vgl. § 121 Z. 2 Konk.O.

Zusatz S. 391 Z. 5 von oben: Vö lderndor f f I I . (Kon-
kursverfahren) S. 25 fg.

Zusatz S . 393 Z. 6 von unten ist beizufügen: Röster
in Grünhut's Zeitschr. IV. S. 305. 317.

Zusatz S. 420 Z. 5 von oben: Daher kann der Anspruch
auch einer völlig willensunfähigen Person erwachsen, auch wenn
sie ohne Vertretung ist, ein Umstand, über welchen sich Thon,
Rechtsnorm S. 284 fg. von feinem Standpunkte aus in sehr
gewundener Weise hinwegzuhelfen sucht.

IdiäsN. Daß der Klage nicht nothwendig ein Anspruch
zu Grunde liegt, ist natürlich; denn ob ein solcher zu Grunde
liegt, ist erst von dem Richter zu prüfen und im Urtheile zu
entscheiden, und eine abgewiesene Klage bleibt nichtsdestoweniger
eine Klage; dies ist energisch betont worden von Degenkolb,
Einlaßzwang S. 9 fg. M i t Recht habe ich daher die Action
des Rechts von der Action der rechtssuchenden Person ge-
schieden.

Ibiäem zu Anmerk. 1 ist an Literatur nachzutragen
Thon , Rechtsnorm S . 223 fg. 228 fg. 257 fg., ohne frucht-
bringende neue Gesichtspuncte, sodann Degenkolb, Einlaß-
zwang S. 1 fg., S . 56 fg.
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Zusatz S. 423 Z. 15 von oben. Vgl. auch Thon,
Rechtsnorm S. 180.

Idiäsiu zu Anm. 1. Neuerdings ist in diesen Irrthum
zurückgefallen Thon, Rechtsnorm S. 228 fg. 300 fg., indem er
den Genuß aus dem Rechtsinhalte hinauswirft. Von der Art,
wie Thon argumentirt nur ein Beispiel: Daß ich mein Pferd
reite,' meinen Hund benutze/kann, nicht zum Inhalte meines
Rechts gehören, sonst „wäre der Einzelne befugt, zu all dem,
wozu ihm ein Recht zugeschrieben wird, die Gemeinschaft um
Hülfe anzugehen. Dem ungeschickten Reiter müßte auf sein
Verlangen der Staat auf sein Pferd ̂ helfen, den entlaufenen
Hund müßte die Gemeinschaft mit suchen" (S. 293). Also
der Genuß gehört deßwegen nicht zum Recht, weil die Rechts-
ordnung denselben nur gegen menschliche Willensactionen, nicht
auch gegen elementare Naturereignisse schirmt!

Zusatz S. 424 Z. 14. 15 von unten: Insofern richtig
Thon, Rechtsnorm S. 181.

Zusatz S. 435 Anm. < Beizufügen ist Steinlechner in
Grünhut's Zeitschr. IV. S..362.

Zusatz S. 437, Z. 7 von oben: Mit Recht hat neuerdings
Degenkolb, Einlaßzwang S. 220 fg. 229. 230 darauf hin-
gewiesen daß die Festsetzungsklage keine einheitliche Action zur
Befriedigung aller möglichen Bedürfnisse ist, sondern eine be-
sondere Qualification des Actionenschutzes überhaupt, so daß
immer wieder im einzelnen Falle zu fragen ist, ob durch die
Festsetzungsklage der eine oder der. andere Anspruch vor Gericht
gebracht wird. Hält Man dies fest, so hat man die Erklärung,
warum die Feftsetzungsklage mit der.Vindication zusammen-
trifft, denn sie ist nur die Vjndicatimr in einer bestimmten
Form der Geltendmachung.

Iwä6N Z. 9 von oben. Vgl. nunmehr auch Degenkolö,
Einlaßzwang S. 175, welcher richtig bemerkt: „Der Sicher-
ungsanspruch beginnt da, - wo' eine jenes Maß übersteigende
Gefahr beginnt, vorbehaltlich des Zweiten Erfordernisses, daß
die Enstehung der Gefahr i n genügendem ursächlichen
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Zusammenhang mi t dem auf Sicherheitsleistung zu
belangenden Subject stehe." Ebenda S. 185 fg.

Zusatz S. 441 Z. 2 von unten: Sohm in Grünhut's
Zeitschr. IV. S. 458 bemerkt in dieser Beziehung treffend:
„Die obliFatio unterscheidet sich dadurch von allen übrigen
Pflichten, daß sie vererblich ist, d. h., daß sie, und nur sie
allein, einen passiven Vennögensbestandtheil, eine rs8 wcorpo
rails darstellt."

Zusatz S. 444 Z. 10 von oben: Vgl.' auch Degen-
kolb Einlaßzwang S. 139 fg. Der M88U8 involvirt nicht nur
den aus dem festgesetzten Rechte entspringenden gesetzlichen
Zwang, sondern er enthält einen dazu tretenden Gerichtszwang.
Dies zeigt sich an den Folgen, vgl. C.P.O. § 775 fg.

Zusatz S. 449 Z. 11 von unten: Ausgenommen ist der
culpofe Verbreiter, § 25 Urheberrechtes.

Zusatz S. 450 Z. 11 von unteln Obgleich diese Be-
stimmung von dem Vorstande des Patentschutzvereins dringend
empfohlen worden war, vgl. Beiträge zur Patentfrage S. 39.

Zusatz S. 458 Z. 3 von oben: Vgl. jetzt auch Wind-
scheid in seinem kleinen Meisterwerke: Zwei Fragen aus der Lehre
von der Verpflichtung wegen ungerechtfertigter Bereicherung S .
11. 12.

Zusatz S. 460 Z. 14 von vben: Vgl. auch Thon,
Rechtsnorm S. 212.

Berichtigung S. 465 Z. 8 von oben: Statt äs U8uo.
st U8urv. ist zu leseil äe U8uo. 6t lonF. temp. 0̂88688. Bei-
zufügen ist kr. 36 § 1 äo usurp. ßt U8uo.

Zusatz S. 476 Z. 5 von oben, ist beizufügen: dem im
Wesentlichen beistimmt Thon S. 225 fg.

Zusatz S. 477 Z. 3 von unten: Vgl. auch Motive
S. 35.

Zusatz S. 484 Z. 2 und 3 von unten: Vgl. Kel ler,
Gerichtsverfassung S. 144..

Zusatz S. 489 Z. 4 von unten neben Dambach S. '50
beizufügen: und in Holtzend. IV. S. 493.

Zusatz S. 494. Zur Anm. ist neben v. Bar zu er-
wähnen Dochow, Buße S. 22 fg. Am Schlüsse der An-
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merkung ist beizufügen: Viäs die Beispiele des deutschen Ent-
schädigungsprozesses bei Zink I I . S. 353 fg.

Zusatz S. 496 Anm. am Ende: Vgl. auch das harte,
aber gerechte Urtheil Iher ing 's , Kampf ums Recht (4. Aufl.)
.S. 89.

Zusatz S. 500 Z. 1 von oben: Rechtsgut ist alles das-
jenige, dessen Aufrechthaltung zu den Lebensbedingungen der
Gesellschaft gehört, s. I h e r i n g , Zweck im Recht S. 481.

Id iä. Anm. Beizufügen ist: I he r ing , Zweck im Recht
S. 363 fg.

Zusatz S. 501 Z. 9 von.oben: Vgl. auch Nissen in
Holtzend. Strafrechtszeitung 1872 S. 465 fg.

Id iäßN Z. 9 von unten: So nunmehr auch I he r i ng ,
Zweck im Recht S. 476 fg., 480. Daher ist es auch ledig-
lich eine Frage der socialen Politik, ob der Vertragsbruch zu
strafen ist oder nicht,, vgl. Sickel, die Bestrafung des Ver-
tragsbruchs S. 1 fg., 181' Gegen Hälschner vgl. auch
Thon, Rechtsnorm S. 115 fg., jedoch ohne neue frucht-
bringende Gesichtspunkte.

Zusatz S. 592 Z. 14. 15 von unten: Damit stimmt
jetzt auch überein I h e r i n g , Zweck im Recht S. 432: „Je
höher das Gut, desto höher die Strafe. Der Tarif der
Strafe ist der Werthmesser der socialen Güter. Was der
Preis für den Verkehr, das bedeutet die Strafe für das Kri-
minalrecht."

Zusatz S. 512 Anm. 2 am Schluß: Vgl. dagegen jetzt
auch sein Recensent im ' Gerichtssaal B. 29. S. 635. 636.

Zusatz S. 539 Z. 2 von oben: Vgl. auch Thon, Rechts-
norm S. 136 fg.

Berichtigung Ibiäsm Anm. Hier ist aus Versehen
NUß nach der alten Austage citirt. Nach der neuen Auflage
soll es heißen I I . p. 224 fg. 267 fg.

Zusatz S. 542 Anmerk. am Schluß: Vgl. auch das
oben allegirte Präjudiz des Obertribunals 30/4. 1877.

Zusatz S. 570 Z. 6 von oben: Das Maß von zwei
Jahren darf bei der Umwandlung erreicht werden, auch wenn



— 739 —

die Ansicht O t to's in den Annalen des Königl. Sachs. O.A.G.
N. F. V I I I . S . 109. 110 richtig ist, daß der Schlußsatz des
§ 29 Abs. 2 auch auf die Fälle der realen Concurrenz anzu-
wenden ist; denn zwei Maxima der höchsten zulässigen Ge-
fängnißstrafe von je einem Jahr machen zwei Jahre.

Berichtigung S. 571 Z. 16 von unten muß es richtiger
heißen: „vielmehr existirt kein subjectives Recht, nur eine
Rechtspflicht" st rsi.

Zusatz S. 572 Z. 9 von unten: Vgl. auch O t t o ,
Annalen des Königl. Sachs. O.A.G. N. F.VIN. S. 102 fg.

Zusatz S. 573 Z. 14 von oben: Für zulässig hält ein
solches Angebot O t to , Annalen des Königl. Sachs. O.A.G.
N.F. VI I I . S . 101.

Berichtigung S. 575 Anm. 2. Statt Verlust des
., Eigentums" lies Verlust des „Rechts".

Zusatz S. 620 Z. 8 von oben ist beizufügen: I he r i ng ,
Zweck im Recht S. 420.

Zusatz S. 630 Z.^7 von unten ist zu St.P.O. beizu-
fügen: in § 156.

Zusatz S. 647 Z. 2 von oben:'Vgl. jetzt auch Degen-
kolb, Einlaßzwang S. 16y fg. Der römische M s x schuf mit
der oouäsumatio neues Recht, der heutige Nichter bekräftigt
im Urtheil nur das bestehende Recht.

Zusatz S. 654 Z. 8 von oben: Es wird als bekannt
vorausgesetzt, daß Windscheid in der vierten Auflage (I I .
S . 707) seiner Pandecten auf die Ausführungen Wächter's
hin- seine bisherige Ansicht bereitwillig aufgegeben hat.

45*





Anhang.

Rechtsqnellen nnd Anordnungen von
Behörden.

i.

V a t e n t g e s e tz.
(R. G. Bl. 1877. S. 501.)

Wir Wi lhe lm, von Gottes Gnaden, Deutscher
Kaiser, König von Preußen :c. verordnen im Namen
des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Vundes-
raths und des Reichstags, was fo lg t :

Erster Abschnitt.
Patentrecht.

§ 1. Patente werden ertheilt für neue Erfindungen, welche
eine gewerbliche Verwerthung gestatten.

Ausgenommen sind:
1. Erfindungen, ^eren Verwerthung den Gesetzen oder

guten Sitten zuwiderlaufen würde;
2. Erfindungen von Nahrungs-, Genuß- und Arzneimitteln,

sowie von Stoffen, welche auf chemischem Wege herge-
stellt werden, soweit die Erfindungen nicht ein bestimmtes
Verfahren zur Herstellung der Gegenstände betreffen.

ß 2. Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur
Zeit der auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung in
öffentlichen Druckschriften bereits derart beschrieben oder im

Kohler, Patentrecht. H.
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Inlands bereits so offenkundig benutzt ist, daß danach die Be-
nutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint.

§ 3. Auf die Ertheilung des Patentes hat derjenige An-
spruch, welcher die Erfindung zuerst nach Maßgabe dieses Gesetzes
angemeldet hat.

Ein Anspruch des Patentsuchers auf Ertheilung des Patentes
findet nicht statt, wenn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung
den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder
Einrichtungen eines Anderen oder einem von diesem ange-
wendeten Verfahren ohne Einwilligung desselben entnommen,
und von dem letzteren aus diesem Grunde Einspruch -erhoben ist.

§ 4. Das Patent hat die Wirkung, daß Niemand befugt
ist, ohne Erlaubnis des Patentinhabers den Gegenstand der
Erfindung gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen
oder feilzuhalten.

Bildet ein Verfahren, eine Maschine oder eine sonstige
Betriebsvorrichtung, ein Werkzeug oder ein sonstiges Arbeits-
geräth den Gegenstand der Erfindung, so hat das Patent außer-
dem die Wirkung, daß Niemand hefugt ist, ohne Erlaubniß des
Patentinhabers das Verfahren anzuwenden oder den Gegen-
stand der Erfindung zu gebrauchen.

§ 5. Die Wirkung des Patentes tritt gegen denjenigen
nicht ein, welcher bereits zur Zeit der Anmeldung des Patent-
inhabers im Inlande die Erfindung in Benutzung genommen
oder die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen
hatte.

Die Wirkung des Patentes tritt ferner insoweit nicht ein,
als die Erfindung nach Bestimmung des Reichskanzlers für das
Heer oder für die Flotte oder sonst im Interesse der öffent-
lichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Doch hat der Patent-
inhaber in diesem Falle gegenüber dem Reiche oder dem Staates
welcher in seinem besonderen Interesse die Beschränkung des
Patentes beantragt hat, Anspruch auf angemessene Vergütung,
welche in Ermangelung einer Verständigung im Rechtswege
festgesetzt wird.



IN

Auf Einrichtungen an Fahrzeugen, welche, nur vorüber-
gehend in das Inland gelangen, erstreckt sich die Wirkung des
Patentes nicht.

§ 6. Der Anspruch auf Ertheilung des Patentes und das
Recht aus dem Patente gehen auf die Erben über. Der An-
spruch und das Recht können beschränkt oder unbeschränkt durch
Vertrag oder durch Verfügung von Todeswegen auf Andere
übertragen werden.

§ 7. Die Dauer des Patentes ist fünfzehn Jahre; der
Lauf dieser Zeit beginnt mit dem auf die Anmeldung der Er-
findung folgenden Tage. Bezweckt eine Erfindung die Ver-
besserung einer anderen, zu Gunsten des Patentsuchers durch
ein Patent geschützten Erfindung, so kann dieser die Ertheilung
eines Zusatzpatentes nachsuchen, welches mit «dem Patente für
die ältere Erfindung sein Ende erreicht.

§ 8. Für jedes Patent ist bei der Ertheilung eine Ge-
bühr von 30 Mark zu entrichten.

Mi t Ausnahme der Zusatzpatente (§ 7). ist außerdem für
Jedes Patent mit Beginn des zweiten und jeden folgenden
Jahres der Dauer eine Gebühr zu entrichten, welche das erste
Mal 50 Mark beträgt und weiterhin jedes Jahr um 50 Mark
steigt.

Einem Patentinhaber, welcher seine Bedürftigkeit nachweist,
können die Gebühren für das erste und zweite Jahr der Dauer
des Patentes bis zum dritten Jahre gestundet und, wenn das
Patent im dritten Jahre erlischt, erlassen werden.

ß 9. Das" Patent erlischt, wenn der Patentinhaber auf
dasselbe verzichtet, oder wenn die Gebühren nicht spätestens drei
Monate nach der Fälligkeit gezahlt werden.

§ 10. Das Patent wird für nichtig erklärt, wenn sich
ergibt:

1. daß die Erfindung nach §§ l, und 2 nicht patent-,
fähig war,

2. daß der wesentliche Inhalt der Anmeldung den Be-
schreibungen, Zeichungen, Modellen, Gerätschaften oder
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Einrichtungen eines Anderen oder einem von diesem
angewendeten Verfahren ohne Einwilligung desselben
entnommen war.

§ 11. Das Patent kann nach Ablauf von drei Jahren
zurückgenommen werden:

1. wenn der Patentinhaber es unterläßt, im Inlande die
Erfindung in angemessenem Umfange zur Ausführung zu
bringen, oder doch Alles zu'thun, was erforderlich ist,
um diese Ausführung zu sichern;

2. wenn im öffentlichen Interesse die Ertheilung der Er«
laubniß zur Benutzung der Erfindung an Andere geboten
erscheint, der Patentinhaber aber gleichwohl sich weigert,
diese Erlaubniß gegen angemessene Vergütung M d ge-
nügende Sicherstellung zu ertheilen.

§ 12. Wer nicht im Inlande wohnt, kann den Anspruch
auf die Ertheilung eines Patentes und die Rechte aus dem.
letzteren nur geltend machen, wenn er im Inlande einen Ver^
treter bestellt hat. Der letztere ist zur Vertretung in dem
nach Maßgabe dieses Gesetzes stattfindenden Verfahren, sowie
in den das Patent betreffenden bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
befugt. Für die in solchen Rechtsstreitigkeiten gegen den Patent-
inhaber anzustellenden Klagen ist das Gericht zuständig, in dessen.
Bezirk der Vertreter seinen Wohnsitz hat, in Ermangelung eines
solchen das Gericht, in dessen Bezirk das Patentamt seinen.
Sitz hat.

Zwe i te r Abschnitt.
Patentamt.

§ 13. Die Ertheilung, die Erklärung der Nichtigkeit und
die Zurücknahme der Patente erfolgt durch das Patentamt.

Das Patentamt hat seinen Sitz in Berlin. Es besteht
aus. mindestens drei ständigen Mitgliedern, einschließlich des-
Vorsitzenden, und aus nicht ständigen Mitgliedern. Die Mi t -
glieder werden vom Kaiser, die übrigen Beamten vom Reichs^
kanzler ernannt. Die Ernennung der ständigen Mitglieder
erfolgt auf Vorschlag des Bundesraths, und zwar, wenn sie im.



Reichs- oder Staatsdienste ein Amt bekleiden, auf die Dauer
dieses Amtes, anderen Falls auf Lebenszeit; die Ernennung der
nicht ständigen Mitglieder erfolgt auf fünf Jahre. Von den
ständigen Mitgliedern müssen mindestens drei die Befähigung
zum Richteramte oder zum höheren Verwaltungsdienste besitzen̂
die nicht ständigen Mitglieder müssen in einem Zweige der
Technik sachverständig sein. Auf die nicht ständigen Mitglieder
finden die Bestimmungen in § 16 des Gesetzes, betreffend die
Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, vom 31. März 1873 keine
Anwendung.

§ 14. Das Patentamt besteht aus mehreren Abtheilungen.
Dieselben werden im Voraus auf mindestens ein Jahr gebildet.
Gin Mitglied kann mehreren Abtheilungen angehören.

Die Beschlußfähigkeit der Abtheilung ist> wenn es sich um
die Ertheilung eines Patentes handelt, durch die Anwesenheit
Von mindestens drei Mitgliedern bedingt, unter welchen sich,
zwei nicht ständige Mitglieder befinden müssen.

Für die Entscheidungen über die Erklärung der Nichtigkeit
und über die Zurücknahme von Patenten wird eine besondere
Abtheilung gebildet. Die Entscheidungen derselben erfolgen in
der Besetzung von zwei Mitgliedern, einschließlich des Vor-
sitzenden, welche die Befähigung zum Richteramt oder zum
höheren Verwaltungsdienst besitzen, und drei sonstigen Mit-
gliedern. Zu anderen Beschlüssen genügt die Anwesenheit von
drei Mitgliedern.

Die Bestimmungen der Civilvrozeßordnung über Aus-
schließung und Ablehnung der Gerichtspersonen finden ent-
sprechende Anwendung.

Zu den Berathungen können Sachverständige, welche nicht
Mitglieder sind, zugezogen werden; dieselben' dürfen an den
Abstimmungen nicht teilnehmen.

§ 15. Die Beschlüsse und die Entscheidungen der Abthei-
lungen erfolgen im Namen des Patentamtes; sie sind mit
Gründen zu versehen, schriftlich auszufertigen und allen Ve-
theiligten von Amtswegen zuzustellen.
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Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, erfolgen
durch die Post mittelst eingeschriebenen Briefes gegen Empfangs-
schein. Kann eine Zustellung im Inlands nicht erfolgen, so
wird sie von den damit beauftragten Beamten des Patentamtes
durch Aufgabe zur Post nach Maßgabe der §ß 161, 175 der
Civilproceßordnung bewirkt.

Gegen die Beschlüsse des Patentamtes findet die Be-
schwerde statt.

§ 16. Wird der Beschluß einer Abtheilung des Patent-
amtes im Wege der Beschwerde angefochten, so erfolgt die Be-
schlußfassung über diese Beschwerde durch eine andere Abtheiluna,
oder durch mehrere Abtheilungen gemeinsam.

An der Beschlußfassung darf kein Mitglied teilnehmen,
welches bei dem angefochtenen Beschlüsse mitgewirkt hat.

§ 17. Die Bildung der Abtheilungen, die Bestimmung
ihres Geschäftskreise^ die Formen des Verfahrens und der
Geschäftsgang des Patentamtes werden, insoweit dieses Gesetz
nicht Bestimmungen darüber trifft, durch Kaiserliche Verordnung
unter Zustimmung des Bundesraths geregelt.

§ 18. Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der
Gerichte über Fragen, welche Patente betreffen, Gutachten ab-
zugeben. I m Uebrigen ist dasselbe nicht befugt, ohne Ge-
nehmigung des Reichskanzlers außerhalb seines gesetzlichen
Geschäftskreises Beschlüsse zu fassen oder Gutachten abzugeben.

§ 19. Bei dem Patentamte wird eine Rolle geführt, welche
den Gegenstand und die Dauer der ertheilten Patente, sowie
den Namen und Wohnort der Patentinhaber und ihrer bei
Anmeldung der Erfindung etzwa bestellten Vertreter angibt.
Der Anfang, der Ablauf, das Erlöschen, die Erklärung der
Nichtigkeit und die Zurücknahme der Patente sind, unter gleich-
zeitiger Bekanntmachung durch den Reichsanzeiger, in der Rolle
zu vermerken.

Tri t t in der Person des Patentinhabers oder seines Ver-
treters eine Aenderung ein, so wird dieselbe, wenn sie in
beweisender Form zur Kenntniß des Patentamtes gebracht ist.
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ebenfalls in der Rolle vermerkt, und durch den Reichsanzeiger
veröffentlicht. So lange dieses nicht geschehen ist, bleiben der
frühere Patentinhaber und sein früherer Vertreter nach Maß-
gabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet.

Die Einsicht der Rolle, der Beschreibungen, Zeichnungen,
Modelle und Probestücke, auf Grund deren die Ertheilung der
Patente, erfolgt ist, steht, soweit es sich nicht um ein im Namen
der Reichsverwaltung für die Zwecke des Heeres oder der Flotte
genommenes Patent handelt, Jedermann frei.

Das Patentamt veröffentlicht die Beschreibungen und Zeich-
nungen, soweit deren Einsicht Jedermann freisteht, in ihren
wesentlichen Theilen durch ein amtliches Blatt. I n dasselbe
sind auch die Bekanntmachungen aufzunehmen, welche durch den
Reichsanzeiger nach Maßgabe dieses Gesetzes erfolgen müssen.

D r i t t e r Abschnitt.
Versahren in Patentsachen.

§ 20. Die Anmeldung einer Erfindung behufs Ertheilung
eines Patentes geschieht schriftlich bei dem Patentamte. .Fü r
jede Erfindung iß eine besondere Anmeldung erforderlich. Die
Anmeldung muß den Antrag auf Ertheilung des Patentes ent-
halten und in dem Antrage den Gegenstand, welcher durch das
Patent geschützt werden soll, genau bezeichnen. I n einer Anlage
ist die Erfindung dergestalt zu beschreiben, daß danach die Be-
nutzung . derselben durch andere Sachverständige möglich erscheint.
Auch sind die erforderlichen Zeichnungen, bildlichen Darstellungen,
Modelle und Probestücke beizufügen.

Das Patentamt erläßt Bestimmungen über die fonstigen
Erfordernisse der Anmeldung.

Bis zu der Bekanntmachung der Anmeldung sind Ab-
änderungen der darin enthaltenen Angaben zulässig. Gleichzeitig
mit der Anmeldung sind für die Kosten des Verfahrens 20 Maick
zu zahlen.

§ 21. Ist durch die Anmeldung den vorgefchriebenen
Anforderungen nicht genügt, so verlangt das Patentamt von
dem Patentsucher unter Bezeichnung der Mängel deren Ve- '



seitigung innerhalb einer bestimmten Frist. Wird dieser Auf-
forderung innerhalb der Frist nicht genügt, so M die Anmeldung
zurückzuweisen.

§ 22. Erachtet das Patentamt die Anmeldung für gehörig
erfolgt und die Ertheilung eines Patentes nicht für ausge-
schlossen, so verfügt es die Bekanntmachung der Anmeldung.
M i t der Bekanntmachung treten für den Gegenstand der An-
meldung zu Gunsten des Patentsuchers einstweilen die gesetz-
lichen Wirkungen des Patentes ein (§§ 4, 5).

Ist das Patentamt der Ansicht,, daß eine nach §§ 1, 2
patentfähige Erfindung nicht vorliegt, so weist es die Anmeldung
zurück.

§ 23. Die Bekanntmachung der Anmeldung geschieht in
der Weise, daß der Name des Patentsuchers und der wesent-
liche Inhal t des in seiner Anmeldung enthaltenen Antrages
durch den Reichsanzeiger einmal veröffentlicht wird. Gleichzeitig
ist die Anmeldung mit sämmtlichen Beilagen bei dem Patent-
amte zur Einsicht für Jedermann auszulegen. M i t der Ver-
öffentlichung ist die Anzeige zu verbinden, daß der Gegenstand
der Anmeldung einstweilen gegen ' unbefugte Benutzung ge-
schützt sei.

Handelt es sich um ein im Namen der Reichsverwaltung
für die Zwecke des Heeres oder der Flotte nachgesuchtes Patent,
so unterbleibt die Auslegung der Anmeldung und ihrer Bei-
lagen.

§ 24. Nach Ablauf von acht Wochen, feit dem Tage der
Veröffentlichung (§ 23), hat das Patentamt über die Ertheilung
des Patentes Beschluß zu fassen. Bis.dahin kann gegen die
Ertheilung bei dem Patentamte Einspruch erhoben werden. Der
Einspruch muß schriftlich erfolgen und mit Gründen versehen
fein. Er kann nur auf die Behauptung, daß die Erfindung
nicht neu sei oder daß die Voraussetzung des § 3 Absatz 2
vorliege, gestützt werden.

Vor der Beschlußfassung kann das Patentamt die Ladung
und Anhörung der Vetheiligten, sowie die Begutachtung des
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Antrages durch- geeignete, in einem Zweige der Technik sach-
verständige Personen und sonstige zur Aufklärung. der Sache
erforderliche Ermittelungen anordnen.

tz 25. Gegen den Beschluß, durch welchen die Anmeldung
zurückgewiesen wird, kann der Patentsucher, und gegen den Be-
schluß, durch welchen über die Ertheilung des Patentes entschieden
wird, der Patentsucher oder der Einsprechende binnen vier
Wochen nach der Zustellung Beschwerde einlegen. Mit der Ein-
legung der Beschwerde sind für die Kosten des Veschwerdever-
fahrens 20 Mark zu zahlen; erfolgt die Zahlung nicht, so gilt
die Beschwerde als nicht erhoben.

Auf das Verfahren findet § 24 Absatz 2 Anwendung.

§ 26. Ist die Ertheilung des Patentes endgültig beschlossen,
so erläßt das Patentamt darüber durch den Reichanzeiger eine
Bekanntmachung, und fertigt demnächst für den Patentinhaber
eine Urkunde aus.

Wird das Patent versagt, so ist dies ebenfalls bekannt zu
machen. Mit der Verfügung gelten die Wirkungen des einst-
weiligen Schutzes als nicht eingetreten.

§ 27. Die Einleitung des Verfahrens wegen Erklärung
der Nichtigkeit oder wegen Zurücknahme des Patentes erfolgt
nur auf Antrag. I m Falle des § 10 Nr. 2 ist nur der Ver-
letzte zu dem Antrage berechtigt. Der Antrag ist schriftlich an
das Patentamt zu richten und hat die Thatsachen anzugeben,
auf welche er gestützt wird.

§ 28. Nachdem die Einleitung des Verfahrens verfügt
ist, fordert das Patentamt den Patentinhaber unter Mttheilung
des Antrages auf, sich über denselben binnen vier Wochen zu
erklären.

Erklärt der Patentinhaber binnen der Frist- sich nicht, so
kann ohne Ladung und Anhörung der Beteiligten sofort nach
dem Antrage entschieden, und bei dieser Entscheidung jede von
dem Antragsteller behauptete Thatsache für erwiesen angenommen
werden.
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§ 29.. Widerspricht der Patentinhaber rechtzeitig, oder
wird im Falle des s 28 Absatz 2 nicht sofort nach dem An-
trage entschieden, so trifft das Patentamt, und zwar im ersteren
Falle unter Mittheilüng des Widerspruchs an den Antragsteller,
die zur Aufklärung der Sache erforderlichen Verfügungen. Es
kann die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen an-
ordnen. Auf dieselben finden die Vorschriften der Civilprozeß-
ordnung entsprechende Anwendung. Die Veweisverhandlungen
sind unter Zuziehung eines beeidigten Protokollführers aufzu-
nehmen.

Die Entscheidung erfolgt nach Ladung und Anhörung der
Beteiligten.

Wird die Zurücknahme des Patentes auf Grund des § 11
Nr. 2 beantragt, so muß der diesem Antrag entsprechenden
Entscheidung eine Androhung der Zurücknahme unter Angabe
von Gründen und unter Festsetzung einer angemessenen Frist
vorausgehen.

§ 30. I n der Entscheidung (§8 28. 29),'hat das Patent-
amt nach freiem Ermesse»: zu bestimmen, zu welchem Antheil
die Kosten des Verfahrens den Beteiligten zur Last fallen.

§ 31. Die Gerichte sind verpflichtet, dem Patentamte
Rechtshülfe zu leisten. Die Festsetzung einer Strafe gegen
Zeugen und Sachverständige, welche nicht erscheinen oder ihre
Aussage oder deren Beeidigung verweigern, sowie die Vor-
führung eines nicht erschienenen Zeugen erfolgt auf Ersuchen
durch die Gerichte.

§ 32. Gegen die Entscheidungen des Patentamts (ß§ 28.
29) ist die Berufung zulässig. Die Berufung geht an das
Reichs-Oberhandelsgericht. Sie ist binnen sechs Wochen nach
der Zustellung b.ei dem Patentamte schriftlich anzumelden und
zu begründen.

Durch das Urtheil des Gerichtshofes ist nach Maßgabe
des § 30 auch über die Kosten des Verfahrens zu bestimmen.

I m Uebrigen wird das Verfahren vor dem Gerichtshofe
durch ein Regulativ bestimmt, welches von dem Gerichtshofe
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zu entwerfen ist und durch Kaiserliche Verordnung unter Zu-
stimmung des Vundesraths festgestellt wird.

§ 33. I n Betreff der Geschäftssprache vor dem Patent-
amte finden die Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes
über die Gerichtssprache entsprechende Anwendung. Eingaben^
welche nicht in deutscher Sprache abgefaßt sind,, werden nicht
berücksichtigt.

V i e r t e r Abschnitt.
Strafen und Entschädigung.

§ 34. Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und?
5 zuwider eine Erfindung in Benutzung nimmt, wird mit Geld-
strafe bis zu fünftausend Mark oder mit Gefängniß bis zu
Einem Jahre bestraft und ist dem Verletzten zur Entschädigung
verpflichtet.

Die Strafverfolgung tr i t t nur auf Antrag ein.

§ 35. Erfolgt die Verurtheilunss im Strafverfahren, so
ist dem Verletzten die Vefugniß zuzusprechen, die Verurteilung
auf Kosten des Verurtheilten öffentlich bekannt zu machen. Die
Art der Vekanntmacyung, fowie die Frist zu derselben ist im
Urtheil zu bestimmen

§ 36. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Ent-
schädigung kann auf Verlangen des Beschädigten neben der
Strafe auf eine an ihn zu erlegende Buße bis zum Betrage
von zehntausend Mark erkannt werden. Für diese Buße haften
die zu derselben Verurtheilten als Gesammtschuldner.

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines
weiteren Entschädigungsanspruchs aus.

§ 37. Die im § 12'des Gesetzes, betreffend die Errich-
tung eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen, vom
12. Juni 1869, geregelte Zuständigkeit des Reichs-Oberhandels-
gerichts wird auf diejenigen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
ausgedehnt, in welchen durch die Klage ein Anspruch auf Grund
der Bestimmungen dieses Gesetzes geltend gemacht wird.
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§ 38. Die Klagen wegen Verletzung des Patentrechts
verjähren rücksichtlich jeder einzelnen dieselbe begründenden Hand-
lung in drei Jahren.

§ I 9 . Darüber, ob ein Schaden entstanden ist und wie
hoch sich derselbe beläuft, entscheidet das Gericht unter Wür-
digung aller Umstände nach freier Ueberzeugung.

§ 40. M i t Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder
mit Haft wird bestraft:

1. wer Gegenstände oder deren Verpackung mit einer Be-
zeichnung versieht, welche geeignet ist, den I r r thum zu
erregen, daß die Gegenstände durch ein Patent nach
Maßgabe dieses Gesetzes geschützt seien;

2. wer in öffentlichen Anzeigen, auf Aushängeschildern,
auf Empfehlungskarten oder in ähnlichen Kundgebungen
eine Bezeichnung anwendet, welche geeignet ist, den I r r -
thum zu erregen, daß die darin erwähnten Gegenstände
durch ein Patent nach Maßgabe dieses Gesetzes ge-
schützt seien.

F ü n f t e r Abschnitt.
Uebergangsbestimmungtn.

§ 41 . Die auf Grund landesgesetzlicher Bestimmungen
zur Zeit bestehenden Patente bleiben nach Maßgabe dieser Be-
stimmungen bis zu ihrem Ablauf in Kraft; eine Verlängerung
ihrer Dauer ist unzulässig.

§ 42. Der Inhaber eines bestehenden Patentes (Z 41)
kann für die dadurch geschützte Erfindung die Ertheilung eines
Patentes nach Maßgabe dieses Gesetzes beanspruchen. Die
Prüfung der Erfindung unterliegt dann dem. durch dieses Gesetz
vorgeschriebenen Verfahren. Die Ertheilung des Patentes ist
zu versagen, wenn vor der Beschlußfassung über die Ertheilung
der Inhaber eines anderen, für dieselbe Erfindung bestehenden
Patentes (§ 41) die Ertheilung des Patentes beansprucht sder
gegen die Ertheilung Einspruch erhebt. Wegen mangelnder
Neuheit ist die Ertheilung des Patentes nur dann zu versagen,
wenn die Erfindung zur Zeit, als sie im Inlcmde zuerst einen
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Schutz erlangte, im Sinne des § 2 Abs. 1 nicht mehr neu war.
Mit der Ertheilung eines Patentes nach Maßgabe dieses

Gesetzes erlöschen die für dieselbe Erfindung bestehenden Patente
(8 41), soweit der Inhaber des neuen Patentes deren Inhaber
ist. Soweit dieses nicht der Fall ist, treten die gesetzlichen
Wirkungen des neuen Patentes in dem Geltungsbereiche der
bestehenden Patente erst mit dem Ablaufe der letzteren ein.

§ 43. Auf die gesetzliche Dauer einss nach Maßgabe des
§ 42 ertheilten Patentes wird die Zeit in Anrechnung gebracht,
während deren die Erfindung nach dem ältesten der bestehenden
Patente im Inlands bereits geschützt gewesen ist. Der Patent-
inhaber ist für die noch übrige Dauer des Patentes zur Zahlung
der gesetzlichen Gebühren (§ 8) verpflichtet; der Fälligkeitstag
und der Iahresbetrag der Gebühren wird nach dem Zeitpunkte
bestimmt, mit welchem die Erfindung im Inlands zuerst einen
Schutz erlangt hat.

A 44. Durch die Ertheilung eines Patentes nach Maß-
gabe des § 42 werden diejenigen, welche die Erfindung zur
Zeit der Anmeldung derselben ohne Verletzung eines Patent-
rechts bereits in Benutzung genommen oder die zur Benutzung
erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatten, in dieser Be-
nutzung nicht beschränkt.

§ 45. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Jul i 1877 m Kraft.

Urkundlich unterUnferer Höchsteigenhändigen Un-
terschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel .

Gegeben Berlin, den 25. Mai 1877.

- (5. 8.) Wi lhelm.

Fürst v. Bismarck.
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II.
Oerichtsverfassungsgefetz fü r das deutsche Weich.

Fünfter Titel.

Gerichtssprache.
§ 186. Die Gerichtssprache ist die deutsche.

§ 187. Wird unter Beteiligung von Personen ver-
handelt, welche der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so ist
^in Dolmetscher zuzuziehen. Die Führung eines Nebenprotokolls
5n der fremden Sprache findet nicht statt; jedoch sollen Aus-
sagen und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und soweit
der Richter dies mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache
sür erforderlich erachtet, auch in der fremden Sprache in das
Protokoll oder in eine Anlage niedergeschrieben werden. I n
5en dazu geeigneten Fällen soll dem Protokolle eine durch den
Dolmetscher zu beglaubigende Übersetzung beigefügt werden..

Die Zuziehung eines Dolmetschers kann unterbleiben,
wenn die betheiligten Personen sämmtlich der fremden Sprache
mächtig sind.

§ 188. Zur Verhandlung mit tauben oder stummen
Personen ist, sofern nicht eine schriftliche Verständigung erfolgt,
«ine Person als Dolmetscher zuzuziehen, mit deren Hülfe die
Verständigung in anderer Weise erfolgen kann.

§ 189. Ob einer Partei, welche taub ist, bei der münd-
lichen Verhandlung der Vortrag zu gestatten fei, bleibt dem
Ermessen des Gerichts überlassen.

Dasselbe gilt in Anwaltsprozessen von einer Partei, die
ber deutschen Sprache nicht mächtig ist.

§ 190. Personen, welche der deutschen Sprache nicht
Mächtig sind, leisten Eide in der ihnen geläufigen Sprache.

§ 191. Der Dolmetscher hat einen Eid dahin zu leisten:
daß er treu und gewissenhaft übertragen werde.

Ist der Dolmetscher für Übertragungen der betreffenden
Art im Allgemeinen beeidigt, so genügt die Berufung auf den
geleisteten Eid.



§ 192. .Der Dienst des Dolmetschers kann von dem
Gerichtsschreiber wahrgenommen werden. Einer besonderen
Beeidigung bedarf es nicht.

§ 193. Auf den Dolmetscher finden die Bestimmungen
über Ausschließung und Ablehnung der Sachverständigen ent-
sprechende Anwendung. Die Entscheidung erfolgt durch das
Gericht oder den Richter, von welchem der Dolmetscher zuge-
zogen ist.

Givilprsceßordlwng fu r das deutsche Hleich.

V ie r t e r T i t e l .

Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen.

§ 41. Ein Richter ist von der Ausübung des Nichter-
amts kraft Gesetzes ausgeschlossen:

1) in Sachen, in welchen er selbst Partei ist, oder in
Ansehung welcher er zu einer Partei in dem Verhält-
nisse eines Mitberechtigten, Mitverpstichtetenoder Re-
greßpflichtigen steht;

2) in Sachen semer Ehefrau, auch wenn die Ehe nicht
mehr besteht;

3) in Sachen einer Person, mit welcher er in gerader
Linie verwandt, verschwägert oder durch Adoption ver-
bunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grade
verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert
ist, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwäger-
schaft begründet ist, nicht mehr besteht;

4) in Sachen, i n . welchen er als Proceßbevollmächtigter
oder Beistand einer Partei bestellt oder als. gesetzlicher
Vertreter einer Partei aufzutreten berechtigt ist oder
gewesen ist;

5) in Sachen, in welchen er als Zeuge oder Sachver-
ständiger Vernommen ist;

6) in Sachen, in welchen er in einer früheren Instanz
oder im schiedsrichterlichen Verfahren bei der Erlassung
der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern
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es sich nicht um die Thätigkeit eines beauftragten oder
ersuchten Richters handelt.

§ 42. Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in welchen
er von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausge-
schlossen ist, als auch wegen Veforgniß der Befangenheit
abgelehnt werden.

Wegen Vesorgniß der Befangenheit findet die Ablehnung
statt, wenn ein Grund vorliegt, welcher geeignet ist, Mißtrauen
gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu rechtfertigen.

Das Äblehnungsrecht steht- in jedem Falle beiden Par-
teien zu.

§ 43,, Eine Partei kann einen Richter wegen Besorgniß
der Befangenheit nicht Mehr ablehnen, wenn sie bei demselben,
ohne den ihr bekannten Ablehnungsgrund geltend zu machen,
in eine Verhandlung sich eingelassen oder Anträge gestellt hat.

§ 44. Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Gerichte, welchem
der Richter angehört, anzubringen; es kann vor dem Gerichts-
schreiber zu Protokoll erklärt werden.

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der Eid
ist als Mittel der Glaubhaftmachung ausgeschlossen. Zur Glaub-
haftmachung kann auf das Zeugniß des abgelehnten Richters
Bezug genommen werden.

Der abgelehnte Richter hat sich über den Ablehnungsgrund
dienstlich zu äußern.

Wird ein Richter, bei welchem die Partei in eine Ver-
handlung sich eingelassen oder Allträge gestellt hat, wegen
Besorgniß der Befangenheit' abgelehnt, so ist glaubhaft zu
machen, daß der Ablehnüngsgruno erst später entstanden oder
der Partei bekannt geworden sei.

§ 45. Ueber das Ablehnungsgesuch entscheidet das Gericht,
welchem der Abgelehnte angehört; wenn dasselbe durch Aus-
scheiden t»es abgelehnten Mitgliedes beschlußunfähig wird, das
im Instanzenzuge zunächst höhere Gericht.

Wird ein Amtsrichter abgelehnt, so entscheidet das Land-
gericht. Einer Entscheidung bedarf es nicht, wenn der Amts-
richter dasl Mlehmmgsgefuch für begründet hält.



§ 46: Die Entscheidung übe? vas Ablehnungsgesuch ' kann
ohne' vorgängige mündliche Verhandlung erfolgen:

Gegen den Beschluß, durch welchen das Gesuch für
begründet erklärt wi rd, findet kein Rechtsmittel; gegen den
Beschluß, durch welchen' das Gesuch für unbegründet erklärt
wird; findet sofortige Beschwerde statt.

§ 47: Ein abgelehnter Richter hat vor Erledigung des
Ablehnungsgesuchs nur solche Handlungen vorzunehmen, welche
keinen Aufschub gestatten.

§- 48. Das für die Erledigung eines Ablehnungsgesuchs
zuständige Gericht hat auch dann zu entscheiden, wenn ein solches
Gesuch nicht angebracht ist, ein Richter aber von einem Ver-
hältnisse Anzeige macht, welches seine Ablehnung rechtfertigen
konnte, oder wenn aus anderer Veranlassung Zweifel darüber
enstehen, ob ein Richter kraft Gesetzes ausgeschlossen sei.

Die Entscheidung erfolgt ohne Vorgängiges Gehör der
Parteien.

K 49. Die Bestimmungen dieses' Titels finden auf den-
Gerichtsschreiber entsprechende Anwendung; die Entscheidung
erfolgt durch das Gericht, bei welchem der Gerichtsschreiber
angestellt U

Siebenter T i t e l .
Zeugenbeweis.

§ 339. Die' Antretung des Zeugenbeweises erfolgt durch
die Benennung der Zeugen und die Bezeichnung der Thatsächen,
über welche die Vernehmung der Zöugen stattfinden soll.

§ 339. Die Vernehmung neuer Zeugen, welche nach Er-
l a M n I eines Veweisbeschlusses bezüglich der i n demselben
bezeichneten streitigen Thatsachen benannt werden, ist auf Antrag
zurückzuweisen, wenn durch die Vernehmung die Erledigung des'
Rechtsstreites verzögert werden würde, und das Gericht die
Ueberzeugung gewinnt, daß dw Partei in der Absicht den
Prozeß zu verschleppen/' oder'a«W grober Nachlässigkeit die
Zeugen nicht früher benannt hat.

Kohl er, Patentrecht. V



§ 340. Die Aufnahme des Zeugenbeweises kann einem
Mitglieds des Prozeßgenchts oder einem anderen Gerichte
übertragen werden:

1) wenn zur Ausmittelung der Wahrheit die Vernehmung
des Zeugen an Ort und Stelle dienlich erscheint;

2) wenn die Beweisaufnahme vor dem Proceßgerichte
erheblichen Schwierigkeiten unterliegen würde;

3) wenn der Zeuge verhindert ist, vor dem Proceßgerichte
zu erscheinen;

4) wenn der Zeuge in großer Entfernung von dem Sitze
des Proceßgerichts sich aufhält.

Die Landesherren und die Mitglieder der landesherrlichen
Familien sowie die Mitglieder der Fürstlichen Familie Hohen-
zollern sind durch ein Mitglied des Prozeßgerichts oder durch
ein anderes Gericht in ihrer Wohnung zu vernehmen.

§ 341. Oeffentliche Beamte, auch wenn sie nicht mehr
im Dienste sind, dürfen über Umstände, auf welche sich ihre
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, als Zeugen nur mit
Genehmigung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde oder der ihnen
zuletzt vorgesetzt gewesenen Dienstbehörde vernommen werden.
Für den Reichskanzler bedarf es der Genehmigung des Kaisers,
für die Minister der Genehmigung des Landesherrn, für die
Mitglieder der Senate der freien Hansestädte der Genehmigung
des Senats.

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die
Ablegung des Zeugnisses dem Wohle des Reichs oder eines
Bundesstaates Nachtheil bereiten würde.

Die Genehmigung ist durch das Prozeßgericht einzuholen
und dem Zeugen bekannt zu machen.

§ 342. Die Ladung der Zeugen ist von dem Gerichts-
schreiber unter Bezugnahme auf den Veweisbeschluß auszu-
fertigen und von Amtswegen zuzustellen.

Die Ladung muß enthalten:
1) die Bezeichnung der Parteien;
2) die Thatsachen, über welche die Vernehmung erfolgen

so l l ;
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3) die Anweisung, zur Ablegung des Zeugnisses bei Her-
meidung der durch das Gesetz angedrohten Strafen
in dem nach Zeit und Ort zu bezeichnenden Termine
zu erscheinen.

§ 343. Die Ladung einer dem aktiven Heere oder der
aktiven Marine angehörenden Person des Soldatenitandes als
Zeuge erfolgt durch Ersuchen der Militärbehörde.

§ 344. Das Gericht kann die Ladung davon abhängig
machen, daß der Veweisführer einen Vorschuß zur Deckung der
Staatskasse wegen der durch die Vernehmung des Zeugen er-
wachsenden Auslagen hinterlegt.

Erfolgt die Hinterlegung nicht binnen der bestimmten
Frist, so unterbleibt die Ladung, wenn die Hinterlegung nicht
so zeitig nachgeholt wird, daß die Vernehmung ohne Ver-
zögerung des Verfahrens erfolgen kann.

§ 345. Ein ordnungsmäßig -geladener Zeuge, welcher
nicht erscheint, ist, ohne daß es eines Antrages bedarf, in hie
durch das Ausbleiben verursachten Kosten sowie zu einer Geld-
strafe bis zu dreihundert Mark und für den Fall, daß diese
nicht beigetrieben werden kann, zur Strafe der Haft bis zu
sechs Wochen zu verurtheilen.

I m Falle wiederholten Ausbleibens kann die Strafe noch
einmal erkannt, auch die zwangsweise Vorführung des Zeugen
angeordnet werden.

Gegen diese<> Beschlüsse findet die Beschwerde statt.
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen

eine dem aktiven Heere, oder der aktiven Marine angehörende
Militärperson erfolgt auf Ersuchen durch das Militärgericht,
die Vorführung einer solchen Person durch Ersuchen der Militär-
behörde.

§ 346. Die Verurtheilung in Strafe und Kosten unter-
bleibt, wenn das Ausbleiben des Zeugen genügend entschuldigt
ist. Erfolgt nachträglich genügende Entschuldigung, so werden
die gegen den'Zeugen getroffenen Anordnungen wieder auf-
gehoben.
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Die Anzeigen und'Gesuche des. Zeugen können schriftlich
oder zum Protokolle, des Gerichtsschreibers, oder- mündlich in
dem zur Vernehmung bestimmten neuen Termine, angebracht
werden.

§ 347: Der Reich skmzleh, die Minister« einest Bundes-
staates, die Mitglieder- der Senate der freien Hansestädte, dik
Vorstände der obersten Reichsbehörden ̂  und die Vorstände der:
Ministerien sind an ihrem Amtssitze oder, wenn sie sich außer-
halb desselben, aufhalten, an., ihrem. Aufenthaltsorte M ver?.,
nehmen.

Die Mitglieder des Vundesraths sind während ihres Auf?
enthältst am Sitze des.Bunoesraths an diesem Sitze,, die M i t -
glieder einer deutschen gesetzgebenden Versammlung während
der Sitzungsperiode und ihres Aufenthaltes am Orte der Ver-
sammlung an diesem Orte zu vernehmen..

Zu einer Abweichung von den vorstehenden Bestimmungen
bedarf es:

in Betreff des Reichskanzlers der Genehmigung des Kaisers,^
in Betreff der Minister und der Mitglieder des Bundes-

raths der Genehmigung des Landesherrn,
in Betreff der Mitglieder der Senate der freien Hansen

städteder Genehmigung des Senats,
in Betreff der übrigen vorbezeichneten Beamten der Ge-

nehmigung ihres unmittelbaren Vorgesetzten,
in Betreff der Mitglieder einer^ gesetzgebenden Versamm-

lung, der Genehmigung der letzteren.
§. 348. Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt:
1) der Verlobte einer Partei;
2) der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe nichf

mehr besteht;
3) diejenigen/ welche mit einer Partei in gerader Linie

verwandt, verschwägert, oder- durch Adoption, verbunden
oder in der Seitenlinie bis zmw-dritten Grade. <
wandt oder bis. zum zweiten^ Grude verschwägerte
auch wenn die Ehe, durch welche die Schwangerschaft
begründet ist, nicht mehr besteht;
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H) Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der
Ausübung der Seelsorge anvertraut ist;

Z) Personen, welchen kraft ihres Amtes, Standes oder
Gewerbes Thatsachen anvertraut sind, deren Geheim-
haltung durch die Natur derselben oder durch gesetzliche
Vorschrift geboten ist, in Betreff der Thatsachen, auf
welche die Verpflichtung .zur Verschwiegenheit sich
bezieht.

Die unter Nr. 1—3. bezeichneten Personen find vor der
Vernehmung über ihr Recht zur Verweigerung des Zeugnisses
zu chelehren.

. Die Vernehmung der Nr. 4., 5. bezeichneten Personen ist,
>auch wenn das.Zeugniß nicht verweigert wird, Auf Thatsachen
nicht zu richten, in Ansehung welcher erhellt, Haß ohne Ver-
letzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugniß nicht
^abgelegt werden tann.

§ 349. Das Zeugniß kann verweigert werden:
1) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder

einer Person, zu welcher derselbe in einem der im
§ 348 Nr. 1—3 bezeichneten Verhältnisse steht, eins«
unmittelbaren vermögensrechtlichen Schaden verursachen
würde;

2) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder
einem der im § 348 Nr. I.—3 bezeichneten An-
gehörigen desselben zur Nnehre gereichen oder die
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen würde;

Z) über Fragen, welche der Zeuge ^nicht würde beant-
worten können, ohne ein Kunst- oder Gewerbegeheim-
miß zu offenbaren.

§ 350. I n den Fällen des § 348 Nr. 1—3 und des
§ .349 . Nr . 1. darf der Zeuge das Zeugniß nicht verweigern:

.1) über die -Errichtung And den Inha l t eines Rechts-
lgeschäfts, bei dessen Errichtung er als Zeuge zugezogen
wav;

H) über Geburten, Verheirathungen oder Sterbefälle von
Familiengliedern;
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3) über Thatsachen, welche die durch das Familienver-
hältniß bedingten Vermögensangelegenheiten betreffen;

4) über diejenigen auf das streitige Rechtsverhältniß sich
beziehenden Handlungen, welche von ihm selbst als
Rechtsvorgänger oder Vertreter einer Partei vorge-
nommen sein sollen.

Die im § 348 Nr. 4, 5 bezeichneten Personen dürfen
das Zeugniß nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung
zur Verschwiegenheit entbunden sind.

§ 351. Der Zeuge, welcher das Zeugniß verweigert, hat
vor. dem zu feiner Vernehmung bestimmten Termine schriftlich
oder zum Protokolle des Gerichtsschreibers oder in diesem
Termine die Thatsachen, auf welche er die Weigerung gründet,
anzugeben und glaubhaft zu machen.

Zur Glaubhaftmachung genügt in den Fällen des § 343
Nr. 4, 5 die mit.Berufung auf einen geleisteten Diensteid
abgegebene Versicherung.

Hat der Zeuge, seine Weigerung schriftlich oder zum Pro-
tokolle des Gerichtsschreibers erklärt, so ist er nicht verpflichtet,
in dem zu -seiner Vernehmung bestimmten Termine zu er-
scheinen. - ,

Von dem Eingange einer Erklärung des Zeugen oder von
der Aufnahme einer solchen zum Protokolle hat der Gerichts-
schreiber die Parteien zu benachrichtigen.

§ 352. Ueber die Rechtmäßigkeit der Weigerung wird
von dem Prozeßgerichte nach Anhörung der Parteien entschieden.

Der Zeuge ist nicht verpflichtet, sich durch einen Anwalt
vertreten zu lassen.

Gegen das Zwischenurtheil findet sofortige Beschwerde
statt.

§ 353. Hat der Zeuge seine Weigerung schriftlich oder
zum Protokolle des Gerichtsschreibers erklärt und ist er in dem
Termine nicht erschienen, so hat auf Grund seiner Erklärungen
ein Mitglied des Proceßgerichts Bericht zu erstatten.

§ 354. Erfolgt die Weigerung vor einem beauftragten
oder ersuchten Richter, so sind die Erklärungen des Z eugen
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wenn sie nicht schriftlich oder zum Protokolle des Gerichts-
schreibers abgegeben sind, nebst den Erklärungen der Parteien
in das Protokoll aufzunehmen.

Zur mündlichen Verhandlung vor dem Proceßgerichte
werden der Zeuge und die Parteien von Amtswegen geladen.

Auf Grund der von dem Zeugen und den Parteien abge-
gebenen Erklärungen hat ein Mitglied des Prozeßgerichts Bericht
zu erstatten. Nach dem Vortrage des Berichterstatters können
der Zeuge und die Parteien zur Begründung ihrer Anträge
das Wort nehmen; neue Thatsachen oder Beweismittel dürfen
nicht geltend gemacht werden.

§ 355. Wird das Zeugniß oder die Eidesleistung ohne
Angabe eines Grundes oder, nachdem der vorgeschützte Grund
rechtskräftig für unerheblich erklärt ist, verweigert, so ist der
Zeuge, ohne daß es eines Antrags bedarf, in die durch die
Weigerung verursachten Kosten sowie zu einer Geldstrafe bis
zu dreihundert Mark und für den Fall, daß diese nicht beige-
trieben werden kann, zur Strafe der 'Haft bis zu sechs Wochen
zu verurtheilen.

I m Falle wiederholter Weigerung ist auf Antrag zur Er-
zwingnng des Zeugnisses die Haft anzuordnen, jedoch nicht über
den Zeitpunkt der Beendigung des Prozesses in der Instanz
hinaus. Die Vorschriften über die Haft im Zwangsvollstreckungs-
verfahren finden entsprechende Anwendung.

Gegen diese Beschlüsse findet die Beschwerde statt.
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen

eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörende
Militärperson erfolgt auf Ersuchen durch das Mlitärgericht.

§ 356. Jeder Zeuge ist einzeln und vor seiner Verneh-
mung zu beeidigen; die Beeidigung kann jedoch aus besonderen
Gründen, namentlich wenn Bedenken gegen ihre Zulässigkeit
obwalten, bis nach Abschluß der Vernehmung ausgesetzt werden.

Die Parteien können auf die Beeidigung verzichten.

§ 357. Der vor der Vernehmung zu leistende Eid lachet:
„daß Zeuge nach bestem Wissen die reine Wahrheit



sagen, nichts verschweigen mnd nichts Hinzufetzen
werde",

der nach der Vernehmung zu leistende.Eid lautet:
. „ W Zeuge nach bestem Wissen ,die reine Wahrheit
gesagt, nichts .verschwiegen und nichts hinzugesetzt habe."

§ 358. Unbeeidigt sind zu vernehmen:
1) Personen, welche zur Zeit der Vernehmung dais sechs-

zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet oder wegen
mangelnder Verstandesreife oder wegen Verstandes-
fchwäche von dem Wesen und der Bedeutung des Eides
keine genügende Vorstellung haben;

2) Personen, welche nach den Bestimmungen der Straf-
gesetze unfähig sind, als Zeugen eidlich vernommen zu
werden;

3) die nach Z 348 Nr. 1—3 und § 349 Nr. 1 , 2 zur
Verweigerung des Zeugnisses berechtigten Personen,
fofern sie von diesem Rechte keinen Gebrauch machen,
die ^m § 349 Nr. 1, 2 bezeichneten Personen jedoch
nur dann, wenn sie lediglich über solche Thatfachen
vorgeschlagen sind, auf welche sich das Recht zur Ver-
weigerung des Zeugnisses bezieht;

4) Personen, welche bei dem Ausgange des Rechtsstreits
unmittelbar betheiligt sind.

Das Prozeßgericht kann die nachträgliche Beeidigung der
unter den beiden letzten Nummern bezeichneten Personen an-
ordnen.

§ 359. Jeder Zeuge ist einzeln und in Abwesenheit der
später abzuhörenden Zeugen zu vernehmen.

Zeugen, deren Aussagen sich widersprechen, können einander
gegenüber gestellt werden.

§ 360. Die Vernehmung beginnt damit, daß der Zeuge
über Vornamen und Zunamen, Alter, Religionsbekenntmß,
Stand öder Gewerbe und Wohnort befragt wird. Erforder-
tiHen Falls sind ihm Fragen über solche Umstände, welche
seine Glaubwürdigkeit in der vorliegenden Sache betreffen.



.insbesondere über seine Beziehungen izu den Parteien vor-
zulegen.

§ 361. Der Zeuge ist zu veranlassen, dasjenige, was ihm
-von dem Gegenstande seiner Vernehmung bekannt ist, im Zu -
sammenhange anzugeben.

Zur Aufklärung und zur Vervollständigung der Aussage
sowie zur Erforschung des Grundes, auf welchem die Wissen-
schaft des Zeugen beruht, sind nöthigen Falls weitere Fragen
W stellen.

Der Vorsitzende hat jedem Mitglieds des Gerichts auf
Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen.

§ 362. Die Parteien sind berechtigt, dem Zeugen die-
jenigen Fragen vorlegen zu lassen, welche sie zur Aufklärung
der Sache oder« der Verhältnisse des Zeugen für dienlich
erachten.

Der Vorsitzende kann den Parteien gestatten, und hat ihren
Anwälten auf Verlangen zu gestatten, an den Zeugen unmit-
telbar Fragen zu richten.

Zweifel über die Zulässigkeit einer Frage entscheidet das
Gericht.

§ 363. Das Proceßgericht kann nach seinem Ermessen die
wiederholte Vernehmung eines Zeugen anordnen.

Hat ein beauftragter oder ersuchter Richter bei der Ver-
nehmung die Stellung der von einer Partei angeregten Frage
Verweigert, so Fann das Proceßgericht die nachträgliche Verneh-
mung des Zeugen über diese Frage anordnen.

Bei der wiederholten oder der nachträglichen Vernehmung
kann der Richter statt der nochmaligen Beeidigung den Zeugen
die Richtigkeit seiner Aussage unter Berufung auf den früher
geleisteten Eid versichern lassen.

§ 364: Die Partei kann auf einen Zeugen, welchen sie
vorgeschlagen hat, verzichten, der Gegner kann aber verlangen,
daß der erschienene Zeuge vernommen und, wenn die Verneh-
mung bereits begonnen hat, daß dieselbe fortgesetzt werde.
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§ 365. Der mit der Beweisaufnahme betraute Richter
ist ermächtigt, im Falle des Nichterscheinens oder der Zeugniß-
verweigerung die gesetzlichen Verfügungen zu treffen, auch die-
selben, soweit dieses überhaupt zulässig ist, selbst nach Erledigung
des Auftrags wieder aichuheben, über die Zulässigkeit einer 5em
Zeugen vorgelegten Frage vorläufig zu entscheiden und die
nochmalige Vernehmung eines Zeugen vorzunehmen.

§ 366. Jeder Zeuge hat nach Maßgabe der Gebühren-
ordnung auf Entschädigung für Zeitversäumniß und, wenn sein
Erscheinen eine Reise erforderlich macht, auf Erstattung der
Kosten Anspruch, welche durch die Reise und den Aufenthalt
am Orte der Vernehmung verursacht werden.

Achter T i t e l .

Beweis durch Sachverständige.
§ 367. Auf den Beweis durch Sachverständige finden die

Vorschriften über den Beweis durch Zeugen entsprechende An-
wendung, insoweit nicht, in den.nachfolgenden Paragraphen
abweichende Bestimmungen enthalten sind.

§ 368. Die Antretung des Beweises erfolgt durch die
Bezeichnung der zu begutachtenden Punkte.

§ 369. Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen
und die Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch das Prozeß-
gericht. Dasselbe kann sich auf die Ernennung eines einzigen
Sachverständigen beschränken. Es kann an Stelle der zuerst
ernannten Sachverständigen andere ernennen.

Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverständige
öffentlich bestellt, so sollen andere Personen nur dann gewählt
werden, wenn besondere Umstände es erfordern.

Das Gericht kann die Parteien auffordern, Personen zu
bezeichnen, welche geeignet sind, als Sachverständige vernommen
zu werden.

Einigen sich die Parteien über bestimmte Personen als
Sachverständige, so hat das Gericht dieser Einigung Folge zu
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geben; das Gericht kann jedoch die Wahl der Parteien auf eine
bestimmte Anzahl beschränken.

§ 370. Das Prozeßgericht kann den mit der Beweisauf-
nahme betrauten Richter zur Ernennung der Sachverständigen,
ermächtigen. Derselbe hat in diesem Falle die in dem vor-
stehenden Paragraphen dem Prozeßgerichte beigelegten Befug-
nisse auszuüben.

§ 371. Ein Sachverständiger kann aus denselben Grün-
den, welche zur Ablehnung eines Richters berechtigen, abgelehnt
werden. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht daraus ent-
nommen werden, haß der Sachverständige als Zeuge vernommen
worden ist.

Das Ublehnungsgesuch ist bei demjenigen Gerichte oder
Richter, von welchem die Ernennung des Sachverständigen er-
folgt ist, vor der Vernehmung desselben, bei schriftlicher Begut-
achtung vor erfolgter Einreichung des Gutachtens anzubringen.
Nach diesem Zeitpunkte ist die Ablehnung nur zulässig, wenn
glaubhaft gemacht wird, daß der Ablehnungsgrund vorher nicht
geltend gemacht werden konnte. Das Ablehnungsgesuch kann
vor dem Gerichtsschreiber zu Protokoll erklärt werden.

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der Eid»
ist als Mit te l der Glaubhaftmachung ausgeschlossen.

Die Entscheidung erfolgt von dem im zweiten Absatze
bezeichneten Gerichte oder Richter; eiye vorgängige mündliche
Verhandlung der Vetheiligten ist n i A erforderlich.

Gegen den Beschluß, durch welchen die Ablehnung für
begründet erklärt wird, findet kein Rechtsmittel, gegen den Be-
schluß, durch welchen dieselbe für unbegründet erklärt wird^
findet sofortige Beschwerde statt.

§ 372. Der zum Sachverständigen Ernannte hat' der Er-
nennung Folge zu leisten, wenn er zur Erstattung von Gut-
achten der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder wenn er
die Wissenschaft, die, Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnih
Voraussetzung der Begutachtung ist, öffentlich zum Erwerbe



öder wenn er zur ̂ Ausübung derselben öffentlich bestellt
oder ermächtigt ist.

Z u r Erstattung .des Gutachtens ist auch derjenige ver-
pflichtet, welcher sich .zu derselben vor Gericht bereit erklärt
hat.

Z 373. Dieselben Gründe, welche einen Zeugen berech-
tigen, das Zeugniß zu verweigern, berechtigen einen Sachver-
ständigen zur Verweigerung des Gutachtens. Das Gericht kann
nuch aus anderen Gründen «inen 'Sachverständigen von der
.Verpflichtung Hur Erstattung des Gutachtens ̂ entbinden.

Die Vernehmung eines öffentlichen Beamten als Sachver-
Wndi'gen findet nicht statte wenn Hie vorgesetzte Behörde ches
Beamten erklärt, daß die Vernehmung den dienstlichen Interessen
Nachtheile bereiten würde.

§ 374. I m Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung
Aines Wr Erstattung des Gutachtens verpflichteten Sachver-
ständigen wird dieser M m Ersätze-der Kosten und zu einer Geld-
chrafe bis zu dreihundert Mark 'verurtheilt. I m Falle wieder-
holten Ungehorsams kann noch einmal eine Geldstrafe bis zu
-sechshundert Mark erkannt werden.

Gegen den Beschluß findet Beschwerde statt.
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen

eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörende
Militärperson ^erfolgt auf Ersuchen durch das Militärgericht.

§ Z75. Der Sachverständige hat, wenn nicht beide Par-
teien auf feine Beeidigung verzichten, vor Erstattung des Gut-
achtens einen Eid dahin zu leisten:

daß er das von ihm geforderte Gutachten unpar-
teiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstatten
werde.

Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten
Her betreffenden Art im Allgemeinen beeidigt, so genügt die
Werufung auf den geleisteten Eid.

§ 376. Wird schriftliche VegUwchtüttg-angeordnet, so hat
'der Sachverständige das von ihm unterschriebene Gutachten aus
der Gerichtsschreiberei niederzulegen.



X X I X

Das Gericht kann das Erscheinen des Sachverständigen
anordnen, damit derselbe das schriftliche Gutachten erläutere.

8 377. Das Gericht kann eine neue Begutachtung durch
dieselben oder durch andere Sachverständige anordnen, wenn es
das- Gutachten für ungenügend erachtet:

Das Gericht kann die Begutachtung durch einen anderen
Sachverständigen anordnen? wenn ein Sachverständiger nach
Erstattung des Gutachtens, mit Erfolg, abgelehnt, ist.

§ 378. Dep Sachverständige hat, nach Maßgabe, der Ge-
bührenordnung, auf Entschädigung für.Zeitversäumniß,,auf Er-
stattung der ihm-verursachten Kosten und außerdem auf^an-
gemessene Vergütung seiner Mühewaltung. Anspruch.

§ 379. Insoweit zum Beweise vergangener Thatsachen
oder Zustände, zu deren Wahrnehmung eine besondere Sach-
kunde, erforderlich war, sachkundige Personen zu vernehmen
sind, kommen die Vorschriften über den Zeugenbeweis zur An-
wendung.
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m.
Verordnung

betreffend

bie Einrichtung, das Verfahren und den Geschäftsgang des
Patentamts.

(R. G. Bl. 1877. S. 533.)

W i r W i l h e l m , vonGot tes Gnaden Deutscher Kaiser,
K ö n i g von Preußen :c. verordnen zur Aus füh rung des
Patentgesetzes vom 25. M a i 1877 (Reichs-Gesetzblatt
S . 501) im Namen des Reichs nach er fo lgter Zust im-
mung des Vundesra ths , was fo lg t :

§ 1. Das Patentamt besteht aus sieben Abtheilungen.
Zuständig sind:

die Abteilungen I . und I I . für die Beschlußfassung
über Patentgesuche ausschließlich aus dem Gebiete
der mechanischen Technik;

die Abtheilungen H I . und IV. für die Beschlußfassung
über Patentgesuche ausschließlich aus dem Gebiete
der chemischen. Technik;

die Abtheilungen V. und V I . für die Beschlußfassung
über solche Patentgesuche, welche das Gebiet der
chemischen un̂ d der mechanischen Technik zugleich be-
rühren, sowie über alle sonstigen Patentgesuche;

die Abtheilung V I I . für die Beschlußfassung und Ent-
scheidung in dem Verfahren wegen Erklärung der
Nichtigkeit und wegen Zurücknahme ertheilter Patente.

§ 2. Für Beschwerden gegen den Beschluß einer Abthei-
tung in dem Verfahren wegen Ertheilung eines Patentes ist
diejenige Abtheilung zuständig, welche neben der ersteren nach
H 1 über Patentgesuchk aus demselben Gebiete der Technik zu
beschließen hat. Der Vorsitzende des Patentamts kann jedoch
^m einzelnen Falle bestimmen, daß außer der hiernach zuständigen
Wtheilung eine oder mehrere andere Abtheilungen bei der Be-
schlußfassung über die Beschwerde mitwirken sollen.



XXXI

Für Beschwerden in dem Verfahren wegen Erklärung der
Nichtigkeit oder wegen Zurücknahme eines Patentes sind die-
jenigen beiden Abtheilungen gemeinsam zuständig, welche nach
H 1 über Patentgesuche zu beschließen haben, die demselben
Gebiete der Technik, wie das angefochtene Patent, angehören.

§ 3. Die näheren Bestimmungen über die Vertheilung
der Geschäfte an die einzelnen Abtheilungen hat der Vorsitzende
des Patentamts zu treffen. Für Anträge oder Gesuche, welche
die Ertheilung, die Erklärung der Nichtigkeit oder die Zurück-
nahme eines Patentes nicht betreffen, kann er in jedem einzelnen
Falle die Zuständigkeit bestimmen.

§ 4. An den Verhandlungen einer Abtheilung können
nur solche Mitglieder teilnehmen, welche der Abtheilung an-
gehören.

Den Abtheilungen I. und I I . müssen mindestens je 5, den
Abtheilungen m . und IV. mindestens je 3, den Abtheilungen
V. und VI . mindestens je 4 und der Abtheilung VU. mindestens
6 nicht ständige Mitglieder angehören. Von den Mitgliedern
der Abtheilung V. und der Abtheilung VI . muß mindestens je
eins aus jeder der. ersten vier Abtheilungen, von den Mit-
gliedern der Abtheilung VI I . muß mindestens je eins aus jeder
der ersten sechs Abtheilungen entnommen sein.

Jeder Abtheilung muß mindestens ein ständiges Mitglied,
der Abtheilung VU. außerdem der Vorsitzende des Patentamts
angehören.

Z 5. Die Abtheilungen werden durch eine Verfügung des
Vorsitzenden des Patentamtes, welche die Mitglieder einer jeden
Abtheilung bezeichnet, auf die Dauer eines Jahres oder für
einen längeren Zeitraum gebildet.

Bei Ablauf der Zeit, für welche die Abtheilungen gebildet
waren, erläßt der Vorsitzende des Patentamtes eine neue Ver-
fügung, welche die Abtheilungen abermals im Voraus auf ein
Jahr bildet. Hierbei kann die Zusammensetzung der Abthei-
lungen unverändert bleiben. I m Falle des Todes, der Er-
krankung oder der längeren Abwesenheit eines Mitgliedes können
in die davon betroffene Abtheilung, soweit und so lange das
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Bedürfnis Kieses: erfordert^ durchs Verfügung des Vorsitzenden
Mitglieder anderen Abteilungen-zu^AuZhülfe berufen werden.

§ 6 . Die Gefchäftsteiwng. in den Abtheililngen! f Ü M das
von. dem Vorsitzenden! des' Patentamtes hierzu: bestimmte Mit-:
glied. I n der- Abtheilung M 5 führt sis der: Vorsitzende des
Patentamtes selbst̂  Vei^ Veschmerdew gegen Beschlüsse einer der
ersten sechs Abtheilungen: sieht die: Geschäftsleitung dem. Vor-
sitzenden, des Patentamtes, zu; welchem der ständigewMitglieder
bei Beschwerden gegew Beschlüsse der: Äbtheilung VU. die l^e-
schäftsleiwng» zustehew soll> bestimmt der Vorsitzende desHatent-
amtes zum Voraus für die in. §- 5.bezeichnete Zeit.'.

Ueber die Vertretung.! im Vorsitz,, sowie« über die Ver-
tretung in der Geschäftsleitung der,! Abtheilungen hat der Vor,«
sitzende des Patentamtes Bestimmung zu treffen.

§< 7. I n denl Abtheilungew liegt es dem geschäftsleitenden
Mitglieder ob^ die: für den Fortgang der Sachew erforderlichen^
Verfügungen, soweit dadurch der Entscheidung nichv vorgegriffen^
wird, zu, treffen. Insbesondere hat daŝ  geschäftsleitende^ Mit-c
glied für jede Sache den Berichterstatter zu bezeichnen, welchem
allew oder unter Mitwirkung eines' zweiten. Mitgliedes Vie
Prüfung der Sache zunächst zufallen soll. Dev Berichterstatter
hat den mündlichenVortrag in den'Sitzungen'zu Haltens fönn>
alle Beschlüsse und' Entscheidungen in der M ^ d i e Zufertigung
an» die Vetheiligten geeigneten Form schriftlich zu'entwerfen:
Das geschäftsleitende Mitglied ist befugt, Aenderungen- in tiev
Fassung^ soweit ihm solche nothwendig erscheinen, vorzunehmen.

Nebbr'die Zuziehung von Sachverständigen' (Pätentgesetz^
Z 1'4 Absatz 5) beschließen die Äbtheilungen.

§ 8. Die Beschlußfassung der'Abteilungen kann'nur auf'
Grund<mündlichm Vortrages'in der Sitzung-erfolgen:

1. wenn« es sich' uni einen Beschluß' nach'Mäßgabe' des"
§' 25< des Gesetzes handelt;

2) wenn es sich im ' Fällig des Z ^ ^ . Absätz. 3 des'Gesetzes,
um' die Androhung der. Zurücknahme eines' Patentes'
handelt^

3. welm-es" sich uin'die'Entscheidung' über die'Eiklärnng
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der Nichtigkeit oder die Zurücknahme' eines Patentes
handelt.

§ 9. Die Beschlüsse und Entscheidungen der Abtheilungen
erfolgen nach Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des geschäftsleitenden Mitgliedes. Ist dein
Beschluß oder der Entscheidung eine Anhörung der Betheiligten
(Patentgesetz § 24 Absatz 2, § 25 Absatz 2, § 29 Absatz 2)
vorhergegangen, so kann ein Mitglied, welches bei derselben
nicht zugegen gewesen ist, an der Abstimmung nicht theilnehmen.

§ 10. Dem Vorsitzenden des Patentamtes liegt es ob,
auf eine gleichmäßige Behandlung der Geschäfte und auf die
Beobachtung gleicher Grundsätze hinzuwirken. Zu diesem Be-
Hufe ist er befugt, den Berathungen aller Abtheilungen beizu--
wohnen, auch sämmtliche Mitglieder zu Plenarversammlungen
zu vereinigen und die Berathung des Plenums über die von
ihm vorgelegten Fragen herbeizuführen.

§ 11. Die Sitzungen der Abtheilungen finden der Regel
nach an bestimmten Tagen und zu bestimmten Stunden statt.
Die Verfügung darüber steht dem Vorsitzenden des Patent-
amtes zu.

§ 12. Zeugen und Sachverständige erhalten nach den am
Ort ihres Wohnsitzes für bürgerliche Nechtsstreitigkeiten maß-
gebenden Bestimmungen eine Enschädigung für Zeitversäumniß
und Erstattung der. ihnen verursachten Kosten, Sachverständige
außerdem eine Vergütung ihrer Mühewaltung.

§ 13. Zu den Kosten des Verfahrens, über welche das
Patentamt nach § 30 des Gesetzes zu bestimmen hat, gehören
außer den aus der Kasse des Patentamtes bestrittenen Aus-
lagen diejenigen den Betheiligten erwachsenen. Kosten, welche
nach freiem Ermessen des Patentamtes zur zweckentsprechenden
Wahrung der Ansprüche und Rechte nothwendig waren.

§ 14. Die Einrichtung der Bureaus, die Verwaltung de.r
Kasse, der Bibliothek und der Sammlungen werden durch den
Vorsitzenden des Patentamtes geordnet. Der Vorsitzende erläßt
die für die Beamten erforderlichen Geschä'ftsanweisungen.

Kohler, Paientrecht. , 0
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H 15. Die Leitung und Beaufsichtigung des gesammten
Geschäftsbetriebes steht dem Vorsitzenden des Patentamtes zu.
Er ist der Dienstvorgesetzte der Subaltern- und Unterbeamten.
Er verfügt in allen Verwaltungsangelegenheiten.

§ 16. Geschäftssachen, welche während der Dienststunden
der Bureaus eingehen, sind alsbald, andere Geschäftssachen bei
dem Wiederbeginn der Dienststunden von dem dazu bestimmten
Beamten nach der Reihe des Eingangs oder, wenn diese nicht
feststeht, nach, der Reihe, in welcher sie non dem Beamten über-
nommen werden, mit einer laufenden Nummer und dem Datum
zu versehen.

§ 17. Schriftstücke, in welchen die Ertheilung eines Pa-
tentes nachgesucht wird oder welche auf ein bereits eingeleitetes
Verfahren wegen Ertheilung eines Patentes Bezug haben, gehen
unmittelbar an die für die Erledigung zuständige Abtheilung.
Wird in Bezug auf die Zuständigkeit Anstand erhoben, so ist
die Bestimmung des Vorsitzenden des Patentamtes einzuholen.
Alle übrigen Schriftstücke werden dem letzteren vorgelegt.

§ 18. Das Patentamt kmm nach seinem Ermessen von
den bei ihm beruhenden Eingaben und Verhandlungen, soweit
deren Einsichtnahme gesetzlich nicht beschränkt ist, auf Antrag
an Jedermann Abschriften und Auszüge gegen Einzahlung der
Kosten ertheilen.

§ 19. Die Ausfertigung der Beschlüsse der Abtheilungen
erhalten die Unterschrift: „Kaiserliches Patentamt, AbtheilUng
. . , . . " Diejenigen Beschlüsse jedoch, welche die Abtheilungen
als Beschwerdeinstanzen, fassen G 2), sowie alle Eirscheidungen
des Patentamtes erhalten ^n der Ausfertigung nur die Untn>
schrift: „Kaiserliches Patentamt." Die Ausfertigungen werdm
von dem gefchäftsleitenden Mitgliede vollzogen. Vorladungs-
und Znftellmigsschreiben, sowie die Ausfertigungen der Patent-
urkunden werden nicht vollzogen, fondern nur beglaubigt. Die
Beglaubigung von Schriftstücken geschieht unter der Unterschrift
des von dem Vorsitzenden des Patentamtes dazu bestimmten
Beamten und unter Veifügimg des Siegels. des Patentamtes.



§ 20. Das Siegel des Patentamtes enthält in der Mitte
den Reichsadler und in der Umschrift die Worte: „Kaiserliches
Patentamt."

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen
Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Bad Ems, den 18. Juni 1877.

(I., 8.) Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.

IV.

Bekanntmachung«« des Patentamtes.

1) Bekanntmachung.
(Patsntblatt 1877 S. 8.)

Auf Grund des § 20 des Patentgesetzes vom 25. Ma i
d. I . erlassen wir nachstehende

Bestimmungen über bie Anmeldung von Erfindungen.

§ 1. Die AnmeldmP und jede ihr beigefügte Zeichnung
oder Beschreibung ist von dem Patentsucher oder dessen Vertreter
zu unterzeichnen.

Erläuterungen des Gegenstandes der Erfindung dürfen
nicht in der Anmeldung selbst, sondern nur in deren Anlagen
gegeben werden.

§ 2. Jede Anlage der Anmeldung ist mit einer laufenden
Nummer zu versehen. Jede Anlage ist, soweit.es sich nrcht
um Modelle oder Probestücke handelt, in zwei Exemplaren bei-
zufügen.

§ 3. Die Anmeldung muß die nachstehend verlangten
Angaben, möglichst in det Mgegebenön Reihenfolge, enthalten:
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a. Eine kurze aber genaue Bezeichnung dessen, was den
Gegenstand der Erfindung bildet. Aus der Bezeichnung soll
sich mit Sicherheit der Patentanspruch, d. h. dasjenige ergeben,
was der Patentsucher als neu und patentfähig ansieht.

d. Den Antrag, daß für den so bezeichneten Gegenstand
der Erfindung' ein Patent ertheilt werden. möge. Soll dafür
nur ein Zusatzpateut ertheilt werden (§ 7 des Patentgesetzes),
so hat der Patentsucher dies ausdrücklich zu bemerken und das
Zauptpatent, sowie dessen Nummer nebst Jahr der Ertheilung
anzugeben. Soll das Patent nur an Stelle eines bestehenden
Patentes treten (§ 42 des Patentgesetzes), so hat der Patent-
sucher dies ebenfalls ausdrücklich zu bemerken und gleichzeitig
die Urkunden über diejenigen Patente beizufügen, an deren
Stelle das Patent treten soll. Das Gesuch ist in diesem Falle
auf die Umwandlung des Landes- in ein Reichspatent zu be-
schränken. Wird zugleich ein Patent für eine Verbesserung
beansprucht, so muß dieserhalb eine besondere Anmeldung
erfolgen.

o. Die Erklärung, daß der gesetzliche Kostenbetrag von
20 M. (§ 20 des Patentgefetzes) bereits an die Kasse des
Patentamtes eingezahlt sei oder gleichzeitig mit der Anmeldung
eingehen werde.

ä. DieAngabe des Namens, desStandes und Wohn-
orts des Patentsuchers, sofern die Anmeldung durch einen
Vertreter erfolgt. Der letztere hat 'eine von dem Patentsucher
unterzeichnete Vollmacht beizufügen. Wird für einen im Inlande
wohnenden Patentsucher ein Vertreter bestellt und soll letzterer
als solcher auch in die Patentrolle eingetragen werden (§ 19
des Gesetzes), so ist dies in der Vollmacht ausdrücklich anzugeben.

Bei Bestellung eines Vertreters seitens eines Patentsuchers,
der nicht im Inlande wohnt, wird angenommen, daß sich die
Vertretung auf die im § 12 hes Gesetzes bezeichneten Befug-
nisse erstreckt.

s. Die Auf führung der einzelnen Anlagen der An-
meldung unter Angabe ihrer Nummer und ihres Inhaltes.
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§"4. Zu allen Schriftstücken der Anmeldung ist Papier
in dem Format von 33 auf 21 oui. zu verwenden.

Zu der Schrift soll liefschwarze, nicht klebrige Tinte benutzt
werden.

Die Zeichnungen sind in je einem Haupt- und einem
Nebenexemplar einzureichen. Für das Hauptexemplar ist weißes,
starkes und glattes Zeichenpapier (sog. Bristol- oder Karton-
papier) in dem Format

von 33 om. Höhe auf 21 oiu. Breite,
oder von 33 om. >, „ 42 oui. „
oder von 33 om. „ „ 63 om. „

Zu verwenden.
Die Zeichnung, sowie alle Schrift auf dem Hauvtexemplar

ist mit chinesischer Tusche in tiefschwarzen Linien auszuführen,
nicht zu koloriren oder, zu tuschen.

Die Zeichnung ist durch eine einfache Randlinie einzufassen,
welche 2 om, von der Papierkante entfernt ist.

Innerhalb des durch die Randlinie begrenzten Raumes
muß auch alle Schrift fallen.

Die Unterschrift des Patentsuchers ist in der unteren rechten
Ecke anzubringen.

An der oberen Seite des Blattes ist ein Raum von min-
destens 3 ow. lHöhe innerhalb der Randlinie für Nummer
Datum und Bezeichnung des Patents zu bestimmen.

Als Nebenexemplar ist eine Durchzeichnung des Haupt-
exemplars auf Zeichenleinwand einzureichen. Bei demselben ist
die Anwendung von bunten Farben zulässig und erwünscht.

Die Zeichnungen dürfen nicht geknifft und nicht gerollt
sein, dieselben müssen auch so verpackt sein, daß sie in glattem
Zustande an das Patentamt gelangen.

§ 5. Alle Maß- und Gewichtsangaben müssen nach metrischem
System erfolgen, Temperaturangaben nach Celsius, Dichtigkeits-
angaben als spezifische Gewichte angegeben sein.

§ 6. Die Beschreibungen müssen sich auf das zur Ve-
urtheilung des Patentgesuchs Gehörige beschränken, allgemeine
Erörterungen sind zu vermeiden. I m Uebrigen müssen die
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Beschreibungen so eingerichtet sein, wie sie sich bei Ertsteilung
des Patentes zur Veröffentlichung eignen. Am Schlüsse der-
selben sind die Patentansprüche näher, als es in, der Anmeldung
geschehen, zu bezeichnen.

§ 7. Die Beifügung von Modellen und Probestücken ist
erwünscht, sofern die Veranschaulichung der Erfindung, dadurch
erleichtert w i rd ; sie ist geboten, wenn ohnedies die Beurtheilung
des Patentgesuchs nicht mit Sicherheit erfolgen kann.

Berlin, den I I . Ju l i 1877.
Kaiserliches Patentamt.

2) Bekanntmachung.
(Patentblatt1877. S.9.

Die Kosten- Ulld Gebührenbeträge, welche nach Bestimmung
des Patentgesetzes vom 25. Ma i d. I . an unsere Kasse zu ent-
richten „sind, werden zweckmäßig nicht mit den Anschreiben,
sondern mittelst, Postanweisung unter der Adresse: „Kasse des
Kaiserlichen Patentamtes" eingesendet. Die Postanweisung muß
jedoch, wenn es sich um die Ertheilung eines Patentes handelt,
dm Namen des Patentsuchers und den Gegenstand der Anmel-
dung, in Beschwerdefällen den Namen des Beschwerdeführers
und die Beschwerdesache, in anderen Fällen den Namen des
Patentinhabers, den Gegenstand des Patentes und die Nummer,
welche dasselbe in der Patentrolle führt, ergeben. Empfangs-
bescheinigungen ertheilt die Kasse nur auf ausdrücklichen Wunsch;
die Portokosten hat in diesem Falle der Empfänger der Be-
scheinigung zu tragen.

Berlin, den 11. J u l i 1877.
Kaiserliches Patentamt.

3) Bekanntmachung.
(Patentblsstt 1877. ^H. 1.>

I n Gemäßheit des § 19 des Pmentgefetzes vom 25. Ma i
d. I . wird, yon dem Kaiserlichen Patentamt, ein amtliches Blatt
herausgeggbe.n werden, unter dem Ti tel :

„.Pate.ntblackt".
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Das Patentblatt ist für die durch das Patentgesetz vor-
geschriebenen Bekanntmachungen und Veröffentlichungen bestimmt.
Demgemäß finden darin Aufnahme: alle Bekanntmachungen über
die Anmeldung von Erfindungen behufs Erlangung eines Pa-
tentes, über die Versagung oder über die Ertheilung des
Patentes, über den Anfang, den Ablauf, das Erlöschen, die
Erklärung der Nichtigkeit und die Zurücknähme der Patente.

Die zur Ausführung des Patentgesetzes erlassenen Verord-
nungen und solche Beschlüsse oder Entscheidungen des Patent-
amtes selbst, welche von allgemeinem Interesse sind, sollen eben-
falls, durch das Patentblatt veröffentlicht werden.

Vorbehalten bleibt es außerdem, in einem nicht amtlichen
Theile wichtigere Vorgänge auf dem Gebiete des Patentwesens
mitzutheilen. Die Bekanntmachungen über die Anmeldung von
Erfindungen, über die Versagung, Ertheilung und über die
Dauer der Patente werden unter dem Namen „Patentliste"
zusammengestellt werden.

Neben dein Hauptblatte erscheinen in besonderen Heften,
welche je nach der Fertigstellung ausgegeben werden, unter der
Benennung „Patentschriften" die Zeichnungen und Beschrei-
bungen, auf Grund deren die Ertheilung der Patente erfolgt
ist. Die Bezugsbedingungen für die letzteren werden besonders
bekannt gemacht.

Der Verlag des Patentblattes ist der hiesigen Verlags-
handlung Carl Heymann's Verlag übertragen. Der Preis für
das Inland beträgt jährlich M. 12, für das erste Halbjahr bis'
Ende dieses Jahres M . 5.

Berlin, den 12. Jul i 1877.

Kaiserliches Patentamt.

4) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877. S. 13.)

Die durch das Patentgesetz vom 25. Mai 1877 § 19 an-
geordnete Veröffentlichung der Beschreibungen und Zeichnungen,
auf Grund deren die Ertheilung der Patente erfolgt ist, wird
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m besonderen neben dem Patentblatt erscheinenden Heften be-
wirkt werden, welche unter der Bezeichnung „Patentschriften"
ausgegeben werden. Für jedes Patent wird ein eigenes Heft
der Patentschriften erscheinen.

Zum Zwecke dieser Veröffentlichung werden die Patente
in die in der Alllage verzeichneten 89 Klassen getheilt.

Der Druck und die Versendung der Patentschriften ist der
Königlich Preußischen Staatsdruckerei übertragen, von
welcher dieselben unter folgenden Bedingungen zu beziehen sind.

Es werden Vorbestellungen angenommen, wobei das Heft
nnt 50 Pf. berechnet wird:

a) auf einzelne Klassen:

Die Bestellung ist schriftlich an die Königliche Staats-
druckerei in Berlin 8^V. Oramenstraße 94 zu richten
und muß enthalten.-

1. die vollständige Adresse des Bestellers,
2. die genaue Angabe derjenigen Klassen, deren Zu-

sendung erfolgen soll,
3. die Angabe des Datums, voll welchem ab die er-

schienenen Patentschriften gewünscht werden.
Gleichzeitig mit der Bestellung ist ein Betrag von

20 Mark, oder ein Vielfaches desselben all die Kasse der
Königlichen Staatsdruckerei einzusenden, worauf die Zu-
sendung der gewünschten Patentschriften so lange erfolgt,
bis die Einzahlung erschöpft ist.

b. auf 20 Exemplare einer bestimmten Patentschrift:
Die Bestellung ist innerhalb der ersten 14 Tage nach

Veröffentlichung der Ertheiluug des Patents im Reichs-
Anzeiger, schriftlich bei der Staatsdruckerei zu machen
und muß enthalten:

1. die vollständige Adresse des Bestellers,
2. die genaue Bezeichnung des Patents nach Nummer,

Namen und Gegenstand.
Gleichzeitig ist der Betrag von 10 Mark einzusenden.
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Formulare zu den Vorbestellungen nach Klassen sind für
das Reichs-Postaebiet in der Staatsdruckerei unentgeltlich zu
haben.

Alle an die Staatsdruckerei gerichteten Zuschriften und
Sendungen sind ausreichend zu frankiren.

Unfrankirte oder unzureichend frankirte Briefe 2c. werden
nicht angenommen.

Einzelne Exemplare werden, soweit die Druckaufläge reicht,
zum Preise von 1 Mark für das Heft abgegeben.

Bestellungen,' welche den obigen Bedingungen nicht ent-
sprechen, bleiben unberücksichtigt.

Berlin, den 30. August 1877.

Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

Patentklassen.
1. Aufbereitung von Erzen, Mineralien, Brennstoffen.

Abdampfen, siehe Salinenwesen, Zuckerfabrikation.
Alkalien, siehe Soda.
Appretur, siehe Bleichen.

2. Bäckerei.
3. Bekleidungs-Industrie, außer Nähmahschinen s. d.
4. Veleuchtungs-Gegenstände, vgl. Gasbereitung und

Fettindustrie. -
5. Bergbau, Brunnenbau, Tunnelbau, Gewinnung, För-

derung, Erd- und Gesteinbohren, Sprengen, außer
Sprengstoffe.

6. Bier, Branntwein, Wein, Essig, Hefe.
Billard, siehe Sport.

7. Blech-- und Drahterzeugung und Verarbeitung.
8. Bleichen, Färben, Zeugdruck und Appretur.
9. Borstenwaaren-Fabrikation, Bürsten, Besen, Pinsel.

Branntwein, siehe Bier.
10. Brennstoffe,Verkohlung,Verkokung Brikettfabrikation,

Mineralöl und Theerindustrie, vergl. Aufbereitung,
Fettindustrie, Gasbeleuchtung.

Brückenbau, siehe Eisenbahnbau.
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11. Buchbinderei, feine Lederarbeiten.
12. Chemische Apparate und Prozesse, nicht besonders

benannte.
Chirurgie, siehe Gesundheitspflege.
Conserven, siehe Nahrungsmittel.
Desinfection, siehe Gesundheitspflege.
Destilliravvarate, siehe Bier.

13. Dampfkessel nebst Ausrüstung.
14. Dampfmaschinen, außer Lokomotiven (siehe Eisen-

bahnbetrieb) und Schiffsmaschinen (siehe Schiffbau).
Draht, siehe Blech- und Draht-Erzeugung. '

15. Druckerei, Geräthe und Maschinen, Verfahrungs-
weisen:c., außer Zeugdruck (siehe Bleichen).

16. Düngerbereitung.
17. Eisbereitung und Aufbewahrung.
18. Eisenerzeugung.
19. Eisenbahn-, Straßen- und Brückenbau.
20. Eisenbahnbetrieb und Fahrzeuge.
21. Elektrische Apparate und Télégraphie.

Elfenbein, siehe Hörn.
Erdbohren, siehe Bergbau.
Erze, siehe Aufbereitung.
Essig, siehe Bier.

22. Farbstoffe, Firnisse, Lacke.
Fächer, siehe Hand- und Reisegeräth.
Färberei, siehe Bleichen.
Feilenhauerei, siehe Metallbearbeitung, mechanische.

23. Fettindustrie, Kerzen,Seife, Leuchtstoffe, vergl. Brenn-
stoffe.

Feuerlöschgeräthe, siehe Rettungswesen.

24. Feuerungsanlagen, Roste, Rauchverzehnmg, vergl.
Heizungsanlagen.

Fellerwerkerei, siehe Sprengstoffe.
Filzbereitung, siehe Hutfabrikation.
Firniß, siehe Farbstoffe.
Fischbein, siehe Hörn.
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Flachs, siehe Gespinnstfaser.
25. Flechtmaschinen, Stricknaschinen,!Posam«nüerwaaren-

fabrikation.
Fleischbearbeitung, siehe Schlächterei.
Förderung, siehe Bergbau.
Formerei, siehe Gießerei.
Galvanoplastik, siehe Metallbearbeitung, chemische.

26. Gasberei tung, -Beleuchtung und -Heizung.
Gaskraftmaschinen, siehe Luft- und Gaskraftmaschinen.

27. Gebläse, auch Lüftungsvorrichtungen.
28. Gerberei , Leimbereitung, Lederbearbeitung.

Geschosse, siehe Schußwaffen.
29. Gespinnstfassrn, Gewinnung und Zubereitung.

Gesteinbohren, siehe Bergbau.
30. Gesundheitspflege^ Chirurgie, Medicin, Pharmazie,

Désinfection.
Gewehre, siehe Schußwaffen.

31. Gießere i , Formerei.
GlKtten, siehe Bleichen.

32. Glas.
Gutta-Pertja, siehe Hörn.
Hähne, siehe Maschinenelemente.

33. Hand- und Reisegeräthe, Schirme, Stöcke, Fächer,
Koffer, Taschen.

34. Hauswirthschaft l iche 'Gerärhe, Möb< Wasch-
maschinen.

35. Hebezeuge, vergl. Bergbau.
36. Heizungsanlagen, vergl. Dampfkessel, Gasbereitung,

Feuerungsanlagm.
37. Hochbauwesen, äußerer und innerer Ausbau des

Hauses.
38. Holz, Erzeugnisse, Geräthe und Maschinen, vergl. Pa-

pierfabrikation.
39. H ö r n , Elfenbein, plastische Massen.
40. Hüttenwesen, außer Eisenerzeugung.

Hufbeschlag, siehe Pferdegeschirr.
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41. H u t f a b r i k a t i o n , auch Filzbereitung:
42. Ins t rumente für Messungen und Beobachtungen,

optische, physikalische, chemische, Zeicheninstrumente,
Kompasse, Zählwerke, Rechenmaschinen, Waagen 2c.

Iagdßeräthe, siehe Sport.
Kabel, siehe Seilerei.
Kanonen, siehe Schußwaffen.
Kautschuk, siehe Hörn.
Klöppeln/ siehe Flechtmaschinen.
Knöpfe, siehe Kurzwaaren, Hörn.
Koffer, siehe Hand- und Reisegeräthe.

43. Korbf lechterei Rohrflechterei.
Küchengeräth, siehe Hauswirthschaft.

44. Kurzwaaren, Knöpfe, Schnallen, Beschläge.
Lacke, siehe Farbstoffe.

45. Landwirthschaft l iche Geräthe, Vorrichtungen und
Maschinen.

Leder, siehe Gerberei, Buchbinderei, Sattlerei.
Leim, siehe Gerberei.
Leuchtstoffe, siehe Fettindustrie, Gasbeleuchtung.
Lokomotiven, siehe Eisenbahnbetrieb.

46. L u f t - und Gaskraftmaschinen.
Luftschifffahrt, siehe Sport.
Mähmaschinen, siehe landwirthschaftliche GerätHe.
Mangeln, siehe Bleichen, Hauswirthschaft.

47. Maschinenelemente.
Melasse, siehe Zucker.
Messer, siehe Schneidewerkzeuge.

48. Me ta l l bearbe i tung , chemische.
49. Me ta l l bea rbe i t ung , mechanische, Werkzeugmaschinen,

Werkzeuge.
Mineralöl, siehe Brennstoffe.
Möbel, siehe Hauswirthschaft.

50. M ü h l e n , Getreidemühlen,Zerkleinerungsmaschinen aller
Art.

51 . Musikalische Inst rumente.
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Nachtstühle, siehe Hauswirthschaft.
Nadeln, siehe Blech- und Drahterzmgung.

52. Nähmaschinen.
53. Nahrungsmi t te l , Aufbewahrung und Zubereitung.

Optische Instrumente, siehe Instrumente.
54. Papiererzeugnisse, auch Buchbinderei.
55. Pap ie r f ab r i ka t i on .
56. Pferdegeschirr.

Pharmazie, siehe Gesundheitspflege.
57. Photographie.

Physikalische Apparate, siehe Instrumente.
Plattirung, siehe Blech- und Dratherzeugung.
Pochwerke, siehe Mühlen, Aufbereitung.
Poliren, siehe Schleifen.
Posammtierwaaren, siehe Flechtmaschinen.
Pottasche, sieho Soda.

58. Pressen, nicht besonders genannte.
59. Pumpen, Wasserhebewerke, vergl. Gebläse.

Rechenmaschinen, siehe Instrumente.
Reepschlägerei, siehe Seilerei.

60. Regulatoren für Kraftmaschinen.
Reisegeräth, siehe Hand- und Reisegeräthe.

61. Rettungswesen, Geräthe, Maschinen, Vorrichtungen
Roste, siehe Feuerungsanlagen.

62. Salinenwesen.
63. Sa t t l e re i und Wagenbau, außer Eisenbahnwagenbar

(siehe Eisenbahnbetrieb).
64. Schankgeräthschaften, Flafchenverschlüsse> Getränk

pumpen, Spülvorrichtungen:c.
Scheeren, siehe Schneidwerkzeuge.
Schießpulver, siehe Sprengstoffe.

65. Schi f fbau und Schisssbetrieb, Schisssdamvfmaschiner
Schirme, siehe Hand- und Reisegeräth.

66. Schlächterei und Fleischbearbeitung.
67. Schleifen und Poliren.

Schleußen, siehe Wasserbau.
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Schlichten, siehe Bleichen.
Schlittschuhe, siehe Sport.

68. Schlosserei, Erzeugnisse und Gerüche.
Schmiederei, fiche Metallbearbeitung, mechanische.

69. Schneidwerkzeuge, Messer, Scheeren, Hacken, Aexte,
Hieb- und Stichwaffen.

70. Schreib- und Zeichenmaterinlaen.
71. Schuhwerk, Erzeugnisse, Geräthe und Maschinen.
72. Schußwaffen, Kanonen, Gewehre, Geschosse.
73. Se i le re i , Neepschlägerei, auch Telegraphenkabel.
74. Signalmesen, vergl. Eisenbahnbetrieb.
75. Sodu , Portasche und Alkalien.

Spiele, siehe Sport.
76. Sp innere i .

Spitzenfabrikation, siehe Flechtmaschinen.
77. S p o r t , Spiele, Turnerei, Schlittschuhe, Jagd und

Fischerei, Luftschifffahrt.
78. Sprengstoffe, Zündwaaren, Feuerwerkerei.

Stampfwerke, siehe Mühlen.
Stärke, siehe Zucker.
Stöcke, siehe Hand- und Reisegeräth.
Straßenreiuigung, siehe Eisenbahn--, Brücken» und

Straßenbau.
79. Tabak.

Theer, siehe Brennstoffe.
80. Thonwaaren- , Stein-, Cementindustrie.

Torf, siehe Brennstoffe.
Torpedo, siehe Sprengstoffe.

81. Transportwesen, nicht besonders benannt, vergl.
Eisenbahnbetrieb, Schiffsbetrieb.

82. Trocke«Vorrichtungen, Darren.
Turbinen, siehe Wind- und Wasserkraftmaschinen.
Turngeräthe, siehe Sport.

83. Uhren.
Ventilator, siehe Gebläse.
Ventile, siehe Maschinenelemente.



Waagen, siehe Instrumente.
Waffen, siehe Schußwaffen, Schneidwerkzeuge.
Wagenban, siehe Sattlerei.

84. Wasserbau,Fluß-,See-,Hafen-, Schleußen-,Marschbau.
Wasserhebewerke, siehe Punzen.

85. Wasser le i tung, auch Bäder, Abtritte, Kanalisation.
Wasserräder, Wassersäulenmaschinen, siehe Wind-, und

Wasserkraftmaschinen.
86. Weberei.
87. Werkzeuge und Geräthe, nicht besonders genannte.
88. W i n d - und Wasserkraftmaschinen.

Wurfräder, siehe Pumpen.
Zählwerke, siehe Instrumente.
Zerkleinerungsmaschinen, siehe Mühlen.

89. Zucker- und S tä rke fabr ika t ion .

5) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877. S. 47.)

Bei Einreichimg von Patentgesuchen auf Hand- und Faust-
feuerwaffen (Gewehre, Flinten, Karabiner, Pistolen, Revolver)
ist außer den bestimmungsgemäß erforderlichen Beschreibungen
und Zeichnungen stets ein Modell oder eine wirkliche Aus-
führung des zur Patentirung vorgelegten Gegenstandes dem
Kaiserlichen Patentamte einzusenden. I m Falle der Ertheilung
des Patentes wird das zugehörige Modell .oder Probestück nicht
zurückgegeben.

Berlin, den 12. September 1877.
Der. Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

6) Bekanntmachung.
Hatentbltltt W77. S. 19.)

Bei Anträgen aus. Ertheilung eines Patents nach Maß-
gabe t»es Patentgesetzes vom 25. Ma i 1«77 (Reichsgesetzblatt
Seite 591) für eine Erfindung, welche durch ein auf Grund
landesgesetzlicher Bestimmungen bestehendes Patent geschützt ist,
Hut der Antragsteller das letztere dem Kaiserlichen Patentamt
in der Originalausfertigung einzureichen.
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Hat der ursprüngliche Inhaber eines solchen Landespatents
seine Rechte aus demselben einem Andern abgetreten, so ist von
diesem, wenn er die Ertheilung eines Patents nach Maßgabe
des angeführten Gesetzes beantragt, außer der erwähnten
Originalausfertigung auch die Abtretungsurkunde vorzulegen.
Die letztere wird nur dann als beweiskräftig angenommen,
wenn sie gerichtlich oder notariell oder von einem Kaiserlichen
Consul beglaubigt ist.

Berlin, den 16. September 1877.

Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

7) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877. S. 21.)

Die auf Grund des französischen Gesetzes über die Er-
findungspatente vom 5. Jul i 1844 bei dem Kaiserlichen Ober-
vräfidium zu Straßburg aufbewahrten Beschreibungen und
Zeichnungen zu den in Elsaß-Lothringen patentirten Erfindungen
dürfen nicht versandt werden. Die Inhaber dortiger Erfindungs-
patente haben daher, wenn sie deren Umwandlung in Reichs-
patente beantragen, ihrerseits ein Exemplar jener Beschreibungen
und Zeichnungen dem Kaiserlichen Patentamt einzureichen, um
dasselbe in den Stand zu setzen, die Übereinstimmung der das
Umwandlungsgesuch begründenden Patentschriften mit den Unter-
lagen der Landespatente zu konstatiren. I n Elsaß-Lothringen
wären die Patentsucher gehalten, ihren Anträgen Beschreibungen
und Zeichnungen in äupio in der gehörigen Form und völlig
übereinstimmend beizufügen. Die beiden Exemplare wurden so-
dann auf dem Bureau des Oberpräsidiums auf die genaueste
Übereinstimmung geprüft und verglichen. Erst wenn dies ge-
schehen und nicht übereinstimmende Schriften oder Zeichnungen
vom Antragsteller durch vorschriftsmäßige ersetzt waren, wurde
das eine Exemplar der im Oberpräsidium beruhenden Samm-
lung einverleibt, das andere Exemplar als Anlage zu der
Patentausfertigung mit^ dieser verbunden, mit dem Vermerk
der Übereinstimmung versehen, bei mehreren Bogen auch, amt-
lich geheftet.



Die Besitzer elsaß-lothringifcher Patente, welche jetzt deren
Ausdehnung auf das Reich beantragen, sind daher in der Lage,
die Vorlegung der angegebenen Schriften und Zeichnungen ohne
Weiteres zu bewirken.

Die zu den in anderen Deutschen Staaten ertheilten Pa-
tenten gehörigen Beschreibungen und Zeichnungen werden da-
gegen dem Kaiserlichen Patentamt von den betheiligten Landes-
behörden mitgetheilt.

Berlin, den 20. September 1877.
Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

8) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877 S. 27).

Bei Berathung des Patentgesetzes ist mehrfach in Anreguug
gebracht: es möchte eine Bestimmung in das Patentgesetz selbst
aufgenommen werden, nach welcher jeder Patentinhaber ver^
pflichtet sein sollte, den in Deutschland patentirten Gegenstand
auch als solchen zu bezeichnen. Wiederholte Erwägungen ließen
es unthunlich erscheinen, einen derartigen gesetzlichen Zwang
einzuführen. Die Tendsnz, für eine bestimmte Erkennbarkeit
der Patentgegenstände Sorge zu tragen, wurde aber vielfach
anerkannt uud man hielt es für gut, daß die Erfinder deutsche
Patente als solche in den Verkehr bringen. Nach Erscheinen
des Gesetzes ist derselbe Gedanke wieder aufgenommen und hat
mannigfache Zustimmung gefunden. Sol l derselbe in wirksamer
Weise znr Ausführung gelangen, fo muß die Bezeichnung
deutscher Patente eine gleichmäßige sein, sie muß auch in abge-
kürzter Form geeignet sein, die Verwechselung mit den Patenten
anderer Länder auszuschließen.- Es wird hiernach nach Be-
rathung im Plenum des Patentamts den Patentinhabern die
Aneignung folgender Bezeichnung empfohlen:

Deutsches Reich. Patent.
oder

D. R. P.
in beiden Fällen unter Beifügung des Datums, mit welchem
die Patentdauer begonnen hat.

Kohler, Patentrecht. D



Die Bezeichnung würde auf den Patentgegenständen selbst,
wenn dies nicht möglich, auf der Umhüllung anzu-

bringen sein.
Berlin, den 9. October 1877.

Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

9) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877 S. 39.)

Die Bekanntmachung vom 30. August d. I . (Patentblatt
Nr. 2)̂  enthält die Aufforderung, Vorbestellungen auf bestimmte
Patentschriften innerhalb der ersten 14 Tage nach Veröffent-
lichung der Ertheilung des Patents im Reichsanzeiger schriftlich
bei der Staatsdruckerei zu machen.

Diese Aufforderung bezieht sich zunächst auf die Bestellung
Aner größeren Anzahl von Exemplaren einer bestimmten Patent-
schrift und ist ergangen, um die Höhe der zu druckenden Auf-
läge bemessen zu können; es ist indessen nicht ausgeschlossen,
baß auch nach Ablauf der 14 Tage eingehende Bestellungen
Berücksichtigung finden, soweit der vorhandene Vorrath dies
Mattet .

Die Veröffentlichung der. Patent-Anmeldungen giebt noch
^eine Gewähr, daß ein Patent ertheilt wird, jedenfalls kann
d̂ie Ertheilung und deren Bekanntmachung, so wie der Druck

'der Patentschriften erst längere Zeit nach Veröffentlichung der
Anmeldung erfolgen. Bestellungen auf Patentschriften können
oäher keine Berücksichtigung finden, wenn sie zu einer Zeit ein-
gehen, zu welcher nur erst die Anmeldungen veröffentlicht sind.
Die mit solchen vorzeitigen .Anmeldungen eingezahlten Gelder
Müssen vielmehr zurückgewiesen, beziehentlich zurückgesandt werden.
'.'^ Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß für alle Zah-
lungen in Patentangelegenheiten nur die gesetzlichen Zahlungs-
mittel zulässig, also Postfreimarken:c. ausgeschlossen sind.

Berlin, den 24. October 1877.
Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.



10) Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877 S. 61.)

Nach § 22 des Patentgesetzes vom 25. Mai d. I . hat die
Bekanntmachung der Anmeldung einer Erfindung zu erfolgen,
wenn bei der ersten Prüfung die Ertheilung eines Patentes
nicht für ausgeschlossen erachtet wird. Die Bekanntmachung
der Anmeldung geschieht in der Weise, daß der Name des
Patentsuchers und der wesentliche Inhalt des in seiner Anmel-
dung enthaltenen Antrages durch den Reichsanzeiger und das
Patentblatt ein Mal veröffentlicht wird (M 23, 19). „Gleich-
Zeitig ist die Anmeldung mit sämmtlichen Beilagen bei dem
Patentamte zur Ginsicht für Jedermann auszulegen." Diese
Gestattung der Einsicht hat, wie § 24 ergiebt, den Zweck: die
Erhebung von Einsprüchen gegen die Ertheilung des Patents
zu ermöglichen. So wünschenswerth es im Interesse einer
Durchführung der Prinzipien des Gesetzes und einer ordnungs-
mäßigen Gestaltung des Patentwesens ist, daß von dieser
Befugniß ein ergiebiger Gebrauch gemacht wird, so nothwendig
erscheint der Ausschluß eines Mißbrauchs. Der gesetzmäßige
Gebrauch bedingt die Einsicht nur in soweit, als solche für die
Feststellung, ob Ursache zur Erhebung seines Einspruchs vor-
handen ist, und für die Begründung des letzteren erforderlich
ist. Der Mißbrauch zu Schaden des Patentsuchers tritt ein,
wenn ein Dritter sich den Inhalt der Anmeldung und der
Beilagen derselben aneignet, Beschreibung und Zeichnungen
anderweit unbefugt veröffentlicht werden, überhaupt die durch
die Einsicht gewonnene Kenntniß zu einem anderen, als dem
Vorbezeichneten Zweck verwerthet wird. Insbesondere läuft der
Pätentsucher in solchem Falle Gefahr, daß seine Erfindung un-
berechtigter Weise vorzeitig benutzt und daß durch unbefugte
Veröffentlichung in Druckschriften die Erlangung eines Patentes
im Auslande beeinträchtigt wird.

Es kann erwartet werden, daß diese Aufklärung zur Be-
seitigung bereits eingetretener Mißbräuche dienen wird. Zu
größerer Sicherung dieses Erfolges wird, vorbehaltlich weiterer
Maßnahmen, bestimmt



1. Die Einsichtnahme voll der Anmeldung einer Erfindung
und von den Beilagen derselben hat sich auf die
Prüfung zu beschränken, ob die Anmeldung Anlaß zur
Erhebung eines Einspruchs bietet.

2. Die Entnahme von Abschriften der Beschreibungen
und von Copien der Zeichnungen, sowie jedes Durch-
zeichnen ist untersagt.

3. Zeichenbretter, Schienen, Reißzeuge oder sonstige Hülfs-
mittel, welche solche Entnahme erleichtern, werden in
den Geschäftsräumen des Patentamts nicht zugelassen.

4. Nur die Aufzeichnung kurzer Notizen oder Skizzen
wird für statthaft erachtet und darf hierzu nur ein
Bleistift benutzt werden. Ausgeschlossen ist jede steno-
graphische Aufzeichnung.

5. Wer diesen Bestimmungen zuwiderhandelt, hat die
Versagung weiterer Einsichtnahme und die Zurückbe-
haltung der unzulässigen Aufzeichnungen zu. gewär-
tigen.

6. Sollte in einzelnen Fällen die so begrenzte Einsicht-
nahme nicht» ausreichend erscheinen, so ist in Gemäß-
heit des § 18 der Allerhöchsten Verordnung vom
18. Juni d. I . die Ertheilung von Abschriften und
Auszügen gegen Einzahlung der Kosten bei dem Patent-
amt zu beantragen.

Berlin, den 13. November 1877.
Der Vorsitzende des Kaiserlichen Patentamts.

11. Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877 S. 83.)

Der Bundesrath hat in feiner Sitzung vom 8. Octoöer
d. I s . beschlossen:

die Bundesregierungen seien zu ersuchen, anzuordnen, daß
im amtlichen Verkehr, sowie bei dem Unterricht in den
öffentlichen Lehranstalten die in der nachfolgenden Zusam-
menstellung aufgeführten abgekürzten Bezeichnungen der
Maaße und Gewichte unter Beobachtung der beigefügten
Regeln, ausschließlich in Anwendung gebracht werden.



Zusammenstellung der abgekürzten Maaß- und
Gewichtsbezeichnungen.

^. Längenmaaße:
Kilometer km
Meter in
Centimeter om
Millimeter mm

V. Flächenmaaße:
Q u a d r a t k i l o m e t e r . . . . . ^ k m
Hektar . . . . . . . . ka
A r a
Quadratmeter y m
Quadratcent imeter . . . . ^ou i
Quadra tm i l l ime te r . . . . y m m

(!. K ö r p e r m a a ß e :
Kubikmeter . . . . . . obm
Hektol i ter b !
L i te r 1
Kubikcentimeter oom
Kub ikm i l l ime te r , o m m

v. Gewichte:
Tonne . . t
Kilogramm - ^F
Gramm . . . . . . . . F
Mill igramm NF

1. Den Buchstaben werden Schlußpunkte nicht beigefügt.
2. Die Buchstaben werden an das Ende der vollständigen

Zahlenausdrücke — nicht über das Dezimalkomma der-
selben — gesetzt, also 5,37 m, — nicht 5 " , 37 und
nicht 5 m. 37 om —,

3. Zur Trennung der Einerstellen von den Dezimalstellen
dient das Komma, — nicht der Punkt —. Sonst
ist das Komma bei Maaß- und Gewichtszahlen nicht



anzuwenden, insbesondere nicht zur Abtheilüng mehr-
stelliger Zahlenausdrücke. Solche Abtheilung ist durch
Anordnung der Zahlen in Gruppen zu je 3 Ziffern,
vom Komma aus gerechnet, mit angemessenem Zwi-
schenraum zwischen den Gruppen zu bewirken.

Demgemäß wird bei den Veröffentlichungen in dem Pa-
tentblatt und in den zugehörigen Patentschriften verfahren
werden. Es ergeht die Aufforderung, auch bei der Anmeldung
von Erfindungen in den Beschreibungen und Zeichnungen sich
der oben mitgetheilten abgekürzten Bezeichnungen zu bedienen.

Berlin, den 12. December 1877.

Kaiserliches Patentamt.

12. Bekanntmachung.
(Patentblatt 1877 S. 87.)

Es sind wiederholt Uebelstände dadurch entstanden, daß in
den an das unterzeichnete Patentamt gerichteten Eingaben die
Namen der Patentsucher u. s. w. nicht deutlich geschrieben
sind. Bei der Adressirung der ergehenden Bescheide entstehen
Irrungen, und in verhältnißmäßig nicht seltenen Fällen sind
aus jener Ursache Berichtigungen der in dem Reichs-Anzeiger
und dem Patentblatt erfolgten Anmeldungen der Erfindungen
nöthig geworden. Die Vetheiligten werden daher dringend
ersucht, in allen hierher gelangenden Schriftstücken ihre Namen
so erkennbar zu machen, daß ein Mißverständniß ausgeschlossen
wird. Zur Sicherung, namentlich wenn die gewohnte Unter-
schrift nicht klar leserlich, ist, wird es dienen, wenn der Name
auf der ersten Seite der Eingabe links oben noch besonders in
deutlicher Weise vermerkt wird.

Berlin, den 18. Dezember 1877.

Kaiserliches Patentamt.

13. Nach einer Kundmachung im amtlichen Theile des
Patentblatts vom 3./1 1878 (Patentbl. S. 2) enthalten die
Patenturkunden auf der dekorativ gestalteten Vorderseite des



Titelblatts den Namen des Patentinhabers, den Gegenstand
des Patents, den Anfang der Dauer desselben, den Hinweis
auf das Patentgefetz. Bei Patenten auf Erfindungen, welchê
bereits durch Landespatente geschützt waren, wird zugleich diê
längstmögliche Dauer derselben angegeben. Auf der Rückseite
des Titelblatts steht Folgendes:

„Die Dauer des Patentes ist 15 Jahre. Sie ist kurzes
bei Patenten für eine Erfindung/welche bereits durch Landes
patent geschützt war, weil auf die fünfzehnjährige Dauer d'U
Zeit in Anrechnung gebracht wird, während deren die Erfind
ung nach dem ältesten der Landespatente bereits geschützt war.

Das Patent erlischt schon vorher, wenn der Patentinhaber
auf dasselbe verzichtet oder wenn die Gebühren^ nicht spätestens
3 Monate nach der Fälligkeit gezahlt werden.

Außerdem kann das Patent in Gemäßheit der §§ 10 un8
11 des Patentgesetzes für nichtig erklärt oder zurückgenommen
werden."

Die entsprechende Patentschrift wird angeheftet.

Beigegeben wird bei Zufertigung der Patenturkunde fol-
gende Mittheilung:

„Die beifolgende Patent-Urkunde erhalten Sie in Ausk
führung des Ihnen bereits eröffneten Beschlusses des Patent?
amtes, durch welchen Ihnen ein Patent auf den in derUrkmttH
bezeichneten Gegenstand zuerkannt worden ist.

Sie werden bei dieser Gelegenheit auf die VestimnmM
im § 8 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 über die. jähr^
lichen Gebührenzahlungen aufmerksam gemacht.

Die Bestimmung lautet:

§ 8. Für jedes Patent ist bei der Ertheilung in6
Gebühr von 30 Mark zu entrichten. >nĉ

Mit Ausnahme der Zusatzpatente (§ 7) ist außeioM
für jedes Patent mit Beginn des zweiten und jed'en fol-
genden Jahres der Dauer eine Gebühr zu entrichten^
welche das erste Mal 50 Mark beträgt und weiterhin
jedes Jahr um 50 Mark steigt.



Wenn eine Gebührenzahlung nicht spätestens binnen drei
Monaten nach der Fälligkeit bei unserer Kasse eingeht, so er-
lischt das Patent, ohne daß. wir in her Lage sind, diese gesetz-
liche Folge rückgängig zu machen.

Es ist daher für jeden Patentinhaber von großer Wich-
tigkeit, den jährlichen Fälligkeitstermin genau im Auge zu
behalten. Fälligkeitstermin ist nicht der Beginn des Kalender-
jahres, sondern der Beginn des Patentjahres. Das- Patentjahr
läuft von dem Anfangslage des Patentes; der Tag ist in der
Patent-Urkunde angegeben.

Ist jedoch die Erfindung bereits durch Landespatent ge-
schützt gewesen, so läuft das Patentjahr von dem Tage, mit
welchem die Erfindung zuerst einen Patentschutz erlangt hat.
Es wird vorausgesetzt, daß der Patentinhaber über die be-
stehenden Landespatente, namentlich das älteste derselben, dem
Patentamt genaue Angaben gemacht hat. Sofern dies nicht
geschehen ist, wird der Patentinhaber sich die daraus entstehen-
den Folgen selbst zuzuschreiben haben.

Kaiserliches Patentamt."

Schon bei Mittheilung des Beschlusses des Patentamtes,
welcher die Eriheilung des Patentes ausspricht, soll der Patent-
sucher unter Anschluß eines Verzeichnisses der Patentklassen
folgende Nachricht erhalten:

. „Nachdem Ihnen durch Beschluß des kaiserlichen Patent«
amtes ein Patent ertheilt worden ist, werden Sie darauf auf-
merksam gemacht, daß Sie nach der Bekanntmachung vom
30. August 1877 (Reichs-Anzeiger Nr. 213, Patentblatt Nr. 2)
von der hiesigen Königlich Preußischen Stnatsdruckerei (Berlin
8.̂ V., Oranienstraße 94) Abdrücke der zu Ihrem Patent ge-
hörigen Beschreibung und Zeichnungen (Patentschriften) in
größerer Zahl beziehen.können. Um den Bedarf übersehen zu
können; ist die betreffende Bestellung innerhalb der ersten 14
Tage bei der Staatsdruckerei zu machen.

Eine spätere Bestellung kann nur nach Maßgabe des dann
etwa noch vorhandenen Vorraths erfolgen.



Der Preis für 20 Exemplare einer Patentschrift beträgt
10 Mark, also für 40 Exemplare 20 Mark u. s. w., während
einzelne Exemplare derselben 1 Mark kosten.

Die Geldbeträge sind in den gesetzlichen Zahlungsmitteln,
also mit Ausschluß von Postfreimarken :c., gleichzeitig mit der
Bestellung an die Staatsdruckerei-Kasse portofrei einzuzahlen."

14. Bekanntmachung.

(Patentblatt 1878 S.'9.)

I n den. beim Kaiserlichen Patentamte einlaufenden Pa-
tent-Beschreibungen werden häufig zur Erläuterung chemischer
Vorgänge oder an Stelle direkter Gewichts-Angaben Symbole
von Elementen und Formeln von Verödungen benutzt, und
zwar bedienen sich die Patentsucher theils der älteren Schreib-
weise (Alte Atomgewichts-Symbole und Aequivalent-Formeln),
theils der neueren, jetzt ziemlich allgemein üblichen (Neue
Atomgewichts-Symbole und Molecular-Formeln).

Da bei Veröffentlichung der Patentschriften eine gleich-
förmige chemische Bezeichnungsweise wünschenswerth erscheint,
werden die Patentsucher hierdurch ersucht, sich in den Be-
schreibungen der neueren Atomgewichts-Symbole und der Mole-
cular-Formeln zu bedienen.

Verlin, den 9. Januar 1878.

Kaiserliches Patentamt.



V.
Nebereinkunft der zum Zoll- und Aandels-Merewe ver-
bundenen Regierungen wegen Grtheilung von Orfiu-

dnngspatenten und Kriv i legien, vom
21, September 1842.")

Zur Ausführung des bei dem Abschlüsse der Zollvereini-
gungsverträge niedergelegten Vorbehalts einer weiteren Verein-
barung über die Annahme gemeinschaftlicher Grundsätze hin-
sichtlich, der Erfindungspatente und Privilegien ist von den
zum Zoll- und Handelsvereine verbundenen Regierungen für
die Dauer des Zoll- nnd Handelsvereins nachstehende Ueberein-
kunft wegen Ertheilung von. Erfindungspatenten und Privi-
legien unter dem 2). September 1842 verabredet und ge-
schlossen worden:

Es bleibt zwar im Allgemeinen einem jeden Vereinsstaate
vorbehalten, über die Ertheilung von Patenten oder Privilegien
zur ausschließlichen Benutzung neuer Erfindungen im Gebiete
der Industrie, es möge von einem Privilegium für eine in-
ländische Erfindung (Erfindungspatent) oder von einem Privi-
legium für die Übertragung einer ausländischen Erfindung
(Einführungspatent) sich handeln, nach seinem Ermessen zu be-
schließen und die ihm geeignet scheinenden Vorschriften zu
treffen; die sämmtlichen Vereinsstaaten verständigen sich jedoch,
um einesteils die aus dergleichen Privilegien hervorgehenden
Beschränkungen der Freiheit des Verkehrs unter den Vereins-
staaten möglichst zu beseitigen, anderntheils eine Gleichmäßig-
keit in den wesentlichen Punkten zu erreichen, in Folge des bei
Eingehung der Zollvereinigungsverträge gemachten Vorbehalts

*) Dieselbe folgt hier wegen des transitorifchen Patentrechts. Vgl. auch
Art. 21 des Zollveremsvertrages vom 8./7 1867.



allerseits dahin, die nachfolgenden Grundsätze über das Patent-
wesen zur Ausführung zu bringen.

I. Es sollen Patente überall nur für solche Gegenstände
ertheilt werden, welche wirklich neu und eigenthümlich sind.
Die Ertheilung eines Patents darf mithin nicht stattfinden für
Gegenstände, welche vor. dem Tage der Ertheilung des Patents
innerhalb des Vereinsgebiets schon ausgeführt, gangbar, oder
auf irgend eine Weise bekannt waren; insbesondere bleibt die-
selbe ausgeschlossen bei allen Gegenständen, die bereits in öffent-
lichen Werken des I n - oder Auslandes, sie mögen in der
deutschen oder in einer fremden Sprache geschrieben sein, der-
gestalt durch Beschreibung oder Zeichnung dargestellt sind, daß
danach deren ' Ausführung durch jeden Sachverständigen er-
folgen kann.

Die Beurtheilung der Neuheit und Eigenthümlichkeit des
zu patentirenoen Gegenstandes bleibt dem Ermessen einer jeden
Regierung überlassen.

Für eine Sache, welche als eine Erfindung eines vereins-
lä'ndischen Unterthans anerkannt uftd zu Gunsten des letzteren
bereits in einem Vereinsstaate vatentirt worden ist, soll außer
jenem Erfinder selbst, oder dessen Rechtsnachfolger, Niemandem
ein Patent in einem andern Vereinsstaate ertheilt werden.

II. Unter den im Artikel I . ausgedrückten Voraussetzungen
kann auf die Verbesserung eines schon bekannten oder eines
bereits vatentirten Gegellstandes ein Patent gleichfalls ertheilt
werden, sofern die angebrachte Aenderung etwas Neues und
Eigenthttmliches ausmacht; es wird jedoch durch ein solches
Patent in dem Fal l , wenn die Verbesserung einen bereits pa-
tentirten Gegenstand betrifft, das für diesen letzteren ertheilte
Patent nicht beeinträchtigt, vielmehr muß das Recht zur M i t -
benutzung des ursprünglich vatentirten Gegenstandes besonders
erworben werden.

H I . Die Ertheilung eines Patents darf fortan niemals
ein Recht begründen:



a, die Einfuhr solcher Gegenständê  welche mit dem pa-
tentirten übereinstimmen, oder

d. den Verkauf und Absatz derselben zu verbieten oder zu
beschränken.

Ebensowenig darf dadurch dem Patentinhaber ein
Recht beigelegt werden.

o. den Ge- oder Verbrauch von dergleichen Gegenständen,
wenn solche nicht von ihm bezogen oder mit seiner Zu-
stimmung anderweitig angeschafft siud, zu untersagen,

mit alleiniger Ausnahme des Falles:

wenn von Maschinen und Werkzeugen für die Fabrikation
und den Gewerbebetrieb, nicht aber von allgemeinen,
zum Ge- und Verbrauche des größeren Publikums be-
stimmten Handelsartikeln die Rede ist.

IV. Dagegen bleibt es jeder Vereinsregierung überlassen,
durch Ertheilnng eines Patentes innerhalb ihres Gebiets dem
Patentinhaber:

1) ein Recht zur ausschließlichen Anfertigung oder Aus-
führung des in Rede stehenden Gegenstandes

zu gewähren.
Ingleichen bleibt es jeder Regierung anheimgestellt, inner-

halb ihres Gebietes.dem Patentinhaber

2) das Recht zu ertheilen,
a. eine neue Fadrikationsmethode,

oder

d. neue Maschinell oder Werkzeuge für die Fabrikation
in der Art ausschließlich anzuwenden, daß er berechtigt
ist, allen denjenigen die Benutzung der patentirten Me-
thode oder den Gebrauch des patentirten Gegenstandes
zu untersagen, welche das Recht dazu nicht von ihm
erworben, oder den patentirten Gegenstand nicht von
ihm bezogen haben.

V. Es sollen in jedem Vereinsstaate die Unterthanen der
übrigen Vereinsstaaten sowohl in Betreff, der Verleihung von



Patenten, als auch hinsichtlich des Schutzes für die durch die
Patentertheilung begründeten Befugnisse, den eigenen Unter-
thanen gleich behandelt werden.

Die in einem Staate erfolgte Patentertheilung soll jedoch
keineswegs als eine Rücksicht geltend gemacht werden dürfen,
aus welcher nun auch in andern Vereinsstaaten ein Patent
auf denselben Gegenstand nicht zu versagen wäre. Die Ent-
scheidung der Frage, ob ein Gegenstand zur Patentertheilung
geeignet sei oder nicht, bleibt vielmehr innerhalb der gemein-
sam vereinbarten Grenzen dem freien Ermessen jedes einzelnen
Staates nach den von ihm für räthlich befundenen Grund-
sätzen vorbehalten, ohne daß diesem Ermessen durch die Vor-
gänge in andern Vereinsstaaten vorgegriffen werden darf. Die
Gewährung eines Patents begreift ferner für den Unterthan
eines andern Vereinsstaates die Befugniß zur felbstständigen
Niederlassung und Ausübung des Gewerbes, in welches der
vatentirte Gegenstand einschlägt, nicht in sich; vielmehr ist die
Vefugniß hierzu nach Maßgabe der Verfassung jedes Staates
besonders zu erwerben.,

V I . Wenn nach Ertheilung eines Patents der Nachweis
geführt wird, das die Voraussetzung der Neuheit und Eigen-
thümlichkeit nicht gegründet gewesen sei, so soll dasselbe sofort
zurückgenommen werden. I n solchen Fällen, wo der. patentirte
Gegenstand zwar Einzelnen schon früher bekannt gewesen, von
diesen jedoch geheim gehalten worden ist, bleibt das Patent,
soweit dessen Aufhebung nicht etwa durch anderweite Umstände
bedingt wird, zwar bei Kräften, jedoch gegen die gedachten
Personen ohne Wirkung.

V U . Die Ertheilung eines Patentes in einem Vereins-
staate ist sogleich mit allgemeiner Bezeichnung des Gegenstandes,
des Namens und Wohnortes des Patentinhabers, sowie der
Dauer des Patents in den zu amtlichen Mittheilungen be-
stimmten Blättern öffentlich zu verkünden.



I n gleicher Art ist auch die Prolongation eines Patents
oder die Zurücknahme desselben vor Ablauf des ursprünglich
bestimmten Zeitraums öffentlich bekannt zu machen.

V I I I . Die sämmtlichen Vereinsregierungen werden sich
nach dem Ablaufe, jedes Jahres vollständige Verzeichnisse der
im Laufe desselben ertheilten Patente gegenseitig mittheilen.
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Patentamtes.

Abtheilung in Senate und Mitgliedergruppen im Allgemeinen No. 268.
269. Senate zur Patentertheilung, staatsrechtliche und instructuelle Voraus-
setzungen Nr. 270—275. Mitglieder Nr. 276—278. Nichtigerklärungs- unk
Revocationssenat Nr. 279—282. Senat für andere Angelegenheiten Nr. 233.

IV. Geschäftsbehandlung des Patentamtes i m Al lgemeinen.

Allgemeines Nr. 284. Normativbestimmungen Nr. 265. 286. Décrète
des Patentamtes, Remedur gegen dieselbe,: Nr. 287—290. Form Nr. ,291
bis 293. Zustellung Nr. 294—299. Vollstreckung Nr. 300. Gefchäftssprache
Nr. 301. Instructuelle Bestimmungen Nr. 302.

V. M e Patentertheilung und das ihr vorausgehende Verfahren.

I. Die al lgemeinen Grundsätze.

System des Gesetzes Nr. 303—306, Vorprüfung. Aufgebot. Wir-
kung tes Aufgebotes Nr. 307—3 w . Kein Caveat Nr, 311. Publication
nach der Patentertheilung Nr. 312. Ausnahme von der Publicität Nr. 313

N. Der Anmelder.

Befähigung zur Anmeldung Nr. 314. Aenderung in der Activlegiti-
mation Nr. 315—317. Anmeldung in fremdem Namen Nr. 318- 319'
Nothwendiger Vertreter Nr. 320—324. Patentanwälte Nr. 325.



H I . Die Anmeldung und das Verfahren bis zum Aufgebot.

Character der Anmeldung Nr. 326. Erfordernisse der Anmeldung
Nr. 327. Erforderliche Eigmfchaften der Anmeldung. Innere Eigenschaften.
Einheit des Begehrens. Klarheit/ Gesetzlichkeit Prägnanz Nr. 328—335.
Aeüßere Eigenschaften Nr. 336. Erfordernisse bei Zusatzpatenten Nr. 337.
Behandlung unvollständiger Patente. Verbesserung Nr. 338—340. Prüfung
der Anmeldung Nr. 341. 342. Erlassung des Aufgebotes Nr. 843—345.
.Unvollkommenes Aufgebot Nr. 346.' Einstweiliger Schutz Nr. 347.

IV. Der einstweilige Schutz.

Periode des einstweiligen Schutzes Nr. 348. Rechtsverhältnisse während
desselben Nr. 349—351.

V. Verfahren vom Aufgebot bis zur Patenter thei lung.

Einspruch. Einspruchsfrist. Form des Ginspruchs Nr. 352—354.
Verfahren auf den Einspruch Nr. 355. Beschluß über Patentertheilung und
sein Character Nr. 356—359. Beschwerde. Frist. Form. Inhalt Nr. 360
bis 367. Veschwerdesenat und Beschluß desselben Nr. 368. 369.

V I . Patenter the i lung und Patentversagung.
Pflicht des Staates zur Patentertheilung Nr. 370. 371. Form der

Patentertheilung Nr. 372. 373. Publication des ertheiltm Patentes Nr. 374
375. Publication der Patentversagung Nr. 376.

0. Das Verfahren zur Nichtigerklärung und Revocation der Patente.

I . Das Verfahren i m Allgemeinen.

Charakteristik Nr. 377. Eine l̂echtssprechung des öffentlichen Rechts
Nr. 378. 379. Gericht des öffentlichen Rechts Nr.'380. Beschränkung des
Gerichts auf die allegirten Petita und Thatsachen Nr. 38 l . 382. Anerken-
nung des Beklagten Nr. 383. Cognition des Gerichts, Aufsuchung der
Beweise Nr. 384. 385. Keine Mitwirkung eines Staatsanwalts Nr. 386
Adcitation Nr. 387. Aeußere Form des Verfahrens. Mündlichkeit. Schrift-
lichkeit. Parteienöffentlichkeit. Keine Oeffentlichkeit für das Publicum Nr. 388.
389. Ergänzung der Lücken des Gesetzes Nr. 390.

I I . Ver fahren i n erster Instanz.

Allgemeines Nr. 391. Proceßfähigkeit Nr. 392—395. Aenderung in
der Legitimation Nr. 396. Form der Klage Nr. 397. Verfügung auf die
(vollständige oder unvollständige) Klage Nr. 398. 399. Erklärung des Be-
klagten Nr. 400. Verfügung des Patentamts, Beweismittel Nr. 401—403.
Zeugenbemeis Nr. 404—414. Sachverständigenbemeis Nr. ^15—418. Sach-
verständiger Zeuge Nr. 419. Urkundenbeweis. Edition Nr. 420. Kosten des
Veweisoerfahrens Nr. 42 l . Schlußverfahren Nr. 422. Androhung der
Revocation als Vorbescheid Nr. 423. 424. Charakter der Révocation»
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Nachholung der Licenz, auch in zweiter Instanz Nr. 425. 426. Proceßkosten
Nr. 427. 423.

I I . Verfahren in zweiter Instanz.

Allgemeines Nr. 429. Beschwerde Nr. 430. Berufung. Reichsober-
handelsgericht Nr. 431. Berufungsgründe Nr. 432. Form Nr. 433. 434.
Kosten der Berufungsinstanz Nr. 435.

v . Die patentamtliche Registerführung.

Charakteristik Nr. 436. Publicität Nr. 437. 438. Ausnahmen Nr.
439. Form Nr. 440. Entscheidung Nr. 441.

N. Die patentamtliche Finanzverwaltung.

Allgemeines Nr. 442. Zahlung der Gebühren und Steuern Nr. 443.
Entscheidung Nr. 444.

D r i t t e r The i l .

Ansprüche aus dem Patent.
^. Die Ansprüche und ihre Entstehung.

I . Al lgemeines.

Charakteristik der Ansprüche Nr. 445. 446. Verhältniß zur Klage Nr.
447. Anspruch aus absoluten Rechten Nr. 448. 449. Anspruch sx oeoagion«
der absoluten Rechte Nr. 450. Behandlung im röm. Rechte Nr. 451. Auf-
gabe des modernen Rechts, insbesondere bezüglich der Immaterialrechte' Nr.
452. 453. Eintheilung Nr. 454.

I I . Der Anspruch aus dem absoluten Recht.
Sein Bestehen im Patentrecht Nr. 455. Die Anspruchs berechtigten,

nicht berechtigt der b. üä. poussai- Nr. 456. Pendenz des Anspruchs Nr.
457. Voraussetzung: ein Eingriff in das Recht. Art des Eingriffs Nr.
458—460a. Der Anzusprechende Nr. 461-463. Rechtfertigungsgründe des
letztern Nr. 464—466. Urtheil und sein Verhältniß zum Anspruch 467. 468.

I I I . Ansprüche aus der dem Rechte widersprechenden Behandlung
des Patentes,

Ansprüche aus objectiv rechtswidriger Ausbeutung des Patentes, wie sie
bestehen sollten Nr. 469. Ansprüche im Urheberrechte Nr. 470. Ansprüche
nach dem Entwurf des Patentschutzvereins, nach dem französischen Patent-
gesetz, nach dem deutschen Patentgesetz. Ungenügende Bestimmungen desselben
Nr. 471. 472. Näheres über die Ansprüche nach dem deutschen Gesetze Nr.
473. 474. Entschädigung: ihr Charakter Nr. 475—477. Der Anspruchs-
berechtigte Nr. 478. 479. Der Anzusprechende, volug. tzlehülfe. Mandant.
Mehrere Nr. 480—484. Inhalt des Anspruchs Nr. 485. Rechtfertigungs-
gründe des Anzusprechenden Nr. 486. Anspruch aus anderweitiger Störung
des Patents Nr. 487. Buße später zu behandeln Nr. 488.



2. Übertragung der Patentansprüche.
Übertragung der obligatorischen Ansprüche, Allgemeines, künftige An-

sprüche. Singularsuccesfion. Denunciation. Debitor esZZug Nr. 489—492.
Übertragung des Anspruchs aus dein, absoluten Rechte auf dem Gebiete des
Patentrechts unzulässig Nr. 493. 494.

6. Erlöschen der Patentansprüche.
I . I n der N a t u r der Ansprüche liegende Erlöfchungsgründe.

Verjährung. Allgemeines Nr. 495. Obligatorischer Ansprüche Nr. 496.
Zeitdauer. Anfangspunkt Nr. 497. Sonstige Behandlung der Verjährung.
Ergänzung aus Particularrechten, wie weit zulässig Nr. 498. Wirkung Nr.
^499. 500. Periährung des Anspruchs aus dem absoluten Recht: findet im
Patentrecht nicht statt Nr. 501.

I I . Aeußerliche Erlöschungsgründe.

Verzicht. Allgemeines. Form. Wirkung bezüglich des obligatorischen
Anspruchs und bezüglich des Anspruchs aus dem absoluten Recht Nr. 502
bis 505.

v . ProcessualiMe Geltendmachung der Patentansprüche.
Allgemeines Nr. 506. 507. Qualitative Competenz Nr. 508. Oert-

liche Competenz Nr. 509. Klage bei pendenten Ansprüchen Nr. 510. Pro-
ceßfähigkeit. Vertretung. Vertretungszwang Nr. 511. 512. Patent und
Rolle als Primafaciebeweis Nr. 513. 514. Einwirkung eines vorhergehen-
den Strafurtheils Nr. 515. Technische Fragen. Gutachten des Patentamts,
anderer Sachverständiger Nr. 516. 517. Exhibitionsverfahren. Verfahren
zur Sicherung des Beweises/französisches, deutsches Recht Nr. 518.519.
Beweisführung im Entschädigungsproceß Nr. 520. 521. Proceßkosten Nr. 522.

V ie r te r The i l .

Patentstraftecht.
H.. Der strafrechtliche Schutz des Patentrechts im Allgemeinen.
Grundlage des Strafrechts Nr. 523. Legislative Gesichtspunkte, insbe-

sondere bezüglich des Patentrechts Nr. 524. 525. Bestimmungen des
deutschen Rechts. Patentbruch ein Gewerbsdelict, aber kein gewerbsmäßiges
Delict. Strafschutz auf inländische Patente beschränkt. Grund dieser Be-
schränkung: ein systematischer Fehler Nr. 526-528. Qualitative Intensität
des Strafschutzes, insbesondere Erfoiderniß des Antrags Nr. 529—531. Be-
rücksichtigung dieser Gesichtspunkte im Urheber-, Marke«- nnd Patentrecht
Nr. 532.
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V. Voraussetzungen des staatlichen Strafrechts.

I . Schuldhafte Rechtsgutverletzung.

a. Rechtsgutverletzung.

Versuch straflos Nr. 533. Moment der Vollendung Nr. 534. 535.
Vollendung und Beendigung, graduelle Steigerung. Fortgesetztes Delict.
Verletzung mehrerer Patente Nr. 536—539.

d. Causale Zurechnung.

Causalitat. Allgemeines. Beihülfe keine besondere Form der Causalität.
Nr. 540. Benützung eines Menschen als eines Factors des Causalismus, als
bewußten oder unbewußten Factors. Insbesondere auf dem Gebiete des Ur-
heber- und Patentrechts. Anstiftung Nr. 541—544.

o. Schuldhafte W i l l ensac t i on .

Willensaction eines Menschen Nr. 545., Schuld Nr. 546. Vorsatz.
Irrthum. Rechtsirrthum, insbesondere im Urheber- und Patentrecht Nr.
547—549. Absicht, a^ont provocateur Nr. 550. Unterschied zwischen Thäter
und Gehülfe, insbesondere im Patentrecht Nr. 551—555.

I I . S t r a f a n t r a g ,

a. Der Antragsberechtigte.

Charakteristik Nr. 556. Antrag,, der Träger des verletzten Rechtsgutes^
bei Eigenthumsdelicten, bei Delikten gegen das. Urheber- und Patentrecht, der
Träger zur Zeit der Verletzung Nr. 557—560. Bei mehreren Patentberech-
tigten, Mehrheit von Antragsberechtigten Nr. 561. 562. Keine Uebertragung
des Antragsrechts Nr. 563. Vertretung im Antragsrecht, nothwmdige, frei-
willige Vertretung, Vollmacht, keine nsKotiorum F68tio Nr. 564—566. An-
tragstellung durch die Organe eines Zweckvermögenskreises Nr. 567.

d. A r t der Ausübung.

Totalität des Antrags Nr. 568. Willenserklärung kategorisch, beding-
üngslos, eonäitio M i s Nr. 569. 570. Behandlung eines unzulässigen An-
trags Nr. 571. Keine Universalität des Antrags; bei fortgesetzten Delicten,
bei mehreren selbstständigen Patentverletzungen Nr.. 572. 573.

o. W i r kung des gestellten An t rags .

Allgemeines. Zurücknahme des gestellten Antrags im Urheberrecht.
Keine Zurücknahme im Patentrecht Nr. 574—577. Unabhängigkeit des ein-
mal gestellten Antrags von der Person des Antragstellers Nr. 578.

ä. Erlöschen.des Antragsrechts.

Erlöschen durch Tod des Antragsberechtigten, auch im Urheber- und Pa-
tentrechte, Betrachtung äs isFs kslsuäa Nr. 579—58'.. Untergang des-
Zweckvermögens Nr. 582. Fristablauf.' Allgemeines. Beginn der Frist.
Fristablauf bei einer Mehrheit von Berechtigten Nr. 583—587. Unzulässig-
keit des Verzichts Nr. 588.



6. Inha l t des staatlichen Strafrechts,

I. Hauptstrafe.
Deutsches und französisches Recht Nr. 589. Maximum, Minimum.

Umwandlung der Geldstrafe. Realconcurrenz Nr. 590. Charakteristik der
Geldstrafe. Folgerungen hieraus Nr. 591.

II. Nebenstrafe.
Einziehung. Eintritt des Strafvollzugs mit dem Urtheil Nr. 592.

Polizeilicher oder strafrechtlicher Character der Einziehung, Folgerungen, straf-
rechtlicher Character im Patentrecht, Collision mit Rechten Dritter, Einzieh-
ung nach Ablauf der Schutzfrist Nr. 593—596. Facultativ, nicht obligatorisä)
Nr. 597. Gegenstände der Einziehung Nr. 598-600. Character der Ein-
ziehung Nr. 601. Moment des Eintritts der Wirkungen, Eigenthum zur
Zeit der Urtheilsfällung, Beschlagnahme und ihre rechtliche Bedeutung Nr.
602. 603. Behandlung der confiscirten Gegenstände, Unbrauchbarmachung,
Zuweisung an den Berechtigten Nr. 604. 605. Weitere angebliche Neben-
strafen Nr. 606.

v . Erlöschen des staatlichen Strafrcchts.
I . I n der N a t u r des St ra f rechts liegende Erlöschungsgründe.

a. Geisteskrankheit. Tod des Del inquenten.
Geisteskrankheit, Einfluß auf die Geldstrafe Nr. 607. 608. Tod, Ein-

slutz auf die Geldstrafe, unrichtige Behandlung im deutschen Rechte Nr.
609—615. Einfluß auf die Einziehung Nr. 612.

d. Ver jährung.
I m Allgemeinen, im Patentstrafrecht insbefondere Nr. ,613. 614. Be-

ginn der Verjährung der Strafverfolgung, im französifchen Patentstrafrecht^
im Urheberrecht, bei Gcwerbedelicten, im deutschen Patentstrafrecht Nr. 615.
616. Unterbrechung Nr. 6 l7. Ruhen der Verjährung Nr. 618. Verjähr-
ung der erkannten Strafe, Eigentümlichkeit des Urheberrechts Nr. 619—6? 1.

«. Consumt ion des St ra f rechts .
Grundsatz Nr. 622. Strafrechtliche Abwandlung, nicht blas disciplina-

rische bezw. vroceßdisciplinarische, insbesondere im Patentrecht Nr. 623. Um-
fang der Consumtion, Allgemeines Nr. 624. Spurweite der Anklage, ins-
besondere bei Gewerbedelicten Nr. 625. Befassung des Gerichts mit der
Anklage. läsin tkotrun bei verschiedener rechtlicher Beurtheilung; bei ver-
schiedener Willensbestimmung des Delinquenten, bei idealer Concurrenz: bei.
Verschiedenheiten des erwiesenen Sachverhalts, wie weit diese Verschiedenheiten
reichen dürfen. Ausnahmen Nr. 626-629.

II. Neußerlicher Er löschungsgrund des staatlichen Straf rechts.
Begnadigung. Rechtsgrund Nr. 630. Kein Eingriff in das Privatrecht

Nr. 631. Nicht bei Proceßdisciplinarstrafen Nr. 632. Kein Eingriff in die
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Polizeigewalt, Folgerungen für die Lehre der Confiscation Nr. 633. Staats-
rechtliche Behandlung der Begnadigung im deutschen Recht Nr. 634. Wirk-
ung derselben, strafaufhebend, aber nicht ersehend: Folgerungen hieraus für
Geldstrafe und Confiscation Nr. 635.

N. Proceffuallsche Durchführung des staatlichen Strafrechts.
Allgemeines Nr. 636. Qualitative Competenz Nr. 637. Locale Com-

Menz, torum äsketi oomiui83i Nr. 638. Keine Privatklage Nr. 639.
Strafantrag, dessen Form Nr. 640. Erzwingung der Anklage durch richter-
liche Entscheidung Nr. 641. Beschlagnahme Nr. 642. Gutachten Nr. 643.
Entscheidung über Nichtigkeit des Patents Nr. 644. Nebenklage, strafpro-
refsualische Intervention Nr. 645—648. Insbesondere mit Antrag auf
Buße Nr. 649. Natur der Buße, Character und Inhalt der Berechtigung
Nr. 650—655, Folgerungen Nr. 656, Legislative Erwägungen Nr. 657. Buße
im Urheber- und Patentrecht insbesondere Nr. 658. Activ- und Passiv-
legitimation Nr. 659. 660. Eine oder mehrere Bußen, practische Con-
sequenzen, Maximum, Solidarhaft Nr. 661—663. Verhältmß zur Civilent-
schädigung Nr. 664. 665. Verjährung Nr. 666. , Inhalt des Sträfurtheils
Nr. 667. Veröffentlichung desselben Nr. 668. 669. Rechtsmittel. Wieder-
aufnahme des Verfahrens Nr. 670—672. Vollzug des Urtheils Nr. 673.
Contumacialverfahren, objectives Verfahren Nr. 674.

?. Verwandte strafrechtliche Lehren.

I. Begünst igung des Patentbruchs.

Charakteristik Nr. 675. Hauptsächliche Formen 676. 677. Auch.ein an
5>er, That Betheiligter?, Nr. 678. 679. Keine Buße Nr. 680.

I I . Patentanmaßung.

Bekanntgebung der Patentirung durch die Industriellen Nr. 681. Falsche
Bezeichnung und Verbot derselben Nr, 682—685. Uebertretung, Characte-
ristik. Formen derselben, Thatbestand Nr. 686—688. Causale Zurechnung
Nr. 689. Schuldmoment, Dolus, Culpa, Rechtsirrthum Nr. 690—692.
Kein Strafantrag nothwendig Nr. 693. Strafe Nr. 694. 695. Erlöschen
1,3s Strafrechts Nr. 696. Prozefsualische Behandlung, keine Buße Nr.
«97. 698.

Fün f te r The i l .

Transitorisches Patentrecht.
H. Allgemeines.

Iöfung des der Gesetzgebung gestellten Problems, mögliche und wirkliche
Hösung Nr. 699. ?00. Befugnisse der Landesgesetzgebung bezüglich der Lan-
5esvatente, insbesondere bezüglich des Patentstrafrechts Nr. 701. 702. Ver-
^.:t^.iß der verschiedenen Particularvatentstrafrechte unter einander Nr. 703.



Keine, künftigen Landespatente und keine Prolongation der bestehenden
Nr. 704.

V. Die Verwandlung des Landespatentes in ein Reichspatent.

I. Al lgemeines.
Zulassung der Verwandlung, Voraussetzungen, Gränzen Nr. 705—707.

H. Voraussetzungen der Verwandlung.
Actiulegitimation, Collision mehrerer Patentinhaber Nr. 708—711.

Sonstige allgemeine Voraussetzungen Nr. 712.

III. Characteristik der Verwandlung des Landespatents i n ein
Reichspatent, und des Verwandlungsactes.

Rechtlicher Neubau, Neuerwerb Nr. 713. Consequenzen Nr. 714. 715.
Neuerwerb- sx ooeazions Hurig, aber nicht sx usFotiations, Consequenzen
Nr. 716. 717.

IV. Das an Stel le eines Landespatentes tretende Reichspatent,
seine'Eigenthümlichkeiten und seine Col l is ion mit andern

Rechten.
Ein in die Vergangenheit zurückdatirtes Reichspatent, aber ohne Rück-

wirkung, Consequenzen Nr. 718. 719. Nichtigkeit desselben Nr. 720. Col-
lision mit Ausführungsbesitz Nr. 721. Collision mit Landespatent.. Lösung
der Collision Nr. 722. 723.

V. Besonderheiten des Verfahrens zur Er thei lung eines solchen,
Reichspatentes.

Vorlage des Landespatents und der Beschreibung Nr. 724. Eintritt
der. positiven und negativen Wirkung des Reichspatents Nr. 725. Angabe
der längstmöglichen Dauer. Wirkung derselben Nr. 726.

VI. Besonderheiten bezüglich des Patentstrafrechts.
Auch hier keine Collision der Strafgesetze Nr. 727.

Zusätze.
zu S. ? 13 16 22 24 29 36 38 46 49 54 58 59 66 70 79 91 111
113 1l5 116 118 119 124 125 126 151 156 157 158 159 166 169 171
177 178 180 206 213 215 224 231 233 240 241 246 249 251 263 278
279 288 297 310 367 368 370 371 372 374 375 376 380 383 385 390
391 393 420 423 424 435 437 441 444 449 450 453 460 476 477 ̂ 84
489 494 496 500 501 502 512 539 542 570 571 571 573 620 630 647 654

und Berichtigungen zu S. 102 222 298 465 539 575.
Anhang s. das Rubrikenverzeichniß.



III.

Flphabetisches-Negiftn

Aberglaube S. 70.
Ablehnung der Patentamtsmitglieder S. 291 fg.
Absicht S. 533.
Abweisung a limine der Nichtigkeitsklage unstatthaft S. 392.
Accessorisches Patent S. 253. 256 fg.
Ackerbau S. 67. 108.
Actiengesellschaft, Verzicht auf Patmt S. 229 fg.
Activlegitimation zur Anmeldung S. 90 fg.
Additionalvatent S. 256 fg.
Adjudication der Erfindung S. 153.
Aedilicifche Klagen bei Patentveräußerung S. 177.
Aetzmittel S. 73.
Alternativit i i tsverhältniß zwischen. Buße und Civilentschädigung

>S. 665 fg.
Amtsverschwiegenheit S. 293 fg. 304.
Anmeldung, ihre Eigenschaften S. 336 fg., Begehren S. 341, Neuheit

zur Zeit der, S. 52 fg., Priorität der, S. 81 fg., unvollständige S. 81 fg.,
gleichzeitige S. 83 fg. 135 fg., ein conservatorischer Act S. 85, Anmelde-
system S. 78. 321.

Anerkennungsklage S. 249 fg.
Anerkennungsvertrag, S. 482.
Anmaßung eines Patents S. 631 fg.
Anspruch, Natur desselben S. 420, ans dem absoluten Recht S. 422.

^30 fg., aus patentwidrigem Verhalten S. 423 fg. 447 fg.
Anstellung der Patentbeamten S. 287.
Anstiftung S. 521 fg.
Antivatentbewegung S. 27 fg.
Antrag (Strafantrag) sein Character S. 509 fg. 511. 539 fg., Art

der Ausübung S. 551 fg., Wirkung S. 556 fg.. Form S. 630 fg. Erlöschen
S. 559 fg. kein — bei Patentanmaßung S. 694.

Antragsberechtigt S. 539 fg.
Arbeit, ihre rechtserzeugende Kraft S. 1 fg.
Arbeitsgeräthe S. 104, Einziehung von — S. 583.
Arbeitsmethode S. 104.
Arbeitsmittel S. 103 fg.
Arzneimittel S. 71 fg.
Aufgebot S. 78. 325. 343 fg., 709.717, unvollständiges S. 349 fg.



Augenklinik S. 67.
Außerdienstliches Verhalten der Patmtbeamten S; 294.
Ausführungsbesitz S. 92 fg. 137 fg.
Ausführungspflicht S. 182 fg.
Ausland, Ausführung der Erfindungen im, S. 111, der im Auslande

Wohnende S. 147 fg. 389,
Ausländer, als Träger des Patents S. 147, als Kläger S. 389.
Ausschließung der Patentamtsamitglieder S. 290 fg.
Ausstellung öffentliche, Einfluß auf Neuheit S. 35, uatentirter Pro-

ducte S. 103.

Vedürfnißbefriedigung S. 62, nur Mittel zur Befriedigung, nicht
Befriedigung selbst zu vatentiren S. 64, mehr oder minder taugliche Mittel
S. 66.

Beamte des Patentamts S. 284.
Beeidigung der Patentbeamten S. 293, der Zeugen S. 402,
Beendigung des Delicts, Unterschied von Vollendung S. 516.
Begnadigung S. 619 fg.
Begünstigung des Patentbruchs S. 674 fg.
Beihülfe S. 520. 535 fg. 679 fg.
Beiladung von Amtswegm S. 385.
Beleuchtungsmittel S. 104.
Benutzung der Erfindung, Einfluß auf Neuheit S. 36. 40 fg. Recht

auf, S. 103.
Bergbau S.67. 108.
Berufung S. 311. 415.
Beschlagnahme der couÜ8oauäa S. 632 fg.
Beschluß des Patentamts über Patenterteilung S: 358 fg.
Beschreibung der Erfindung S. 339 fg.
Beschwerde S. 311 fg. 361 fg. 4l5.

— sénat S. 306. 307. 309.
Besitzstand, seine legalifirende Kraft S. 6 f. Ausführungsbesitz.
Besteuerung der Gehalte der Patentbeamten S. 299.
Betriebsvorrichtungen S. 104 fg.
Beurlaubung der Patentbeamten S. 293.
Bier Bereitung S. 76.
Louas üäsi i»o38S880r des Patents S. 258. 268. 432 fg.
Borkenkäfer S. 109.
Brennmaterialien S. 104.
Briefmarken S. 70.
Bruchbinde S. 73.
Buße S. 594. 639 fg. 681.



Caprice unvernünftige S . 63.
Cassirung des Patents wegen der Rechte Dritter S. 81. 87, s. Nich-

tigkeit.
Causale Zurechnung S. 519 fg. 689 fg.
Caveat S. 81. 327.
Cession der Patentansprüche S. 470 fg., keine osssio usoeLLarig, des

Erfinderrechts S. 61.
Chemische Bezeichnungen in der Anmeldung S. 343, — Stoffe S. 74.
Chiffreschrift kein Gegenstand des Patentschutzes S. 53.
Cloakenreinigung S. 68.
Coll ision des Patentrechts S. 135 fg. 717 fg. — von Particular-

ftrafrechten S. 703 fg. bei Verwandlung in Reichspatent S. 709.
Coloradokäfer S. 67. 108. 122.
Combinat ion Neuheit S. 47, von NaturkräftenS.53, wirtschaftliche

S. 56.
Comvetenz der Civilgerichte S. 484 fg., der Strafgerichte S. 624 fg.
Conception, Besitz derselben, seine Wirkungen S. 86. 91 fg. mehrere

—en, ihr Verhältniß zu einander S. 43 fg.
<üon«urrsno6 äoloMs 2 . 103. 469 fg. 503^
Concurrenz von Delicten, reale S. 569 — des Anspruchs auf Buße

und auf Civilentschädigung S. 665 fg.
0out688io in Hurs S. 379.
Confiscat ion S. 445. 448. 451. 454. 575 fg. 668 fg. 695. Ver-

eitlung der, als Begünstigung S. 676. 680.
Consumtion des Strafrechts S . 609.
Contumacialverfahren des Patentamts 'S. 382 fg. 394 fg. in Patent-

strafsachen S. 673 fg. 697.
Cr i c r i S. 63.

bei Patentanmaßung S. 691 fg.

Décrète des Patentamtes, Form S. 315.
Déjection aus dem Alleinbesitz der Conception S. 86. 91 fg.
Denunciat ion der Cession S. 472.
Dere l i c t ion S. 226 fg.
Dessinateur S. 59. 60.
Dichtigkeitsgrade S. 343.
v i e ta, et xiouuLLg, bei Patentveräußerung S . 177.
Discipl inar 'strafe S. 302. Begnadigung S. 621.
Dolmetscher S. 319.
va lus des Patentverletzers S. 452 fg. 465 fg. 511 fg. 527 fg. bei

Patentanmaßnng S. 690 fg.
Doucheeinrichtung S. 108.



Druckschriften, Einfluß auf Neuheit S. 36 fg.
Durchgangspunkt, eine alte Erfindung als — einer neuen S. 5 l .

Ehrenzeichen Annahme van — Seitens der Patentbeamten S. 295.
Eigenconception S. 33.
Eigenschaften des veräußerten Patents. Haftung S. 177.
Eigenthum S. 1 fg., Verhältniß zu den Immaterialrechten S. 9.
Einbal famirung der Leichen S. 63 fg.
Einheitlichkeit des Patents S. 337.
Einnehmoblaten S. 73.
Einreibftoffe S. 73.
Einspruch gegen die Anmeldung S. 355 fg. — Verfahren S. 357 fg.

gegen Strafmandat S. 696 fg.
Einstweiliger Schutz S. 351 fg. Patentanmaßung während des —

S. 687.
Eintrag in die Rolle des Patentamts S. 184 fg.
Einziehung S. 575 fg.
Eisenbahnschienen S. 109, — züge. Apparat zum Anhalten derselben

S. 122.
Electrifirmaschine S. 73.
Emballage S. 109.
Ensemble aus bekannten Elemente S. 45 fg.
Entdeckung, Unterschied von Erfindung S. 32.
Entlehnung einer Erfindung S. 44 fg.. Recht des Veto und der Cas-

sirung wegen — S. 81. 87, kein Recht der Vindication S. 87, Contracts-
und Delictsklage S. 88. 89.

Entschädigung, ihr Inhalt und Character S. 457 fg., Bemessung
S. 493 fg. 698, Buße als — S. 651 fg. — des Expropriât«, S. 125 fg.

Erben, des Anmelders S. 330, des Patentinhabers gegenüber der Nich-
tigkeitsklage S. 391. Haftung für Geldstrafe S. 598.

Erbrecht an Erfindung S. 80, an Patent 183 fg.
Erf inder S. 56 fg., Mehrheit S. 5?, Stellvertretung S. 58 fg.
Erf indung S. 32 fg., ein Rechtsgeschäft S. 5? fg.
Erlaß der Patentabgabe S. 145 fg. ^

.Erlöschen, des Patents S. 191 fg., des Zusatzpatents S.265 fg.. des
Äntragsrechts S. 559.

Ersatzmann S. 60.
Ersttzung. keine im Patentrecht S. 224. 474.
Erwerbsgenosfenschaft S. 102. 103.
Evir t ionshaftung beim Patentverkauf S. 172 fg.
Execution in das Patentrecht S. 168 fg.
Exhibit ionsverfahren S. 490 fg.
Explosivstoffe S. 70.

Köhler, Patentrecht.
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Export der Patentwaare S. 111.
Expropriation des Patentrechts S. 115 fg.

Fabrikarbeiter, Vorrichtung zum Schutz der — S. 122.
Fälschung der Nahrungsmittel S. 70.
Fahrzeuge-, patentirte S. 113
F«ilhnUen S. 101.
Festsetzungsklage S. 149 fg.
Feuerlöschgeräthschaften S. 122.
Finanzorgan, Patentamt als — S. 282/— Verwaltung desselben

S. 419.
Firma bezüglich des Patentemtrags S. 169.
Flafchenverschluß S. 261.
Flotte, Expropriation für — S. 117. 121. unvollständiges Aufgebot,

beschränkte Publicität S. 350.
Flüssigkeit, Einziehung, nicht auch Fässer S. 587.
Forftwirthschaft S. 67. 108.
Fortgefetztes Delict S. 516 fg. 689.
I'orum äelieti oomwiWi S. 625.
Frist, der 15 Jahre, Verechnung S. 192, der 3 Monate bezüglich der

Patentsteuerzahlung. Berechnung S. 198 fg., des Aufgebots und der Ein-
sprüche S. 355 fg., des Strafantrags S. 562 fg. ,

Fruchterwerb des d. k. xogzeggor S. 6, Analogie im Urheberrecht
G..447-. , , / " . . '

perovxti S. 447. 449. 458.
poroipisnäi S. 447̂ . 459.

Gährungsstoffe S. 104.
Gant mann, kann Erfinderrecht erwerben S. 149.
Geburtshülfeanstalt S. 67. . .
Gebühr S. 140 fg. -
Gefährdungsdelict S. 684 fg. 687 fg.
Gefängnisstrafe S. 5O? fg.
Gehalt der Patentbeamten S. 297. .
Gehülfe des Erfinders S. 5K fg., bei der Patenrverletzung, S. 467.

520. 535, Buße S. 659 fg. : , ^
Geisteskrankheit des Delinquenten S. 595.
Gelatinecapfeln S. 73. 76.
Geldstrafe im röm. Recht S: 461., im. heutigen Recht, öffentliche

S. 567 fg. 694, Zahlung durch Andne.als Begünstigung S.^675fa.
Genußmittel S. 71 fg. -
Geschäftssprache N 319. .
Gesellschaft, Einbringen ein« Erfmimngl-in —^.^ 79 .̂fg.. 3lutzungs-

recht am Patent S. 156, —svertrag in Bezug. auL Patent S.^i32.fg. 264.



Gew«Hr, Einziehung S^ 587.
Gewerbe S7 67. fg./ Ersindünss als Product und als Mfsmittel des

- S. 97 fg.
Gemerbedelict S. 504, Beihülfe zu — S. 538.
Gewerblichkeit der Erfindung S. 64 fg., gewerbliche Venutzung

S. H06 fg.
Gewerbsmäßige Delicte Si 504.
Gewichtsangabe S. 343.
Gifte S. 70.
Grasmähmaschine S. 109.
Grubenarbeiter, Sicherung S., 122^
Gründe zu den Beschlüssen des Patentamts. S. 3 l4.
Gutachten des Patentamts oder der Patentbeamten S. 295, des Patent-

amts S. 488. 634.

Haft bei Patentbruch (aus Geldstrafe umgewandelt) s . 569, sei Patent-
anmaßung S. 694.

Haf tung des Verkäufers für veräußerte Trs^ndung < s . ^ für ver-
äußertes Patent S. 172 fg.

Handel S. 108.
HandelsssefeNfchast, Verzicht auf Hatmt G. N ö fg. bezugti^ der

Patentverletzung S. 537, bezüglich der Patenteintragüng <A. l89l
Harze S. 76.
Häusliche Geschäfte S. 109.
Hautpflafter S. 73.
Heer, Expropriation' filr ^ - l l 7 . 121, unvMständigez Aufgebot, be-

schränkte Publieität S. 85tt.
Herstellung der patentirteii WOlre S. 98/ im In i . oder Ausland

S. 110. 627.
Hül fsmi t te l des Gewerbs) ErLnVuM als. N 97 fg..
Hüttenbetrieb S. 109.

Immater ia lgüter S. 7 fg.̂
Incong^uenf zwischen dem, veräußerten Patent .und, den Vertrags-

ftipulationen S. 176.
Individualrechte S. 79.' 150. 539. 546. 559.
Industr ie der Vereinigten Staaten S. 26.
In jec t ionsmi t te l S. 73.
In land S. 149. 711/ VenStzüch'im ^ 'S: 4 l ^.f-Neschrlinkung des

Patentschutzes auf — S.. 109 fg. 50ö. K
Instrument. musidaliftheF s :M . "

. I r r t hu m bei PatentanlnnßM ^- G: 631.
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Juristische Person, originärer Patenterwerb ̂ . 6 1 , als Patmtverletzer
S. 442>-nicht ftrafttchtlich veranwortlich S. 526. 537, Strafantrag S. 550/
Erlöschm des Antragsrechts S. 562.

Kaffee rösten S. 77.
Kalligraphie. Methode der, teBl Gegenstand des Patentschutzes S. 53.
Kaltwasserheilanstalt S. 67. 68.
Kampf als rechtserzeugmdes Princip S. 6,
Kartoffelkrankheit S. 109.
Kassenverwaltung des Patmwmts S. 304.
Kauf der Erfindung S. 80, des Patents S. 172, des Landespatents,

wenn unterdessen in Reichspatent verwandelt S. 714 fg., der patentirten
Waare S. 102, des Patentrechts S. 172 fg., 263 fg., eine Begünstigung?
S. 677 fg.

Kautschuk S. 49.
Klavier S. 49.
Kochrecept S. 109.
Konkurs des Anmelders S. 331, des Patentinhabers S. 170/ bez.

der Nichtigkeitsklage S. 390.
Kosten des Veweisverfahrens vor Patentamt S. 358. 405,' des Nich»

tigteitsverfahrens S. 413, in I I . Instanz. S. 416, der Patentprocesse S. 499.
Krankenstuhl S. 73.
Kräuselkrankheit S. 67.
Kriegsmarine s, Flotte.

Landespatent S. 137. 684. 687. 698 fg. 718.
Landesrecht und Reichsrecht S. 477. 693.fg. 700 fg.
Landstraße Fahrzeuge auf,,S.^ 113.
Landwirthschaft.S. 67.
Leiche. Verwerthung derselben S. 70.
Leichenverbrennung S. 63.
Licenz S. 157. 432. 708. 712) prsoario S. 159, an bestimmte Indu-

strieproducte gelmndme S. 160 fg.
Licenzauflage des Patentamts S. 405.
Licenzpflicht S.'133 fg., unter beliächbarten Erfindungen S. 254 fg.
Lohnschriftsteller S. 59. '

Maschinenfabrikation S, 69.
Maßangabe in der Beschreibung S..343.
Maximum der Vuße S. 661 fg.
Mentalreservation im Erfinderrecht S. 61. fg.
Mißbrauch des Patentrechts S. 25 fg. .
Mitberechtjgung mehrerer am Patent'S. 152. 258. 432. 708.



Mitgliedergruppen des Patentamts S. 305 fg.
Mündlichkeit vor Patentamt S. 386 fg.
M u n i t i o n S. 70. 12t.
Musterschutz, Unterschied von Patentschutz S. 54 fg.

Nahrungsmit te l S. 71 fg.
Naturrecht, sein Verhiiltniß zum positiven Recht S. 11 fg.
Nebenamt, eines PatentbeamtmS.295 fg., Patentbeamtung als, S. 301.
Nebenintervention (strafprocefsualische) S. 6?"
Nebenklage (strafprocefsualische) S. 635.
NsFo t i o rüN F«8tio, keine bezüglich des Strafantrags S. 550.
Neuerwerb bei Verwandlung des Landespatents in ein Reichspatent

S . 712 fg.
Neuheit der Erfindung S. 34 fg. 43 fg.: der Combination S. 47 fg.,

zur Zeit der Conception Si 51, der Anmeldung S. 52,
Neuzeitigkeit der Erfindung S, 53.
Nichtig es Patent, Verweisung eines — an Patentamt S. 172 fg., Verpach-

tung S. 178 fg., Gesellschaftsvertrag bezüglich eines, S^ 182 fg.,' Zusatzpatent S.
266 fg., Festsetzung der Nichtigkeit S. 233 fg:, Nichtigkeitsgrund S.237, Patentan-
maßung im Fall der, S. 686, Nichtiges Landespatent, wenn in Reichspatent
Verwandelt S. 708. 717, Nichtiges Reichspatent, aus Landespatent er-

wachsen S. 716 fg. '
Ron bis i n iäsm S. 609 fg.
Norm, strafrechtliche S. 500.
Nützlichkeit des Erfinderrechts S. 22 fg., Nützlichkeit der Erfindung

nicht erforderlich S. 63.

Objectives Strafverfahren S. 673 fg.
Occupation Rechtserwerb durch, S. 6. 58 fg.
Ofen S. 109.
Offenkundigkeit der Benutzung S. 40 fg^
O ffenlegung der Erfindung, eine Pflicht S. 129. 339 fg., beim Auf-

gebot S. 326.
Off ic ialmaxime S. 379.
Or ig ina l i t ä t S.-34 fg.
Orthopädischer Apparat S. 73.

Pacht des Patents S. 178. 264.
Papierfabrikat ion S. 69.
Papierformat der Anmeldung S. 343.
Papiergeld S. 122.
Parteieneid S. 395 fg.

- Parteienöffentlichkeit S. 387 fg.
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Patent als Primafaciebeweis S. 2H3. .487.
Patentabgabe S. 139 fg.
Patentamt S. 96. 273 fg.. als begutachtende Behörde O. 488 fg.̂ 634.
Patentanwälte S. M4.
Patentbeamte S. 288 fg.
Patentbeschrcibungen, amtliche nn Ausland S^ 43 fg.
PatentanmaßZng ß. 6Y) fg.
Pyt^ntextheUung H. 95 w 366.
Patentgefetz deutsches, Geschichte desselben O. ,28, ChalMterM S.

29, anderer Länder, insbesondere Frankreichs S. 30 fg.
Patentschriften H. 369 fg.
Pgt.fMschutz. M M auf hie EntzwUelung der Industrie S. 26 fg.,

Unterschied vom Musterschutz S. 54 fg.
PateMurtunde D. 366.
?Än1i2.nl>, aotin bezüglich-dB Pajenjß S„.22S fg.
Pendenz S. 245 fg. 352 fg, 43,4 fg, 486 fg., MtzyMisGe Regelung

S. ZH1 fg.
Pfandrecht lfm Patent G. 166 fg. 432. 7,08. 7̂12 fg.
Pfl.j.ch.t d?s Berechtigten hei Ilssmaterialrechtess ß.. 16, heim Eigenthuin

S. Z6. des Gpfind r̂s und Patentinhabers G. 129 fg.
Pluspetitio S. 132.
Polizeidelicte, Behandlung der Schuldseite S. 690 fg.
Popularklage S. 215 fg.
Präjudicialpunkt, Entscheidung S. 240 fg. 468. 634- 488.
Precariolicenz S. 459.
Pr ior i tä t der Anmeldung S. 8Z fg.
Privatcorrefpondenz S.«35.
Privatgut oder re8 eommnnis amniuip., Entscheidung S. 277.
Priuatklage straftechtliche S. 628 fg.
Procetzfähigkeit S. 389 fg. 487.
Procurist, Disposition über Patent? S. 231.
Produkt des Gewerbes, Erfindung als «H. 97, Einziehung S. 586.

588 fg.
Prolongation der Landespatente keine, S. 704 fg.
?rounuei»tii0 S. 444.
Publication des Aufgebots S. 338 fg.. der Patentertheilung S. 328.

366 fg.. der Patentversagung S. 370. des Strafurtheils S. 669 fg.
Public um, Täuschung des, durch Patentanmaßung S. 683 fg. 688.

Raffinirung S. 76.
Reblaus S. 122.
Recht positives, Verhältniß zum Naturrecht.S. 11 fg.
Rechtsgut S. 500. 513.»



Rechts i r r thum S. 528 fg. 693 fg.
Rechtspolizei im Patentrecht S. 2<9 fg. 281.
Réclame S. 209. 681 fg.
Rédhib i t ion des Patents S. 177.
Registerführung S. 184. '417. Berichtigung S, 438.
Regreß des Sammtschuldners, welcher die Buße bezahlt hat S. 664 fg.
Reich deutsches, Verhältniß zum Patentwefen S. 95 fg.
Reichskanzler, als Organ der Expropriation S . 119, als Organ der

Aufsicht über das Patentamt S. 276.
Reichsrecht und Landesrecht S. 477.
Reichstag, Eintritt eines Patentbcamten in den, S. 293.
Reichsverfaffung, Zwecke derselben, maßgebend für Expropriation

S. 120 fg.
Reparatur einer patentirten Sache S. 100.

ooiuinunig omuiu i l l oder Priuatgut, Entscheidung S. 277.
Huäioktg, S. 445 fg.

I is8 ü u i l i n s , Occupation S . 58. Î49.
Retentionsrecht S. 166, gegenüber der Einziehung S . 583.
Revis ion gegen Strafurtheil S. 671.
Revocat ion des Patents Mangels Ausführung S. 206 fg.. Mangels

Licenzgewährung S. 211 fg.. Zeit ihres Eintritts S. 222. 410, des Zu-
satzpatents S. 266.

Rol le des Patentamts S. 184. 4 l7 , Primafaciebeweis des Patenter-
werbs S. 488.

Ruhen der Strafverjährung S. 606 fg.
Ruhestand. Versetzung in den S. 303.

Sachverständige S. 358. 395. 402. 489.
Schadenersatz s. Entschädignng.
Scheinpatent S. 232 fg.
Schif fe, Ausübung der Erfindung auf, S. 112, Einziehung S. 586.

Schiffseinrichtungen S. 12l, f. Fahrzeuge.
Schlietzvorrichtung S. 49.
Schlußverfahren vor dem.Patentamt S. 405.
Schöffengericht S. 695 fg.
Schöpfung, ihre rechtserzeugende Kraft S. 1. fg.
Seewasser trinkbar machen S . 76.
Senate des Patentamts' S . 274. 305 fg.. Dirigent S. 308. 320.
Sicherheitslampe von Davy S. 47 fg.
Sicherstellung des gestörten Patentinhabers S. 441.
Sicherung des Beweises, Verfahren zur,, S. 492 fg.
S i t t e gute, Erfindungen, welche ihr widersprechen S . 70.
S o l i d a r h a f t u n g bei dem Entschädigungsanspruch S. 467 fg., bei

der Buße S. 662 fg.



Spécification, Rechtsenverb durch, S. 6, Stellvertretung S. 58.
Stahl S. 76.
Stellvertretung bei der Anmeldung S. 331, bei der Klage S. 487,

beim Strafantrag S. 547, im Interventionsverfahren S. 636. 659.
Stenographie S. 53.
Steuer S. 141 fg., Wirkung der Nichtzahlung S. 196 fg., Rückver-

gütung bei Nichtigkeit S. 245.
St i f tung, Verzicht auf Patmt S. 229 fg.
Stockfische wässern S. 77.
Störung, als Voraussetzung des Patentanspruchs S. 435, Beispiele

von Störung S. 438 fg., in fremden Namen S. 442.
Strafkammer S. 624 fg.
Strafe, ihr Charakter S. 500 fg., des Patentbruchs S. 503. 567 fg.
Strafmandat S. 696 fg.
Stundung der Patentabgabe S. 145 fg.

Tafelklavier S. 49.
Taschendiebstahl S. 70.
Taschenspieler. Hülfsmittel derselben S. 63.
Telegraphenleitung, unterseeische S. 112.
Temparaturangaben in der Anmeldung S. 343.
Theilbarkeit des Antrags auf Buße S. 660.
Theile der Erfindung, Umfang des Patentschutzes S. 99 fg
Theilung des Patents S. 152 fg.
Thesaurus, Auffindung S. 58. 149.
Thierquälerei S. 70.
Ti te l des Patents S. 293. 304.
Tod des Delinquenten S. 595.
Torpedo S. 121.
Transit S. 111.
Transportmi t te l , Einziehung S. 587.
Treupflicht der Patentbeamten S. 293. 304.

Uebertragung der, Patentansprüche S. 470, keine Übertragung des
Antragsrechts S. 546 fg.

Ueberschuß einer nmen Erfindung S. 45 fg., ein technischer S. 48 fg
Umwandlung der Geldstrafe S. 568 fg., S. 668 fg.
Unbewußte, das in der Kulturentwickelung S. 19 fg.
Unterbrechung der Anspruchsverjährung S. 477, der Strafuerjiihrung

S. 606. 608.
Unterrichtsmethode S. 53.
Unterrichtswefen, Expropriation zu Gunsten des, S. 121.
Untei lbarkeit des Rechts auf Wtentirung.S. 85. des Rechts des

Veto und'der Cassirung S. 86.
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Urheber intellektueller S. 521 fg. 689 fg.
Urheberrecht, seine Grundlage S. 9 fg.
Urkunde S. 395 fg. 404 fg.. édition S. 404 fg.
Üsusfruct am Patent S. 155. 258. 432. 708. 712 fg.

Veranlassung zum Patentbruch S. 521 fg.. zur Patentanmaßung
S. 689 fg.

Veräußerung der Erfindung S. 79, Haftung S. 80, Licenzbegrün-
dung durch. S. 160 fg., der patentirten Producte S. 100 fg., nach Verar-
beitung S. 102.

Verb'efferungserf indung S. 253 fg. 260 fg.. Uebertragungspfiicht
S. 263 fg.

Verein, Verzicht auf Patent S. 229 fg:
Ver fahren bei Verwaltungsgerichten S . 376 fg., bei der Expropriation

S. 126.
Ver jährung der Ansprüche S. 475 fg.. der Strafverfolgung S. 599 fg..

der erkannten Strafe S. 618, der Buße S. 667 fg.
Verpfändung, Licenzbegründung durch — die — der Sache S. 163.
Versagung des Patents S. 370.
Versetzung der Patentbeamten S. 302 fg.
Versteigerung des Patents im Theilungsverfahren S.,'153.
Versuch S. 509. 511. 513.
V e r t r e t u n g des Patentinhabers S. 147 fg.
Verwaltungsger icht S. 278 fg. 374.
Verwaltungsrechtsstrei t S. 372 fg.
Verwaltungsrechtspol izei S . 279.
Verwandlung des Landespatents in ein Reichspatent S< 705 fg.
Verweisung der Nichtigkeitsbeschwerde an das Patentamt S . 240 fg.

248. 486. 634.
Verzicht auf das Patent S. 225 fg., auf Patentansprüche S. 481.
Ve te r inära rzne imi t te l S. 73.
Veto des Erfindungsberechtigten S. 81. 87.
V i n d i c a t i o n , keine des ungerechtfertigt erlangten Patents S. 87.
Vol lendung S. 509. 511. 514 fg. 516 fg.
Vollmacht zur Anmeldung S. 331. zur Klage S.331 fg., zum Straf-

antrag S. 549.
Vollstreckung der Décrète des Patentamts S. 319, s. Execution der

Strafurtheile S. 672 fg.
Vorauszahlung der Patentsteuer S. 200 fg.
Vorhand freie S. 21 fg.
Vo rp rü fung S. 78. 322 fg. 186.
Vorsatz S. 533.
Vorzugsrecht an der Sache, begründet keine Licenz S. 165.



Waffe S. 70.
Wasserstraße, Fahrzeuge auf« S. 113.
Werkzeuge S. 104.
Werkstoffe S. M .
Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Strafurtheile S. 244 fg. 671.

, Wiedereinsetzung in dm vorigen Stand im Strafverfahren S. 695 fg.
Wissenschaftliche Benutzung der Erfindung S. 108.

Zeitliche Beschränkung des Urheber- und Patentrechts S. 13 fg.
Zeugen S. 358. 395 fg., 398, sachverständige'S. 404.
Zeugnißzwang S. 398 fg. 633 fg.
Zurücknahme des Patents s. Revocation.
Zufatzvatent S. 253 fg. 256 fg., Verwandlung in ein Zusatzpatent

S. 707.
Zustellung der Décrète des Patentamts S. 315 fg.

O u e l l e n - N e g i ft e r.

I. Patentgeseh.
8 1 S. 32 fg. 62.fg.
8 2 S. 34 fg.
8 3 S. 56 fg. 81 fg. 89 fg.
8 4 S. 97 fg.
8 5 S. 92 fg. 137 fg. 115 fg. 112 fg. 717.
8 6 S. 80 fg. 150 fg. 560.
8 7 S. 139 fg. 191. 256 fg.
8 8 S. 139 fg. 145. 366.
8 9 S. 145. 196 fg. 224 fg.
§ 10 S. 233 fg. 363.
8 11 S. 132 fg. 206 fg. 255.
8 12 S. 147. 333. 334. 389. 486. 549.
8 13 S. 95 fg.
8 14 S. 275. 276. 286. 303. 35s.
8 15 S. 187. 275. 312. 314. 315. 346. 364. 389.
8 16 S. 306. 309.
8 17 S. 307.
8̂ 18 S. 276. 283. 489. 634.



z 19 S. 184 fg. 294. 328. 334. 348. 35k 367. 368. 417. 448. 463.
8 20 S. 129 fg. 145. 337. 340 fg. 341.
8 21 S. 130. 145/316. 333.
8 22 S. 346. 351. 352.
8 23 S. 294. 328. 348. 351. 352. 4tS.
8 24 S. 357. 361.
8 25 S. 312 313. 345. 351. 360. 364.
8 26 S. 352. 359. 366. 367. 370.
8 27 S. 214 fg. 367. 391.
ß 28 S. 384.
8 29 S 292. 316. 386. 394. 402.
8 30 S. 414.
8 31 S. 319.
8 32 S. 312. 316.
8 33 S. 319, 337.
8 34 S. 505. 512. 541. 553.
8 35 S. 670.
8 36 S. 637 fg. 658.
8 37 S. 484. 485. 700.
8 38 S. 475. 478. 600.
8 39 S. 499.
8 40 S. 683.
8 41 S. 699 fg. 702. 704.
8 42 S. 83. 137. 705 fg. 710. 711. 716.
8 43 S. 716.
8 44 S. 138. 717.
8 45 S 704.

I I . Verordnung betreffend die Einrichtung, das Perfahren und
den Geschäftsgang des Patentamts.

8 1 S. 275. 280. 307. 309.
8 2 S. 276.
8 3 S. 187. 276. 292. 315. 418. 419.
8 4 S. 309.
8 5 S. 307. 308:^
8 6 S. 308.
8 7 S. 320. 358.
8 8 S. 320. 359. 364.
8 9 S. 320. 364. 387.
8 10 S: 275.
8 11 S. 320.
8 12 S. 404.
8 13 S. 319. 405. 414.



X 0 I I

§ 14 S. 304. 413. 419.
8 15 S. 418. 419.
8 16 S. .84. 320.
8 17 S. 276. 305. 320. 363.
8 18 S. 320. 349. 350. 367. 388. 418.
8 19 S. 273 fg. 315.
8 20 S. 273 fg.

m . Uebereinkunft der Zollvereinsstaaten vom 21/9 1842.

8 1 2 . 709.
8 HI S. 100.
8 V S. 703. ,
8 VI S. 93. 718.

IV. Französisches Patentgesetz von 1844.

Art. 6 S. 338. 341 fg. 343.
Art. I I S. 321.
Art. 16 S. 258.
Art. 19 S. 254.
Art. 20 S. 202 fg.
Art. 22 S. 258.
Art. 23 S. 369.
Art. 24 S. 370.
Art. 25 S. 370.
Art. 26 S. 370.
Art. 29 S. 194 fg.
Art. 30 S. 267 fg. 342.
Art. 31 S. 35 fg.
Art. 32 S. 224 fg.
Art. 33 S: 683.
Art. 34 S. 217 fg.
Art. 37 S. 223. 235.
Art. 38. S. 222.
Art. 39 S. 236.
Art. 40 S. 567.
Art. 43 S. 567.
Art. 44-S. 568.
Art. 46 S. 239.
Art. 47 S. 491.
Art. 48 S. 492.
Art. 49 S. 445. 450. 451. 585. 669 fg.
Art. 54 S. 699.



V. Oesterreichisches Patentgefetz von l852.
8 19 S. 431.
z 39 S. 587. 592 fg.

VI. Belgisches Patentgefetz von 1854.
Art. 5 S. 431. 452.

VU. Italienisches Patentgesetz von 1859.
Art. 78. 82 S. 705.

VIII. Schwedisches Patentgefetz von 1856.
Art. 13 S. 505.

IX. Ruffifches Patentgesetz (aus dem Reichscodex X I . Th. 2.
Abschn. 3 Kap. 2.)

Art. 6 S. 505.
Art. 17 S. 83.

X. Patentgesetz der Vereinigten Staaten von 1870.
seet. 11 S. 51.

8S<̂  24 S. 51.
8sot. 33 S. 79. 330.
8oet. 34 S. 80.
8«ot. 40 S. 683.
soot, 41

3. I

5sot. 46
8«et. 47
8eot. 48

49

S. 281.

XI. Urheberrechtsgesetz vom 11. Jun i 1870.
§ 3 S. 150.
tz 5 S. 160: 439.
tz 17 S. 183.
tz 18 S. 448 511. 530. 637. 658. 661.
§ 19 S. 498. 499.
§ 20 S. 511. 525. 526. 580.
§ 21 S. 445. 448. 449. 585. 592. 593.
§ 22 S. 511, 513. 515.
tz 26 S. 445. 449. 580.
tz 27 S. 511. 557. 580.
§ 29 S. 498. 499.
tz 31 S. 295 488.
§ 32 S. 485.
tz 33 S. 475. 476. 601.
§ 34 S. 475. 601.
tz 35 S. 56ä.



§ 37 S. 608 fg.
tz 38 S. 606.
§ 49 S. 488.
Z 50 S. 106.
H 54 S. 511. 525.
tz 55 S. 653.
Z 56 S. 511.
tz 58 S. 706.
§ 61 S. 150.

XI I . Musterschutzgesetz vom I I . Januar 1876.
s 1 S. 53 fg.
tz 3 S : 15V. 322.
§ 5 S. 99.
tz 9 S. 96. 328. 348.
§ 10 S. 321. 322. 392.
§ <lt S. 328., . - , . , < . ' , , ,
tz 14 S. 295. 485. 488. 511. 445. 499, 526. 5s5. 637.
§ 15 S. 484.
§ 16 S. 150.
Z 17 S. 418. 707.

XII I . Kunstwerkgesetz vom 9. Januar 1876..
tz 5 S. 99. 439.,
§ 6 S. 52. 103.
tz 8 S. 160.
§ 15 S. 183.
§ 16 S. 485. 486. 499. 5N. 526. 637.
§ 18 S. 706.
Z 20 S. 150.

XIV. Photogravhiegesetz vom 10. Januar 1876.
tz 7 S. 150.
tz 9 S. 150. 295. 485. W9. S l i . 536. 637.
ß 10 S. 295.
tz 12 S. 707.
§ 16 S. 488.

XV. Marlenschutzgefetz vom 30'.'Novembre

§ 1 Z. 96.
tz 6 S. 348.
§ 13 S. 430.
Z 14 S. 101. 455. 457. 511. 542. 558.
§ 15 S. 637. 658. 661.
tz 16 S. 499.



xov

§ 1? S. 455. 585.
8 19 S. 434.

XVI. Deutsches Handelsgesetzbuch.

Art. 2? S. 431. 498.
Art. 42. 43 S. 231.
Art. 96 S. 264.
Art. 103 S. 231.
Art. 116 S. 230.
Art. 231 S. 230.

XVII. Haftpflichtgesetz.
§ 3 S. 650.
8 6 S. 499.
§ 7 S. 499.

XVIII. 0oäs oivil.
Art. 1184 S. 214. 411. 413. 440.
Art. 1187 S. 201.
Art. 1188 S. 221.
Art. 1203 S. 660.
Art. 12W S. 6S4.
Art. 1245 S. 714.
Art. 1351 A 233.
Art.- 1424 O< 575.
Art. 1638 S. 175.
Art. 1845 S. 183,
Art. 1847 S. 3K4.
Art. 2223 S. 478.

XIX. .Preußisches Landrecht.
I 6 § 98 fg. 115. 116. 122 S. 649.
II 10 § 89 S. 289.

XX. Sächsisches Crvilgesetzbuch.
§ 153 S. 473.
§ 717 S. 201.
8 931 941. 942. 945 S. 175.
§1370 S. 264.
8 1506. 1507 S. 288.

XXI. Züricher Civilgesetzbuch.

s 509 S. 4i7.
§ 1405. 1413 E. 175.



xövi

XXII. Preußisches Exproprilltionsgefetz vom 11. Juni 1874.
§730 S. 127.

. XXIl l . Römische Rechtsquellen,
lei ^oilla, rspstunäarum v. 57. 62, Isi Namllia o. 55, wdui.

x RoN2,ua) o. 2 S.Z572.
62^8 U. 92. 95 S. 433.

I I . 157 S. 561.
m . 164 S. 433.
Hl. 202 S. 461.
IV. 16 S. 437.
IV. 26 S. 373.
IV: 166a S. 217.

Uipiani ki-assm. I. 19 S. 227. 228.
Vat. tz 83 S. 155. .
Vo8it!l. § 11 S. 227. 228.

Institutionen.

§ 25 äs rslmu äivi«. (2, I) S. 425.
ß 41 S. 439.
ß 4 und 5 äo u3u<Npiou. et lougi tsNp. z>o«8tz8». (2, 6) O. 465.
tz 2 ä« versäum ^uaiitats st äiöersutia (2, 18) S. 561.
§ 5 ä» tloisäitat. M»» ab intestato (3, 1) S. 596.
§ 3 äs sN^tions st vsuäitiouo (3, 23) S. 471.. 472.
§ 5 S. 80.
§ 1 vi donoruN laptoi. (4, 2) S 529.
ß 1 äs psrpet. st tvmpor. aot. (4, 12) S. 646.
ß 2 äe Me. Mäioig (4, 17) S. 425.

Pandecten.

lr. 6 ß 1 äs lu» gui uotautur infamia (3, 2) S. 412.
ü- 4V äs proonlatoiidus (3, 3) S 444.
b. 42 xr. ir. 45 § ,1 S. 217.
ü-. 5 § 5 (6 ß 3) äs nsssotiis gsgtig (3/5) O. 458.
ü-. 3« (31) tz 7 S. 86.
b. 39 (40) S. 204. .,
lr. 5 z»l. äs eainWmatoiibllg (3, 6) S. 462.
b. 9 tz 7 b̂ . 10 yuoä wetu» oauya ßsstmu erit (4, 2) S. 88.
L̂ . 16 z 2 S. 462.
5. 9 tz 1 u. 2 äo äolo nMo (4, 3) S. 88.
b 18 z>l. und § 4 S. 88.
5, 24 S. 88.
b. 39 S. 88.



kr. 40 S. 88.
kr. 4 § 6, kr. 5—7,Hy aUeuHÜon. juäioii mutlmäi oauLH kaew ( l , 7)

S. 462.
kr. 35 äs ^üioüs (5, H) S. 645.
kr. 25 § 2 'und 4 äs doisäitati8 xstitious (5, 3) S. 426.
§ 6 S. 465.
kr. 2 81 Z>3I8 Iiyrsclitatis (5, 4) S. 288.
kr. 9 äs i-si vinaioations (6, 1) S. 436.
5. 21 S. 472.
5 . 27 § 3 S. 426. '
kr. 33 S. 432. 463.
5 . 35 xr. S. 432. 463.
kr. 35 tz 1 S. 444.'
5 . 36 z>r. S. 436.
kr. 42 S. 442. 463.
kr. 52 S. 462. 463.
kl. 63 S. 472.
kl. 64 S. 426. 447.
kl. 80 S. 440.
tr. 3 § 1 äs Vndiioiani!, in rsm aotious (6, 2) S. 268.
kl. 9 § 4 äs U8uklnow (7, 1) S. 713.
kr. 12 § 5 S. 435.
kl. 15 § 7 S. 708.
tr. 33 8 1 S. 288.
kl. 60 p l . S. 428.
kl. 3 8 2 äs U8uklllotu aäolS8oeuäo (7, 2) S. 155.
tr. 16 8 2 äs U8U st kabit. (7, 8) S. 258.
tr. 18 S. 204.
kl. 11 äs ^lvitutidug (8, 1) S. 85.
kr. 19 äo Lsrviwt. prasä. urkan. (8, 2) S. 85.
kr. 4 § 2 m 8Slvitu8 vinäiostur (8, 5) S. 426. 447.
kr. 4 § 3 S. 86. 136. 235. 251.
tr. 6 § 6 S. 426. 447.
kr. 17 tz 2 S. 88.
kr. 13 § 3 aä Is^om ^ u i l i a m (9, 2) S: 435.
kr. 23 8 8 S . 462.
tr. 34—36 S. 435.
kr. 44 8 1, b- 45 S. 467.
b. 5 § 5 äs bis <M skkuä. (9, 3) S. 215.
kr. 2 z>r. § l äs uoxalidn8 aotiouidus (9, 4) S. 467.
kr. 4 tz 2 ünium rsFuuäormn (10, 1) S. 425.
tr. 25. § 9 kamiliao dsroi8ouiiäa« (10, 2) S. 136.
tr. 25 § 15 S. 204.

Köhler. Patentrecht. "



xovm

kl. 6 § 2, LONiuuui äiviäuuäo (10, 3) S. 204.
lr. 7 tz 6 S. 152.
kr. 7 8 13 S. 715.
kr. 10 xr. S. 462.
kr. 14 § 2 u. 3 S. 152.
kl. 3 § 15 aä sxbidsuäum (10, 4) S. 438.
kr. 5 M S. 442.
tr. 12 § 6 S. 440. 463.
kr. 1 h 1 8i msnsor kai8. moä. äix. (11. 6) T., 288.
kl. 2 § 7 u. 9 äo isIiFwsis (11, 7) S. 228.
tr. 3 S. 228. . ,
kr. 4 tz 1 äs row8 oleäiti8 (12, 1) S. 425.
kl. 8 S. 435.
kl. 36 S. 354.
kl. 9 8 ? äs ^ulHuranäo (12, 2) S. 482,
kr. 11 § 1 S. 483.
kl. 13 § 1 S. 263. 483.
kl. 30 § 3 S. 215.
tr. 4 § 4 äs iu liteul ^urauäo (12, 3).S. 496.
kr. 5 § 3 S. 496.
kr. 15 tz 1 äs «onäictions iuäMti (12, 6) S. 89.
tr. 55 S. 425. 426. 447.
kl. 13 äe oouäiotious turtiva (13, 1) S. 468.
kr. 22 § 2 äs piFnoratieia aotious (13, 7) S. 425.
kl. 1 § 6 äs xoeuUo (5 , 1) S. 257.
kr. 2 S. 257.
kr. 3 8 11 S. 646.
kl. 13 S. 257.
kr. 15. 16. 19 8 2. 32 xr. S. 257.
kr. 37 8 3 S. 257. ^
kr. 50 8 3 S. 257.
kl. 1 8 9 yuauäo äo xooullö aot. auvalls (15, 2) S. 266.
kr. 16 § 1 pro 8ooio (17, 2) S. 152.
kr. 38 § 1 S. 265.
kr. 52 § 18 S. 575.
kr. 55. 56 S. 575.
tr.'63 § 10 S. 182.
kr. 4. 5. 6 pr. äs oontralisuä», ymtioiw (13,1) S. 80.
kr. 34 § 2 S . 80.
kr. 35 8 4 S. 472.
kr. 44. 57. 58 S. 175.
kr. 45 S. 177.



xcix

kr. 50 S. 200.
kr. 70 S. 80.
A. 21 äs ksreäitarv vei aotiouo vsuäita.(18, 4) S. 472.
kr. 14 (13) äs porioulo st coumioäo rsi veuä, (18, 6) S. 471.
kr. 1 8 1 'äs aotionidu8 emti venait! (19, 1) S. 174.
kr. 6 8 4 S . 177.
5 . 13 § 1. 3 S. 177.
kr. 13 § 12 S . 471.
kr. 13 tz 18 S . 715.
kr. 31 pr. S . 472.
tr. 7. 8. 9 pr. loeati eonäusti (19, 2) S . 180.
kr. 15 tz 8 S . 180.
tr. 25 § 8 S . 472. '
kr. 33 S . 180.
kr. 9 § 1 äs piFU0lidu3 (20, 1) S . 16?. 168.
kr. 9 pr. czui potinreg in Vissuors (20, 4) S. 645.
k. 23 § 1. 7. 9 äs aeüilio. eäioto (21, 1) S . 178.
lr . 24. 27. 29 tz 1 S . 173.
kr. 48 tz 7 S . 237.
kr. 60 S . 178.
kr. 61 S. 175.
tr. 31 äs sviotiouidns (21, 2) S. 177.
kr. 32 § 1 S . 237.
kr. 39 § 3 S . 80.
kr. 43 S . 174.
kr. 48 S . 174.
kr. 49 S . 174.
kr. 69 § 1. 2 S 80.
kr. 69 § 5 S . 174.
kr. 19 äo U8uri8 (22, 1) S . 426. 447..
kr. 49 S , 447. .
kr. 10 tz 2 äs Mrs äotium (23, 3) S . 715.
kr. 49 S . 714.
tr. 69 § 9 S . 715.
kr. 78 § 4 S . 715.
kr. 80 S . 354.
kr, 81 S . 39.
kr. 83 S . 354.
kr. 31 § 1 äs äonatiou. iutsr viruiu ot ux. (24, 1^ S . 58.
kr. 66 8 6 Fointo matrimonio (24, 3) S 714. ^
kr. 8 Z 1 äs üäsju83oridn8 et uomiuat. (27, 2) S^ 330.
kr. 13 Z 2 ym togtamsuta kaosro (28, 1) S . 412.



5. 19 8 2 äs iiyu8to luvto ill it i) tost. (28, 3) S. 352.
kr. 9.8 4 äo dorsä. iuLtitueuäis (28, 5) S. 228.
kr. 6 § 7 äs aäliuir. v«1 omltt. n«rsä, (29, 2) S. 232.
kr. 17 pr. kr. 19 S. 553.
kr. 32 pr. 34 xr. S. 553.
kr. 96 S. 553.
kr. 39 § 1 äs isFatig I (30) S. 426.
tr. 10 z»r. äs aäüusnäi» vsi transkorsuäi» Is^. (34, 4) S. 354.
kr. 14 nr. S. 354.
kr. 21 äs «ouäitiou. st asmon8tr. (35, 1) S. 553.
kr. 81 § 1 S. 200.
tr. 107 S. 354.
tr. 28 (27) aä 8snHtu8«. 'llsdoUiauuN (36, 1) S. 598.
kr. 51 (49) S. 252.
lr. 14 § 8 äs douolmu z>083688iauo ooutr. tad. (37, 4) S. 412.
tr. 15 S. 239.
d . 6 § 6 äs Oardouiauo süioto (37, 10) S. 440.
tr. 25 ä« bonis Udertornm (38. 2) S. 239.
t i . 5 pr. c>M8 oräo in z>088S88. 8srvstur (38, 15) S. 550.
kr. 2 § 18 »ä 8«naw3<:. ^srtuU. (38, 17) S. 352.
lr. 15 äs opsri8 novi nuntiatione (39, 1) S. 441.
tr. 22 S. 428.
fr. 5. 6. 7 äs ayua «t st aquas pluviks arosnä. (39, 3) S. 423.
tr. 7 S. 428. 441.
tr. 11 8 2 kr. 12 lr. 13 S. 428.
tr. 11 8 2 äs i>ud1i(Nui8 (39, 4) S. 575.
tr. 14 S. 576.
lr. 13 pr. äs iuorti8 02.U8». äonationidn8 (39, tt) S. 89.
tr. 8 3 S . 89.
kr. 3 äe NanmuisLianidug (40, 1) S. 228.
kr. 4 y»i et a guidas iuanllwi88i (40, 9) S. 228.
kr. 26. 27 8 1 S. 228.
kr. 26 äs UboraU o»U82 (40, 12) S. 80.
kr. 20 § 4 äs aäynirsnäo rsrum äomiuio (41, 1) S. 433.
kr. 23 § 1 S. 268. 467.
kr. 30 p l . S. 715.
kr. 37 ß 1 S. 257.
kr. 40 S. 268. 433. 467.
kr. 43 8 2 S . 258.
kl. 48 8 1 S. 433. 466.
tr. 12 äs rs Hnäieata (42, 1) S. 472.
tr. 6 H 2 äs oonk«88i8 (42, 2) S. 379.
tr. 3 äe oV88ions uouormn (42, 3) S. 170.



kr. 9 tz 4 äs rsb. »uotor. Mä. z>083iä.̂ (42, 5) S. 204.
kl. 3 H S äs t»d. sxbibsnä. (43, 5) S. 442.
kr. 2 pr. tz 2 11 c^niä in looo Mblieo vol it iu. üat (43, 8) S. 216.
kr. 2 tz 43 S. 428. ,
kr. 2 8 45 S. 216.
kr. 6 S. 217.
kr. 1 pr. äs via pubi. (43, 11) S. 216.
kr. 1 pr. nt in ümnins pudl. navi^. lio. (43, 14) S. 216.
kr. 1 pr. äs ripa mmnouäa S. 216.
kr. 1 Z 13. 14 äs vi st äs vi arm^ta (43, 16) S. 467.
kr. I tz 48 S. 462.
kr. 3 tz 10. 11 S. 467.
kr. 3 tz 2 äs aqn», «ottiä. st as8t. (43, 20) S. 713
kr. 7 S. 441.
kr.» 11 tz 9 ynoä vi aut olam S. 471.
kr. 18 8 7 S. 428.
kr. 14 kr. 15 pr. S. 428.
kr. 15 8 4 S. 476.
kr. 16 8 2 S . 423.
kr. 2 tz 3 äs prsoario (43, 26) S . 159.
kr. 3 kr. 15 8 2 S. 159.
kr. 1 tz 5 äs ardor. oasäsnä. (43, 27) S. 86.
kr. 3 8 12. 13 äs bouüus lidoro oxbidsuä. S. 215.
kr. 18 äs sxosMouidu8 (44, 1) S . 425.
kr. 2 äs sxeoMons rsi Mäio. (44, 2) S. 239. 252.
kr. 9 pr. S. >446.
kl. 14 8 2 S. 237.
kl. 15 S. 266. 443.

.kr. 17 S. 446.
kr. 25 8 1 S. 666.
kl. 30 tz 1 S. 443.

kl. 12 äs obliFatiouidns st aotionibu8 (44, 7) S. 461.
kr. ,15 S. 239. 252.
kr. 26 kr. 33 S. 646.
kr. 35 i»r. S. 462.
kr. 49 S. 461.
kr. 58 S. 646.

kr. 41 äs vsldolnw odliFÄtionilius (45, 1) S. 201.
kl. 83 § 5 S. 161.
ki-. 85 § 7 S. 200.
kl 89 S. 201.
kl. 121 8 3 S . 461.
kl.-136 tz 1 S. 85.



ci i

kr. 440 § 2 S. 85.
i l . 3 § H äs anodin rsis ociu8t!tusuäi8'(45, 2) S. 660.
kr. 1 8 2 äs gtiplilations 8srv«rum (45, 3) S. 257.
kr. 6 8 2 äs Üäk̂ n880l1bü3 st mauäat. (46, 1) S. 645.
kr. 66 S. 247.
kr. 8 § 5 äs U0vationU)U8 (46. 2) S. 482.
kr. 53 äs 8o1Mollidii8 st 1idsr2,tiomdu8 (46, 3) S. 482.
kr. 70 S. 201.
5 71 § I.S. 197.
kr. 91 S. 482.
kr. 98 8 3 S. 435. § 8 S. 161.
tr. 8 z>r. r^tam rem Iiadsri (46, 8) S. 446.
kr. 24 xr. S. 197. 550.
kr. 25 S. 197.
kr. 1 z>r. äs xrivati8 äelicti8 (47, I) S.' 646.
kr. 14 pr. äs km-ti« (47, 2) S. 472.
5. 2 § 20 vi douorum raptormu (47, 8) <2. 528.
lr. 2 äs tsrmiuo moto (47, 21) S. 535.
lr. 3 pr. äs papularibug action. (47, 23) S. 215.
kr. 7 i»-. S. 217.
Ü-. 7 tz 2 äs 2eLU8atiomdu8 (48, 2) S. 609.
tr. 20 S. 596.'
A. 11 aä Is^om ^uliam montât. (48, 4) S. 596.
tr. 7 aä Is^sm ^uliam äs vi xrivata (48, ?̂) S. 575.
kr. 20 äs posui3 (48, 19) S. 646.
ü°. 1 § 3 a ^nidii« appsllari non liest (49, 2) S. 365.
fr. 2 pr. Mas gsutsutias 8Îuo aWsliat. rsscinä. (49, 8) S. 330.
lr. 45 tz 9 äs jurs üsoi S. 373.
lr. 46 tz 9 S, 647.
tr. 17 äs rsxulls ^uris (50, 17) S. 201.
kr. 38 S. 462.
kr. 152 tz 3 S. 461.
ir. 156 S. 404.
kr. I N S. 200,

Codex. .

o. 7. äs äolo malo (2, 20 ^M) S. 88.,
o. 5. 17. 22 äs rsi vmä. (3, 32) S. 425.
e. 2 äs isFS ^ ' .Ma (3, 35) S. 88.
o. 3 äs oonäiot. sx Is^o (4, 9) S. 425.
o. 9 äs dersäitats vsi »otious venä. (4, 39) S. 472.
e. 16 äs prasä. vsl M s rsd. (5, 71) S. 425".
o. 21 §' 5 äs kurti8 (6, 2) S. 433.



o. ! pr. äs sorv. oomm. mau. (7, 7) S. 227.
o. 3. 45 äs 8srvo xiFnori äaw (7, 8) S. 228.
o. 8 § 1 äs z>ra«3oript. XXX. vsi X I . anuor. (7^39) S . 479.
e. 7 nnäs vi (8. 4) S. 575.
o. 1 orsäitorsm sviotiouom non äsdsrs (8, 45 ft6^) S. 16 l.
e. 1 äo inkaut. oxpoMis (8, 51 ^52^) S . 468.
c 10 § 1 äs rovoeanä. äonat. (8, 55 ^56)) S . 559.
o. 9 äs aoou8Nt. (9, 2) S. 609. 616.
e. ume. MÄlläo eiv. aot, oriiu. praH. (9, 31) S 483.
o. 4 äo oriui. sxi»i1. dsrsäit. (9, 32) S. 425.

XXIV. Gericht.sverfassungsgesetz.

Einführungsgefetz dazu § 8 S. 485. 625.
Gerichtsverfassung § 8 S. 299.
§ 14 S. 300.
§ 27 S . 624.
z 71 S. 391.
tz 72 S. 625.
§ 73 S. 624.
§ 75 S. 624.
§ 80 S. 624.
§ 100 S, 484.
§ 105 S. 240.
§ 123 S. 624. 625.
§ 136 S. 624.
8 !44 S. 606.
§ 158. 159 S . 399.
8 183 S. 625.
8 186^193 S. 319.
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S te inbe is , Reform der Ertheilung von Erfindungspatenten im Gewerbe-
blatt aus Württenberg 1873 Nr. 24.

, Franz W i r t h , die Patentreform. Frankfurt a/M. 1875.
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rechtfertigter Bereicherung, Leipzig !878.

F i t t i n g , über den Begriff der Rückzichung, Erlangen 1856.
Muther , zur Lehre von der römischen Actio, Erlangen 1857.,
Be l ter , die Aktionen des römischen Privatrechts, Berlin 1371 fg.
Huschte, das Recht der Publicianischen Klage,, Stuttgart 1874.
Krüger , Proceßualische Consumtion und Rechtskraft, Leipzig 1864.
Merkel , der Konkurs der Akttonen, Halle 1877.
Degenkolb, Einlaßzwang und Urtheilsnorm, Leipzig 1877.
Thon, Rechtsnorm und subjectives Recht, Weimar 1878.
Demel ius, Untersuchungen aus dem römischen Recht, 1856.
Unterholzner-Schirmer, ausführliche Entwicklung der gesammten

Verjährungslehre, Leipzig 1858.

Schmidt, die Grundlehren der Cession. Braunschweig 1863 fg.
Demel ius , die Exhibitionspsticht, Gratz 1872.
Schröder, das Notherbenrecht, eine civilistische Abhandlung. Heidelberg

1877'.
Par i s ius . die Genossenschaftsgesetze im deutschen Reich, Berlin 1876.
I ^ r o m k i s r s , tnsoris et prati^us äsz odÜFationz, ?ari3 1857.

1858.
Vomolomds, oours äs ooäo eivil, sä. Lsl^s 1846 fg.
H.ukr^ st Kau , oour» äs äroit civil ÜAuyai« 4ms sä., ?2.ri8

H 869 fg.
L a ä i s r s , äs la solidarité ut: äs i'iuäiviÄdilits, ?ariZ 1852.

oulF sIsrusiitHils äs äroit oivil krHU^aiZ, kari» 1850 fg.
, louais sä. LsIZs 1849.
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Ideui. Commentaire, du eontrat äs sooiete eu matière eivils et ooin-
meroiaie, ed. Lei^e 18^3.

?au1 ? o u t , Oommentaire-traity dez zoeietos sivUes et oowmeroiaies

karis 1872.

Idem, ^antissoment iln o0mmentair6»tlaits des votits contrats I I z».

563 fg. ?ari8 1867.

V. Werke über Civi lproceß.

Die bekmlnten Lehrbücher von Wetzell, Renaud u. dgl. Die Materia-
lien der D. Ciuilproceßordnung in der Originalausgabe.

u. Bar , Recht und Beweis im Civilprocesse, Leipzig, 1867.
Z ink , über die Ermittlung des Sachverhaltes im französischen Civil-

vroccsse, München 1860.
Planck, Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten. Rötungen 1844.
Bü low , die Lehre von den Proceßemreden und Proceßvoraussetzungen,

Gießen 1868.
Vo lg iano, gesammelte Abhandlungen aus dem Gebiete des gemeinen

deutschell Civilproceffes, München 1869.
Struckmann-Koch, die Proceßordmmg für das deutsche Reich, Bertin

1877.
Siebenhaar, Commentar zur deutschen Civilvroceßordnung, Leipzig

1877.
Puchelt, die Civilproceßordnung für das deutsche Reich. Leipzig 1877 fg.
Petersen, Civilproceßordnung für das deutsche Reich, Lahr 1877.
L. Seu f fe r t . Civilproceßordnung vom 30. Januar 1877, nebst Eins,

ges. Nördlingen 1877.
Sarwey, Iustizgesetzgebung des deutschen Reichs, I Konkursordnung.

Berlin 1877.
v. Vö lde rndor f f , Konkursordnung (in der Gesetzgebung des deutschen

Reichs) Erlangen 1877 fg.
Harras v. Harrasowsky, die Parteien und der Parteieneid nach dem

gegenwärtigen Stande der Gesetzgebung, Wien 1876.
Br ieg leb, Einleitung in die Theorie der summarischen Processe

Leipzig 1859.

V I . Verwal tunsrecht , Proceß des öffentlichen Rechts.

v. S t e i n , Handbuch der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrechts,
Stuttgart 1870 fg.

V i v i e n , swäes aäminiztrativeZ, ?ari3 1859.
vu fon i - , traite Fe'ns'rai 6e droit administratif apMqns 2 ms eä.

?ari8 1854 fg. ,

V a t b i s , traits tnsori^ue st pratiguo cls droit zmdlle et administratil.
?ari8 1862 fg.
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v. Mafsow, Verfahren in Verwaltungsstreitsachen, I Abtheilung, das
Verfahren im Allgemeinen, Berlin 1876.

v. K i ß l i n g , Reichsgericht und Verwaltungsgerichtshof, Wien 1875.
Schulze, der Rechtsschutz auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts,

Leipzig 1873.
Degenkolb, die 1«x Nsrouica, und das Pfändungsrecht der Steuer-

Pächter, Berlin 1861.
Weizel, das badische Gesetz vom 5. Oktober 1868 über die Organisation

der inner« Verwaltung, Karlsruhe 1864.
Schmi t t , die Grundlagen der Verwaltungsrechtspstege im constitutionell-

»narchischeir Staate, Stuttgart 1878.

VU. Staatsrecht und Völkerrecht.
Grote fend, das deutsche Staatsrecht der Gegenwart, Berlin 1869.
M o h l . das deutsche Reichsstaatsrecht, Tübingen 1873.
Lab and, Staatsrecht des deutschen Reichs, Tübingen 1876 fg.
Dazu Meyer in Hirth's Annalen 1876 S. 656 fg.
Kannegießer, Recht der deutschen Reichsbeamten, Berlin 1874.
Grandke, das Reichsbeamtengesetz vom 31. März 1873, Berlin 1873.
Thudichum, das Reichsbeamtenrecht in Hirth's Annalen 1876

S . 265 fg.
Heffter, das europäische Völkerrecht der Gegenwart, 4. Aufl. Berlin

1861.
N a l t s u 8 - V s r F o , xrsciZ äu äioit äo8 sssiis, karis 1864.
I 'un lc -Lreutano et 8 o r y l . précis au droit äo8 F6U8, ?ari8 1877.
Bl'untschli, das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten, als Rechts-

buch dargestellt, Nördlingen 1872.
v. M o h l , Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, Tübingen 1860 fg.

V I I I . Finanzwissenschaft.
Umpfenbach, Lehrbuch der Finanzwisfenschaft, Erlangen 1859. 1860.
v. S t e i n , Finanzwissenschaft 2. Auflage, Leipzig 1871.
Rau-Wagner , Finanzwissenschaft, Leipzig 1871.
von Hock, die öffentlichen Abgaben und Schulden. Stuttgart 1863.
von Hock, die Finanzverwaltung Frankreichs. Stuttgart und Augsburg

1857.

IX. Strafrecht .

Die Lehrbücher von Heff ter, Köst l in , Berner, Schütze, Hugo
Meyer, u. j . w.

Lai f tner , das Recht in der Strafe, München 1872.
Bekker, Theorie des deutschen Strafrechts, Leipzig 1859.

traits tlisorÏM« ot pratique äu äroit erimiuoi, karig 1836.
Zö l lne r , traits an äroit criminel, ?ai-i3'1844.
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O r t o l a n , sismouts äs äroit psuai, ?»lis 1855.
Geib, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Leipzig 1861 fg.
I i 8 8 o t , 1s äroit V^uai, stuäis äanä »s» priuoipsg, karis 1860.
Gol tdammer, die Materialien zum Strafgefetzbuch für die preußischen

Staaten, Berlin 1851. 1852.
Hälschner, System des preuß. Strafrechts, Von« 1858 fg.
läsm. Die Lehre vom Unrecht in seinen verschiedenen Formen, Gerichts-

saal B. 21 S. 11—36. 81—114.
läsm. Nochmals das Unrecht in seinen verschiedenen Formen, ebenda

V. 28 S. 401 fg.
Wächter, das königlich sächsische und das thüringische Strafrecht, Stutt-

gart 1857.
Bern er, Grundsätze des preußischen Strafrechts Leipzig 1861.
B ind i n g, die Normen und ihre Übertretung, Leipzig 1872. 1877.
Oppenhofs, das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, 6. Auflage,

Berlin 1877.

Rubo, Kommentar über das Strafgesetzbuch, Berlin 1870 fg.
Puchelt, das Strafgefetzbuch für das deutsche Reich, Karlsruhe 1871.
Rüdor f f . Strafgesetzbuch für das deutsche Reich 2. Auflage. Berlin 1877.
Hahn, Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, 3. Auflage. Breslau 1877.
Pezold, die deutsche Strafrechtspraxis, Stuttgart 1877.
Meves, die Strafgesetznovelle, vom 26. Februar 1876 commentirt. Er-

langen 1876.
läsm. Die strafrechtlichen Bestimmungen der deutschen Gewerbeordnung

(in den strafrechtlichen Nebengcsetzen des deutschen Reiches, Erlangen 1877,
S , 563 fg.

Holtzendorff, Handbuch des deutschen Strafrechts, in Einzelbeiträgen,
Berlin 1871 fg., worunter citirt werden, Beiträge von Geyer, Heinze,
Schaper und Wahlberg.

Oliauvskn et R s i i s , tdsoris äu ooäs xsuai 5ms sä., karis 1872.
Haus, prinoipss Fsusraux äu äroit psuai bol^s 2 ms sä. 6anä et

?ariH 1874.
Ls r t au l c l , eours äs ooüo psuai 4ms sä. ?luäs 1873.
FuchZ, Anklage und Antragsdelikte. Breslau 1873.
Nesfel, Antragsberechtigungen. Berlin 1873.
Reber, die Antragsdelicte des deutschen Strafrechts, München 1873.
von Kirchenheim, die rechtliche Natur der Antragsdelicte, Tübingen

1877.

von Rohland, das internationale Strafrccht, Leipzig 1877.
Berner, die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen, Berlin 1847.
v. B u r i , zur Lehre von der Theilnahme an dem Verbrechen, Gießen

1860.
läsui, über Causalität, Leipzig 1873.
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v. Bar , die Lehre vom Causalzusammenhang im Rechte, besonders im
Strafrecht, Leipzig 1871.

Langenbeck, die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen, Jena 1868.
Schütze, die nothwendige Theilnahme am Verbrechen, Leipzig 4869.
Geyer, Erörterungen über den Thatbestand der Verbrechen nach öster-

reichischem Recht, Innsbruck 4862.
Geßler, über den Begriff und die Arten des Dolus, Tübingen 1860.
John , die Lehre vom fortgesetzten Verbrechen und von der Verbrechens-

concurrenz, Berlin 1860.
Wächter, über die Konkurrenz verschiedener Strafgesetze während des

Laufes fortgesetzter oder fortdauernder Verbrechen in Goltdammers Archiv V I I I
S. 5 f g .

Hälschner, die Beurtheiluüg fortgesetzter und fortdauernder Verbrechen
id. V l l l S. 441 fg.

Dochow, zur Lehre von dem gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Ver-
brechen, Jena 1871.

Hoordsko , trait« äs8 prescription, Lruxsllyg 1847.
Oongtu i ie r , trait« äo 1«. pl08oriptic>u, Lrux«11s3 1849.
L r u n äs V i l l s r o t , trait« tneori^us et pratique äs la prsLoliption,

^ r i s 1863.
21 o l i n , revsrtairs ^suälal st raisauo äu äroib oriiuinol, karig 1851

v. prssoriptiau.
H lar^us t äs la ^roseriMou sn luatiörs eriiuiueiis, l'an» 1866.»
Schwarze, Bemerkungen zur Lehre von der Verjährung im Strafrecht,

Erlangen 1867.
Lueder, das Souveränitiitsrecht der Begnadigung, Leipzig 1860.

, äroit äs Fläos su I'ranc«, ?aris 1865.

X. Strafpoceß und Verwandtes.

Außer den Lehr- und Handbüchern von Planck und Zachariä und den
nach der Originalausgabe citirtm Materialien der D. Strafproceßordnung:

Wal ther , Lehrbuch des bayerischen Strafprocesses. München 1859.
Hasenba l g , zur Strafproceßordnung: Von der Erhebung der öffent-

lichen Klage und ihrer Consumtion durch richterliches Urtheil, Hannover 1854.
Remeis, die Wiederaufnahme im Strafverfahren, Erlangen 1864.
v. Ba r , Recht und Beweis im Geschworenengericht, Hannover 1865.
Schwarze, Commentai zur deutschen Strafproceßordnung, Leipzig 1877.
Kel ler , Strafproceßordnung für das deutsche Reich, Lahr 1878.
läsN. Das Gerichtsverfassungsgesetz für das deutsche Reich, Lahr 1877.
Löwe, die Strafproceßordnung für das deutsche Reich, Berlin 1877.
2 o l i s , traite äs l'iustruotion onmiusiio, 2 ms sä., ?ari3 4866.
Entwurf einer deutschen Strafproceßordnung, Motive zu dem Entwurf,

Berlin 1872/73.
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Wächter, die Buße bei Beleidigungen und Körperverletzungen, Leipzig

1874.
Dochow, die Buße im Strafrecht und Strafproceß, Jena 1875.

X I . Zeitschri f ten.

Archiv für die civilistische Praxis zuletzt von F i t t i n g (u. Anderen).
Zeitschrift für Civilrecht und Proceß von Linde u. A.
Jahrbücher des gemeinen deutschen Rechts, herausgegeben von Bekker

und M u t h er, (nur 6 Bände erschienen).
Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privat-

rechts von IHer ing (und Anderen, welche gewechselt haben.)
Zeitschrift für das gcsammte Handelsrecht von Goldschmidt und

Laband (und Anderen).
Kritische Zeitschrist für die gesummte Rechtswissenschaft von Dernbürg

(und Anderen).
Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft von

Pözl (und Anderen).
Jenaer Litteraturzeitung.
Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart von

Grünhut .
Zeitschrift für die deutsche Gesetzgebung und für einheitliches deutsches

Recht von Behrend-Dahn.

Zeitschrift für französisches Civilrecht von Puchelt.
Annalen der Großherzoglich badischen Gerichte, jetzt von Roßhir t .

Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten
von Seuf fer t , jetzt von Preusser.

Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts, herausgegeben von den
Ruthen des Gerichtshofs.

Entscheidungen des Königlichen Obertribunals (Berlin) herausgeben im
amtlichen Auftrag von den Obertribunalsräthen Decker n. A.

Civilrechtliche Entscheidungen (des Obertribunals) für die gemeinrechtlichen
Bezirke des preußischen Staates von Fenner und Mecke.

Reouoi! Fsnsrai äs8 lois st äs8 arrsw von 8 i r s ^ , jetzt von Oaretto
und douäer,

^ni-iZpluäouos Fonsral, lisousil psrioäiyuy st olitiyus äs Isolat ion
et äs äootliQß su matisrs civils, oommsroiais, eriininslls. lläministrativs, st.
äs äroit zmdlio M r DaUos.

kasiolisis dsl^s, Llux«Us8.
Zeitschrift für badische Verwaltung und Verwaltungsrechtsvflege, jetzt

von Wieland.
Zeitschrift für Gesetzgebung und Praxis auf dem Gebiete des deutschen

öffentlichen Rechts von Har tmann.
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Archiv für gemeines deutsches und für preußisches Strafrecht von Gol t -
dammer, jetzt von Hahn.

Gerichtssaal, Zeitschrift für Strafrecht, Strafproceß, gerichtliche Mediän,
Gefiingnißkund'e und ausländische Literatur von Schwarze u. A.

Rechtsprechung des preußischen Obertribunals von Oppenhoff , jetzt von
der Generalstaatsamvaltschaft.

Zeitschrift für Gerichtspraxis und Rechtswissenschaft in Deutschland von
S teng le in .

Allgemeine deutsche Strafrechtszeitung von Franz von Holtzendorff.
Annalen des Königlich Sachs. Oberappellationsgerichts zu Dresden N. F.

von Sickel, Pöschmann und Ot to .



Jehlerverzeichniß.

S. 35 Z. 1l> von unten: äevrait statt äovraiont,
S. 53 Z. 11 von unten: lange statt ange,
S. 57 Z. 2 von oben: derjenige statt der,
S. 406 Z. 1 von untm: bereits oben statt bereits.
S. 147 Z. 1V von unten: nach statt i n ,
S. 156 Z. 3 von oben: mehrere Usufructuare für das Ganze statt

mehrere Usufructuare,
S. 163 Z. 18 von obm: die statt i n ,
S. 168 Z. 15 von obm: Pfandgläubiger statt Patentgläubiger,
S. 175 Z. 1 von unten: einer nur statt nur einer,
S. 197 Z. 4 von unten: fehlt.nach die das Wort: eigentliche,
S. 201 Z. 10 von oben: nur statt nun,
S. 216 Z. 7 von oben: kiori statt k ior i ,
S. 225 Z. 12 von unten: Accrescenz statt Accescenz,
S. 274 Z. 8 von obm: ist daher statt daher ist.
S. 286 Z. 7 von oben: ihr statt ihm,
S. 307 Z. 14 von oben: nach angehören ist beizufügen: und mit allen

sonstigen Patentgesuchen,
S. 312 Z. 2 von oben: 32 statt 31,
S. 334 Z. 12 von oben: derselbe statt dieselbe,
S. 371 Z. 10 von unten: vgl. dagegen statt vgl.
S. 386 Z. 2 von unten: derjenige Richter statt derjenige,
S. 403 Z. 15 von oben: s 32 statt 33,
S. 425 Z. 4 von untm: § 2 statt § 35,
S. 449 Z. 3 von unten: die mittelbaren kructas ps resx t i statt

S. 449 Z. 6 von unten: die unmittelbaren kruotus xorospt i statt

S. 458 Z. 9 von oben: Réclame statt Reclam,
S. 470 Z. 7 von obm stamme statt stammte,
S. 474 Anmerk. am Schlüsse: wstte statt mot 8,
S. 516 Anmerk Z. 1 XVIII statt XVII,



S . 637 Z. 18 und 14 von oben: 5ie Worte nicht auf das in Z. 13
gehören in Z. 14 vor das Wort: Rechtsmit tel ,

S . 641 Z. 4 und 5 von unten: die Worte: wurde, nachdem in Z. 4 go»
hören zu Beginn von Z. 5,

Z. 690 Z. 2 von oben: den statt dem,
Z. 711 Z. 9 von oben: sie statt es,
S . 721 Z. 4 von unten: vor statt von.

Man bittet, das Fehlerverzeichniß zum ersten Theil zu cassiren.

Mannheimer Vereins-Druckerei.




